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Artikel 11)

Hessisches Ausführungsgesetz 
zum Zensusgesetz 2011

§ 1

Zuständigkeit des Hessischen 
Statistischen Landesamts

(1) Das Hessische Statistische Landes-
amt (Landesamt) nimmt als überörtliche
Erhebungsstelle die Aufgaben des statis -
tischen Amtes des Landes nach dem Zen-
susgesetz 2011 vom 8. Juli 2009 
(BGBl. I S. 1781) wahr, soweit in § 3 nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Es trifft die organisatorischen und
technischen Anordnungen, insbesondere
hinsichtlich der zu verwendenden Erhe-
bungsunterlagen einschließlich der Da-
tenträger, des Erhebungsverfahrens und
der Termin- und Ablaufplanung.

(3) Das Landesamt stellt den Erhe-
bungsstellen die zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben erforderlichen zentralen Ver-
fahren zur Informations- und Datenverar-
beitung bereit.

§ 2

Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl

Das Landesamt stellt die durch den
Zensus mit Stand vom 9. Mai 2011 ermit-
telten amtlichen Einwohnerzahlen des
Landes und der Gemeinden fest.

§ 3

Einrichtung von Erhebungsstellen

(1) Die örtliche Durchführung des Zen-
sus 2011 obliegt nach Maßgabe des § 9

1. den kreisfreien Städten und den kreis -
angehörigen Gemeinden mit mehr als
50 000 Einwohnern,

2. im Übrigen den Landkreisen

als Erhebungsstellen. Maßgebend ist die
vom Landesamt zum 31. Dezember 2009
festgestellte amtliche Einwohnerzahl.

(2) Die Gemeinden und Landkreise
nehmen die ihnen nach Abs. 1 Satz 1 ob-
liegenden Aufgaben als Aufgaben zur Er-
füllung nach Weisung wahr. In den Fällen
des Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 sind die Gemein-
den ohne Erhebungsstellen verpflichtet,
die Landkreise bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben zu unterstützen. Sind bei den
Gemeinden und Landkreisen im Sinne
des Abs. 1 Satz 1 Stellen nach § 12 Abs. 3
des Hessischen Landesstatistikgesetzes
vom 19. Mai 1987 (GVBl. I S. 67), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 11. Dezember
2007 (GVBl. I S. 921), eingerichtet, so sol-
len diese die Aufgaben der Erhebungs-
stelle wahrnehmen.

(3) Die Erhebungsstellen unterstehen
unmittelbar

1. dem Gemeindevorstand in den Fällen
des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1,

2. dem Kreisausschuss in den Fällen des
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2.

§ 4

Leitung der Erhebungsstellen

Für jede Erhebungsstelle sind eine
Leitung und deren Stellvertretung zu be-
stellen. Die Leiterin oder der Leiter hat
die vorbereitenden Maßnahmen zur Er-
füllung der Aufgaben der Erhebungsstel-
le zu veranlassen, die örtliche Durch-
führung der Erhebungen zu leiten und ist
dienstlich und fachlich Vorgesetzte oder
Vorgesetzter des Personals der Erhe-
bungsstelle sowie der Erhebungsbeauf-
tragten.

§ 5

Fachaufsicht

(1) Die Erhebungsstellen unterliegen
der Fachaufsicht des Landesamts. 

(2) Das Landesamt kann den Erhe-
bungsstellen allgemeine Weisungen und
Weisungen im Einzelfall erteilen. Weisun-
gen im Einzelfall können nur erteilt wer-
den, wenn die Erhebungsstellen ihre Auf-
gaben nicht im Einklang mit dem gelten-
den Recht wahrnehmen oder die allge-
meinen Weisungen nicht befolgen. Wenn
Erhebungsstellen nicht oder nicht recht-
zeitig eingerichtet oder unzureichend
ausgestattet sind, kann das Landesamt
auch den in § 3 Abs. 3 genannten Orga-
nen Weisungen erteilen.

§ 6

Trennung der Erhebungsstellen von 
anderen Verwaltungsstellen

(1) Die Erhebungsstellen sind für die
Dauer der Bearbeitung und Aufbewah-
rung von Einzelangaben räumlich und or-
ganisatorisch von anderen Verwaltungs-
stellen zu trennen, mit eigenem Personal
auszustatten und gegen den Zutritt unbe-
fugter Personen hinreichend zu schützen.
Auskunftspflichtige dürfen lediglich Zu-
tritt zu einem Bereich haben, der räum-
lich vom abgeschotteten Bereich der Er-
hebungsstelle getrennt ist.

(2) Zutritt zu den Räumen der Erhe-
bungsstelle dürfen nur die von ihr bestell-
ten Erhebungsbeauftragten, die dort täti-
gen Personen, die Mitglieder der in § 3
Abs. 3 genannten Organe sowie die für
die Fachaufsicht zuständigen Bedienste-
ten des Landesamts und der für Angele-
genheiten der Statistik zuständigen
obers ten Landesbehörde haben. Die Mit-1) GVBl. II 300-44

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :
Hessisches Ausführungsgesetz 

zum Zensusgesetz 2011 und Gesetz zur Änderung 
des Hessischen Landesstatistikgesetzes

Vom 23. Juni 2010
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glieder der in § 3 Abs. 3 genannten Orga-
ne dürfen keine statistischen Einzelanga-
ben einsehen. Zutrittsrechte des Hessi-
schen Datenschutzbeauftragten und der
behördlichen Datenschutzbeauftragten
sowie der Gefahrenabwehr- und Polizei-
behörden und der Rettungsdienste zur
Abwehr einer konkreten Gefahr bleiben
unberührt.

(3) Durch organisatorische, personelle
und technische Maßnahmen der Datensi-
cherung, die mit dem Landesamt abzu-
stimmen sind, ist zu gewährleisten, dass
insbesondere bei der Verarbeitung von
Einzelangaben in Datenverarbeitungsan-
lagen diese von anderen Verwaltungsda-
ten getrennt sind und nur für den Zweck
verwendet werden, für den sie erhoben
worden sind.

(4) Die in den Erhebungsstellen täti-
gen Personen müssen Gewähr für Zuver-
lässigkeit und Verschwiegenheit bieten.
Während der Tätigkeit in der Erhebungs-
stelle dürfen sie nicht mit anderen Aufga-
ben des Verwaltungsvollzugs betraut
werden.

(5) Die behördlichen Datenschutzbe-
auftragten nach § 5 des Hessischen Da-
tenschutzgesetzes in der Fassung vom 
7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98) unterstüt-
zen die Erhebungsstellen bei der Aus-
führung dieses Gesetzes.

§ 7

Sicherung der Erhebungsunterlagen

(1) Für die Erhebungsstelle ist eine ei-
gene Postanschrift einzurichten. Alle er-
kennbar für die Erhebungsstelle be-
stimmten Eingänge sind dieser unverzüg-
lich und ungeöffnet zuzuleiten.

(2) Die Erhebungsbeauftragten haben
die Fragebögen mit Einzelangaben sicher
aufzubewahren und geeignete Vorkeh-
rungen dafür zu treffen, dass Einzelanga-
ben Unbefugten nicht bekannt werden.
Sie haben die ausgefüllten Fragebögen
unverzüglich nach Abschluss der Erhe-
bung der Erhebungsstelle auszuhändi-
gen.

(3) Die Erhebungsstellen haben alle
Erhebungsunterlagen, die Einzelangaben
enthalten, sicher aufzubewahren. Sie sind
nicht befugt, selbst Auswertungen der er-
hobenen Daten vorzunehmen oder durch
Dritte vornehmen zu lassen.

(4) Die Erhebungsstellen haben inner-
halb der festgelegten Fristen nach den
Vorgaben des Landesamts die ausgefüll-
ten Fragebögen, Datenträger mit Einzel-
angaben sowie alle sonstigen Erhebungs-
unterlagen, die Einzelangaben enthalten,
zur Abholung durch das Landesamt be-
reitzustellen.

§ 8

Bestellung und Beaufsichtigung der 
Erhebungsbeauftragten

(1) Die Erhebungsstellen haben die für
die Durchführung der Erhebungen nach

den §§ 6 bis 8, § 14 Abs. 3, § 15 Abs. 3
und § 16 des Zensusgesetzes 2011
benötigten Erhebungsbeauftragten aus-
zuwählen und zu bestellen. Im Übrigen
obliegen die Auswahl und Bestellung der
Erhebungsbeauftragten dem Landesamt. 

(2) Zur Übernahme der Tätigkeit als
Erhebungsbeauftragte oder Erhebungs-
beauftragter ist jede volljährige Person
verpflichtet, die Deutsche oder Deutscher
im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes
ist oder die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union
besitzt und ihren Wohnsitz in Hessen hat.
Zu befreien ist, wem eine solche Tätigkeit
aus gesundheitlichen oder anderen wich-
tigen Gründen nicht zugemutet werden
kann.

(3) Die Erhebungsstellen sind ver-
pflichtet, die Erhebungsbeauftragten für
die in Abs. 1 genannten Erhebungen
nach den Vorgaben des Landesamts zu
schulen. Für die Dokumentation der
Schulungen gilt § 17 Abs. 1 des Zensus-
gesetzes 2011.

(4) Die Erhebungsstellen dürfen insbe-
sondere zur Zuweisung von Erledigungs-
zahlen, zur Wahrnehmung von Kontroll-
funktionen und zur Berechnung von Auf-
wandsentschädigungen personenbezoge-
ne Daten der Erhebungsbeauftragten
speichern und mit nach § 9 erhobenen
statistischen Daten verknüpfen. Die Da-
ten sind spätestens bis zum 9. Mai 2015
zu löschen.

§ 9

Durchführung von Erhebungen

(1) Die Erhebungsstellen sind zustän-
dig

1. im Rahmen der Durchführung der Ge-
bäude- und Wohnungszählung nach 
§ 6 des Zensusgesetzes 2011

a) für die Ermittlung von Auskunfts-
pflichtigen, wenn das Landesamt
sie nicht ermitteln konnte,

b) für die ersatzweise Befragung bei
fehlenden, unvollständigen oder
widersprüchlichen Antworten,

c) in den Fällen der Buchst. a und b
für die Überprüfung der Vollzählig-
keit und Vollständigkeit der Anga-
ben,

d) für die Beantwortung von Anfragen
durch Auskunftspflichtige,

2. für die Haushaltebefragung auf Stich-
probenbasis nach § 7 und die Erhe-
bungen an Anschriften mit Sonderbe-
reichen nach § 8 des Zensusgesetzes
2011, 

3. im Rahmen der ergänzenden Ermitt-
lung der Anschriften von Gebäuden
mit Wohnraum und von bewohnten
Unterkünften für Begehungen nach 
§ 14 Abs. 3 Satz 2 und 3 des Zensusge-
setzes 2011, 

4. für Mehrfachfalluntersuchungen nach
§ 15 Abs. 3 und die Befragung zur
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Klärung von Unstimmigkeiten nach 
§ 16 des Zensusgesetzes 2011, soweit
ein schriftliches Verfahren durch das
Landesamt nicht erfolgreich abge-
schlossen werden konnte. 

(2) Die Durchführung der Aufgaben
nach Abs. 1 Nr. 2 umfasst insbesondere
auch

1. die Einteilung von Erhebungsbezirken
sowie die Planung und Koordination
des Einsatzes von Erhebungsbeauf-
tragten,

2. die Unterrichtung der zu Befragenden
über die Erhebungen und die Siche-
rung ihrer Erreichbarkeit,

3. die Beantwortung von Anfragen von
Auskunftspflichtigen und Erhebungs-
beauftragten,

4. die Aufforderung zur Erfüllung der
Auskunftspflicht und die Durchset-
zung der Auskunftspflicht nach den
Vorschriften des Hessischen Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes,

5. die Überprüfung der Erhebungsunter-
lagen auf Vollzähligkeit und Vollstän-
digkeit der Angaben,

6. die Abrechnung der Aufwandsent-
schädigung und der Fahrtkosten der
Erhebungsbeauftragten.

(3) Die Ergebnisse der Klärung und
der Erhebung nach Abs. 1 Nr. 3 und 4
übermitteln die Erhebungsstellen an das
Landesamt.

§ 10

Übermittlung von Daten der 
Bauleitplanung

Die nach § 14 Abs. 2 Satz 2 des Zen-
susgesetzes 2011 erforderlichen Daten
der Bauleitplanung sind durch die hierfür
zuständigen Stellen dem Landesamt auf
Anforderung zu übermitteln. 

§ 11

Übermittlung von Daten durch die nach
dem Finanz- und Personalstatistikgesetz

auskunftspflichtigen Stellen

Die nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 des Finanz-
und Personalstatistikgesetzes in der Fas-
sung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I
S. 439), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Mai 2010 (BGBl. I S. 671), aus-
kunftspflichtigen Stellen, die nicht der
Übermittlungspflicht nach § 5 Satz 1 des
Zensusgesetzes 2011 unterliegen, haben
für das in einem unmittelbaren Dienst-
oder Dienstordnungsverhältnis stehende
Personal der in § 2 Abs. 1 des Finanz- und
Personalstatistikgesetzes genannten Er-
hebungseinheiten die in § 5 Satz 1 des
Zensusgesetzes 2011 genannten Daten
mit Stand vom 9. Mai 2011 innerhalb von
drei Monaten dem Landesamt elektro-
nisch zu übermitteln. Bei Personal der Er-
hebungseinheiten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2
und 10 des Finanz- und Personalstatis -

tikgesetzes umfasst die Datenübermitt-
lung das Kapitel im Haushaltsplan als
Hilfsmerkmal.

§ 12

Rechtsschutz

Vor Erhebung einer verwaltungsge-
richtlichen Klage gegen Entscheidungen
des Landesamts oder der Erhebungsstel-
len zur Durchführung des Zensus 2011
entfällt ein Vorverfahren nach § 68 der
Verwaltungsgerichtsordnung. Die An-
fechtungsklage hat in diesen Fällen keine
aufschiebende Wirkung.

§ 13

Zuständigkeit für die Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Zuständige Verwaltungsbehörde für
die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach § 23 Abs. 1 und 2
des Bundesstatistikgesetzes vom 22. Ja-
nuar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 7. September
2007 (BGBl. I S. 2246), hinsichtlich der Er-
füllung der Auskunftspflichten nach § 18
des Zensusgesetzes 2011 ist in den Fällen
der Abs. 1 und 3 bis 7 die Behörde, der
die Erhebungsstelle nach § 3 Abs. 3 un-
tersteht, im Übrigen das Regierungspräsi-
dium Kassel.

§ 14

Vollstreckung gegen Behörden und 
juristische Personen des öffentlichen

Rechts

Anordnungen zur Erteilung von Aus-
künften für den Zensus 2011 gegenüber
Behörden und juristischen Personen des
öffentlichen Rechts können abweichend
von § 73 des Hessischen Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes in der Fassung vom
12. Dezember 2008 (GVBl. 2009 I S. 2),
geändert durch Gesetz vom 14. Dezember
2009 (GVBl. I S. 635), mit Zwangsmitteln
durchgesetzt werden.

§ 15

Kosten

(1) Für die mit der Durchführung die-
ses Gesetzes verbundenen Mehrbelastun-
gen gewährt das Land den Gemeinden
und Landkreisen einen finanziellen Aus-
gleich in pauschalierter Form. Die Einzel-
heiten zur Höhe der Erstattungsbeträge
und zu dem Verfahren der Kostenerstat-
tung regelt die Landesregierung durch
Rechtsverordnung.

(2) Die Kosten der Datenübermittlung
an das Landesamt werden nicht erstattet.

(3) Die Pflicht zur unentgeltlichen
Übermittlung von Daten und Auskünften
nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen
Landesstatistikgesetzes bleibt unberührt.
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§ 16

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf
des 31. Dezember 2015 außer Kraft.

Artikel 22)

Änderung des 
Hessischen Landesstatistikgesetzes

§ 6 des Hessischen Landesstatistikge-
setzes vom 19. Mai 1987 (GVBl. I S. 67),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. Dezember 2007 (GVBl. I S. 921), wird
wie folgt geändert:

1. Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „einzelne“
gestrichen.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Der Hessische Datenschutzbeauf-
tragte ist vor der Übertragung zu
hören.“

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 23. Juni 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

K o c h

c) Folgende Sätze werden angefügt:

„Soweit die Übertragung an nicht
öffentliche Stellen erfolgt, ist si-
cherzustellen, dass der Dritte sich
der Kontrolle des Statistischen Lan-
desamtes und des Hessischen Da-
tenschutzbeauftragen unterwirft. 
§ 5 gilt für die Personen, die zur Er-
ledigung der übertragenen Arbei-
ten eingesetzt werden, entspre-
chend.“

2. Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Der örtliche Datenschutzbeauftragte
ist vor der Übertragung zu hören.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

2) Ändert GVBl. II 300-31
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Artikel 11)

Änderung des Gesetzes 
über den Hessischen Rundfunk

Das Gesetz über den Hessischen
Rundfunk vom 2. Oktober 1948 (GVBl. 
S. 123, 149), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 5. Juni 2007 (GVBl. I S. 294),
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte
„und unterliegt nicht der Staatsauf-
sicht“ gestrichen. 

2. In der Überschrift des Abschnitts II
wird das Wort „Aufgaben“ durch das
Wort „Auftrag“ ersetzt.

3. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2

(1) Der Hessische Rundfunk hat
den Auftrag, durch Rundfunkpro-
gramme (Hörfunk- und Fernsehpro-
gramme) und Telemedienangebote
als Medium und Faktor freier indivi-
dueller und öffentlicher Meinungsbil-
dung zu wirken und dadurch die de-
mokratischen, sozialen und kulturel-
len Bedürfnisse der Gesellschaft zu
erfüllen. Er hat in seinen Angeboten
einen umfassenden Überblick über
das internationale, europäische, na-
tionale und regionale Geschehen in
allen wesentlichen Lebensbereichen
zu geben und soll hierdurch die inter-
nationale Verständigung, die europä -
ische Integration und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in Bund
und Ländern fördern. Seine Angebote
haben der Bildung, Information, Be-
ratung und Unterhaltung zu dienen.
Der Hessische Rundfunk hat Beiträge
insbesondere zur Kultur anzubieten.
Auch Unterhaltung soll einem öffent-
lich-rechtlichen Angebotsprofil ent-
sprechen.

(2) Sein Auftrag umfasst folgende
Angebote:

1. Der Hessische Rundfunk veran-
staltet folgende Hörfunkprogram-
me:

a) Der Hessische Rundfunk ver-
breitet sechs Hörfunkprogram-
me in terrestrischer Übertra-
gungstechnik. Er kann diese
Programme über unterschiedli-
che Übertragungswege verbrei-
ten; § 11a Abs. 2 des Rundfunk-
staatsvertrages in der Fassung
vom 28. Juli 2009 (GVBl. I 
S. 278), geändert durch Staats-
vertrag vom 30. Oktober bis 
20. November 2009 (Gesetz
vom 4. März 2010 [GVBl. I 
S. 54]) findet Anwendung. Der

Hessische Rundfunk kann Hör-
funkprogramme für das jeweili-
ge Versorgungsgebiet auch mit
anderen Landesrundfunkan-
stalten gemeinsam veranstal-
ten; bundesweit ausgerichtete
Hörfunkprogramme finden nicht
statt. Er kann terrestrisch ver-
breitete Hörfunkprogramme ge-
gen andere terrestrisch verbrei-
tete Hörfunkprogramme, auch
gegen ein Kooperationspro-
gramm, nach Maßgabe des 
§ 11c Abs. 2 Satz 3 bis 5 des
Rundfunkstaatsvertrages aus-
tauschen, wenn dadurch insge-
samt keine Mehrkosten entste-
hen und sich die Gesamtzahl
der Programme nicht erhöht. 

b) Der Hessische Rundfunk ist be-
rechtigt, ein zusätzliches digita-
les terrestrisches Hörfunkpro-
gramm zu verbreiten. Der Aus-
tausch eines in digitaler Tech-
nik verbreiteten Programms ge-
gen ein in analoger Technik
verbreitetes Programm ist nicht
zulässig. 

c) Nach Maßgabe eines nach § 11f
des Rundfunkstaatsvertrages
durchgeführten Verfahrens ist
der Hessische Rundfunk be-
rechtigt, auch ausschließlich im
Internet verbreitete Hörfunk-
programme anzubieten. Am 
7. Juli 2010 bestehende, aus-
schließlich im Internet verbrei-
tete Hörfunkprogramme sind
ohne Durchführung des Verfah-
rens nach § 11f des Rundfunk-
staatsvertrages bis zum 31. Au-
gust 2010 zulässig.

2. Der Hessische Rundfunk beteiligt
sich an dem gemeinsam von den in
der ARD zusammengeschlossenen
Landesrundfunkanstalten verbrei-
teten Vollprogramm „Erstes Deut-
sches Fernsehen (Das Erste)“ so-
wie an weiteren Fernsehprogram-
men, die die in der ARD zusam-
mengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten aufgrund staatsver-
traglicher Ermächtigung veranstal-
ten. Er veranstaltet ein Drittes
Fernsehprogramm sowie Teleme -
dien nach Maßgabe des § 11d 
des Rundfunkstaatsvertrages. Am
7. Ju li 2010 bestehende Teleme-
dienangebote sind ohne Durch-
führung des Verfahrens nach § 11f
des Rundfunkstaatsvertrages bis
zum 31. August 2010 zulässig. 

3. Der Auftrag des Hessischen Rund-
funks zur Veranstaltung von Rund-
funkprogrammen umfasst auch die
Veranstaltung von Radio- und1) Ändert GVBl. II 74-1

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Vorschriften

Vom 24. Juni 2010
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Fern sehtext. Werbung und Sponso-
ring finden in den Angeboten nach
Satz 1 nicht statt. Der Hessische
Rundfunk kann programmbeglei-
tend Druckwerke mit programm-
bezogenem Inhalt anbieten.

(3) Er erwirbt und betreibt Sende-
anlagen zur Verbreitung seiner Ange-
bote.“

4. § 3 Nr. 9 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung:

„§ 10 des Hessischen Pressegesetzes
in der Fassung vom 12. Dezember
2003 (GVBl. 2004 I S. 2), geändert
durch Gesetz vom 14. Dezember 2005
(GVBl. I S. 838), ist sinngemäß anzu-
wenden.“

5. In § 3a Abs. 2 wird die Angabe „vom
31. August 1991“ gestrichen.

6. § 9 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„2. die Beratung des Intendanten in
den grundsätzlichen Fragen der
Programmgestaltung, die Wahr-
nehmung der Aufgaben nach 
§ 11f Abs. 4 bis 7 des Rundfunk-
staatsvertrages und die Sorge für
die Beachtung der Vorgaben der
§§ 2 und 3,“

7. § 15 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt
geändert:

a) In Nr. 6 wird der Punkt nach dem
Wort „machen“ durch ein Komma
ersetzt. 

b) Als Nr. 7 wird angefügt:

„7. die Aufgaben nach § 16a 
Abs. 2 des Rundfunkstaatsver-
trages wahrzunehmen sowie
die Berichte nach § 16c Abs. 1
und 2 und die Prüfungsergeb-
nisse nach § 16d Abs. 2 des
Rundfunkstaatsvertrages ent-
gegenzunehmen.“

8. In § 16 Abs. 7 wird die Angabe „die
Grundsätze des § 3“ jeweils durch
„die Vorgaben der §§ 2 und 3“ er-
setzt.

9. Dem § 18 wird als Abs. 4 angefügt: 

„(4) Auf kommerzielle Tätigkeiten
und Beteiligungen des Hessischen
Rundfunks an Unternehmen, auf die
Kontrolle seiner kommerziellen Tätig-
keiten und Beteiligungen sowie auf
die Haftung für kommerziell tätige
Beteiligungsunternehmen finden die
§§ 16a bis 16e des Rundfunkstaats-
vertrages Anwendung.“

10. In der Überschrift des Abschnitts VI
wird vor der Bezeichnung „Schluss -
bestimmungen“ die Bezeichnung
„Rechtsaufsicht,“ eingefügt.

11. Nach der Überschrift des Abschnitts
VI wird als § 20 eingefügt:

„§ 20

(1) Der Hessische Rundfunk unter-
liegt der Rechtsaufsicht des Landes,
die von der Hessischen Staatskanzlei
wahrgenommen wird. Er hat der Hes-

sischen Staatskanzlei auf Anforde-
rung die zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben erforderlichen Auskünfte
zu erteilen und entsprechende Unter-
lagen vorzulegen.

(2) Rechtsaufsichtliche Maßnah-
men sind erst zulässig, wenn die zu-
ständigen Organe des Hessischen
Rundfunks die ihnen obliegenden
Aufgaben nicht oder nicht hinrei-
chend wahrnehmen. Die Hessische
Staatskanzlei kann im Einzelfall eine
angemessene Frist zur Wahrnehmung
der Aufgaben setzen. 

(3) Die Hessische Staatskanzlei ist
berechtigt, den Hessischen Rundfunk
durch schriftliche Mitteilung auf
Maßnahmen oder Unterlassungen
hinzuweisen, die dieses Gesetz oder
die allgemeinen Rechtsvorschriften
verletzen, und ihn aufzufordern, die
Rechtsverletzung zu beseitigen. Wird
die Rechtsverletzung nicht innerhalb
einer angemessenen Frist behoben,
kann die Hessische Staatskanzlei den
Hessischen Rundfunk anweisen, in-
nerhalb einer bestimmten Frist im
Einzelnen festgelegte Maßnahmen
auf seine Kosten durchzuführen. In
Programmangelegenheiten sind Wei-
sungen unzulässig.“

Artikel 22)

Änderung des 
Hessischen Privatrundfunkgesetzes

Das Hessische Privatrundfunkgesetz in
der Fassung vom 25. Januar 1995 (GVBl. I
S. 87), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19. Juni 2009 (GVBl. I S. 170), wird wie
folgt geändert:

1. In der Übersicht wird in der Angabe zu
§ 19 nach dem Wort „Gewinnspiele,“
das Wort „Teleshoppingkanäle,“ ein-
gefügt. 

2. In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem
Wort „Rundfunkprogrammen“ ein
Komma sowie das Wort „Teleshop-
pingkanälen“ eingefügt.

3. § 12 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 erhält folgende
Fassung:

„2. An Veranstalter eines Hörfunk-
Spartenprogramms mit dem
Schwerpunkt Wirtschaftsberichter-
stattung. Entsprechende Sendun-
gen sollen insbesondere in der Zeit
zwischen 7 und 20 Uhr ausge-
strahlt werden. Wiederholungen
bei geringem Nachrichtenanfall
sind zulässig. Das Nähere regelt
die Landesanstalt.“

4. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird nach dem
Wort „Gewinnspiele,“ das Wort
„Teleshoppingkanäle,“ eingefügt. 

2) Ändert GVBl. II 74-13
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b) Im Gesetzestext werden nach den
Worten „der Gewinnspiele,“ die
Worte „der Teleshoppingkanäle,“
eingefügt.

5. § 42 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 erhält folgende
Fassung:

„4. Spartenprogramme Unterhaltung,
Musik und Sport sowie Teleshop-
pingkanäle.“

6. § 57 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 Buchst. a wird die
Zahl „2010“ durch „2020“ ersetzt. 

b) Dem Abs. 6 werden folgende Sätze
angefügt:

„Zur Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben nach Abs. 2 Satz 2 Buchst. d
kann die Landesanstalt Unterneh-
men gründen und sich an Unter-
nehmen beteiligen, soweit die dafür
aufgewandten Mittel in einem an-
gemessenen Verhältnis zu den Kos -
ten der sonstigen nach Abs. 2 Satz 2
geplanten Fördermaßnahmen ste-
hen. § 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung findet entsprechende An-
wendung.“

Artikel 33)

Änderung des Gesetzes zu dem Neunten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag

§ 3 des Gesetzes zu dem Neunten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 
5. Februar 2007 (GVBl. I S. 206), geändert
durch Gesetz vom 10. Juni 2008 (GVBl. I
S. 740), wird wie folgt gefasst:

„§ 3

Zuständige Behörde

1. nach § 59 Abs. 2 des Rundfunkstaats-
vertrages für die Aufsicht über Tele-
medien privater Anbieter,

2. nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 des Tele-
mediengesetzes vom 26. Februar 2007
(BGBl. I S. 179), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Mai 2010 (BGBl. I
S. 692), für die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten

ist die Hessische Landesanstalt für priva-
ten Rundfunk und neue Medien.“

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 24. Juni 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

K o c h

3) Ändert GVBl. II Anhang Staatsverträge
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Erster Abschnitt

Anwendungsbereich

§ 1

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz regelt den Vollzug der
Freiheitsstrafe und die Unterbringung in
der Sicherungsverwahrung in Justizvoll-
zugsanstalten.

Zweiter Abschnitt

Vollzug der Freiheitsstrafe

Erster Titel

Grundsätze des Vollzugs 
der Freiheitsstrafe

§ 2

Aufgaben des Vollzugs

Im Vollzug der Freiheitsstrafe sollen
die Gefangenen befähigt werden, künftig
in sozialer Verantwortung ein Leben ohne
Straftaten zu führen (Eingliederungsauf-
trag). Während des Vollzugs sind die Ge-
fangenen sicher unterzubringen und zu
beaufsichtigen (Sicherungsauftrag). Bei-
des dient dem Schutz der Allgemeinheit
vor weiteren Straftaten.

§ 3

Gestaltung des Vollzugs

(1) Das Leben im Strafvollzug ist den
allgemeinen Lebensverhältnissen so weit
wie möglich anzugleichen. Dabei sind die
Belange der Sicherheit und Ordnung der
Anstalt zu beachten.
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(2) Schädlichen Folgen des Freiheit-
sentzugs ist entgegenzuwirken. 

(3) Der Vollzug wird von Beginn an
darauf ausgerichtet, den Gefangenen bei
der Eingliederung in ein Leben in Freiheit
ohne Straftaten zu helfen.

(4) Bei der Gestaltung des Vollzugs
sind die unterschiedlichen Betreuungs-
und Behandlungserfordernisse der Gefan-
genen, insbesondere im Hinblick auf Al-
ter, Geschlecht und Herkunft, zu berück-
sichtigen.

§ 4

Mitwirkung der Gefangenen

Die Gefangenen sollen an Maßnah-
men zu ihrer Eingliederung mitwirken.
Die Bereitschaft der Gefangenen hierzu
ist zu wecken und zu fördern. 

§ 5

Grundsätze vollzuglicher Maßnahmen

(1) Vollzugliche Maßnahmen dienen
der Aufarbeitung von Defiziten, die ur-
sächlich für die Straffälligkeit sind, und
der Entwicklung von Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die geeignet sind, auf eine
künftige Lebensführung ohne Straftaten
hinzuwirken. Hierzu gehört auch die ge-
zielte Vermittlung eines an den verfas-
sungsrechtlichen Grundsätzen ausgerich-
teten Werteverständnisses. Die Bereit-
schaft zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Lebensfüh -
rung in Achtung der Rechte anderer ist zu
fördern. Die Einsicht der Gefangenen in
das Unrecht der Tat und in die beim Op-
fer verursachten Tatfolgen soll vermittelt
und durch geeignete Maßnahmen zum
Ausgleich der Tatfolgen vertieft werden.

(2) Den Gefangenen sollen gezielt
Maßnahmen angeboten werden, die ih-
nen die Möglichkeit eröffnen, sich nach
Verbüßung der Strafe in die Gesellschaft
einzugliedern, soweit sie solcher Maßnah-
men bedürfen und solche für sich nutzen
können.

(3) Kann der Zweck einer vollzugli-
chen Maßnahme dauerhaft nicht erreicht
werden, so soll sie beendet werden. Im
Übrigen gelten für den Widerruf und die
Rücknahme von Maßnahmen nach die-
sem Gesetz die Vorschriften der §§ 48 bis
49a des Hessischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes entsprechend, so weit dieses
Gesetz keine abweichende Regelung ent-
hält.

§ 6

Stellung der Gefangenen

(1) Die Gefangenen unterliegen den in
diesem Gesetz vorgesehenen Freiheitsbe-
schränkungen. Soweit das Gesetz eine
besondere Regelung nicht enthält, dürfen
nur Beschränkungen auferlegt werden,
die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder zur Abwendung einer schwerwie-
genden Störung der Ordnung der Anstalt
unerlässlich sind. 

(2) Vollzugliche Maßnahmen sollen
den Gefangenen erläutert werden.

§ 7

Einbeziehung Dritter

Die Anstalten arbeiten mit öffentlichen
Stellen sowie privaten Organisationen
und Personen, die der Eingliederung der
Gefangenen förderlich sein können, zu-
sammen.

Zweiter Titel

Planung des Vollzugs

§ 8

Aufnahme

(1) Mit den Gefangenen wird unver-
züglich ein Aufnahmegespräch geführt,
bei dem andere Gefangene nicht zugegen
sein dürfen. Dabei wird die aktuelle Le-
benssituation erörtert und die Gefange-
nen werden über ihre Rechte und Pflich-
ten informiert. Ihnen ist die Hausordnung
sowie ein Exemplar dieses Gesetzes zu-
gänglich zu machen. Die Gefangenen
sind verpflichtet, die für die Planung des
Vollzugs erforderlichen Angaben über ih-
re persönlichen Verhältnisse zu machen.

(2) Die Gefangenen werden alsbald
ärztlich untersucht. 

(3) Die Gefangenen sind dabei zu un-
terstützen, gegebenenfalls notwendige
Maßnahmen für hilfsbedürftige Angehöri-
ge zu veranlassen sowie ihre Habe außer-
halb der Anstalt sicherzustellen.

(4) Bei Gefangenen mit Ersatzfreiheits-
strafen sind die Möglichkeiten der Til-
gung uneinbringlicher Geldstrafen durch
gemeinnützige Arbeit oder Ratenzahlung
zu erörtern und zu fördern.

§ 9

Feststellung des Maßnahmenbedarfs

(1) Nach der Aufnahme werden den
Gefangenen die Aufgaben des Vollzugs
sowie die vorhandenen Beschäftigungs-,
Bildungs-, Ausbildungs- und Freizeitmaß-
nahmen erläutert.

(2) Der Maßnahmenbedarf wird in Dia-
gnoseverfahren ermittelt. Die Untersu-
chungen erstrecken sich auf die Persön-
lichkeit, die Lebensverhältnisse, die Ent-
wicklung der Straffälligkeit und die Um-
stände der Straftat sowie alle sonstigen
Umstände, deren Kenntnis für eine ziel-
führende Vollzugsgestaltung und für die
Eingliederung nach der Entlassung not-
wendig erscheint. Erkenntnisse der Be-
währungshilfe und der Gerichtshilfe sind
einzubeziehen. 

(3) Die Untersuchungen können bei ei-
ner Vollzugsdauer von bis zu einem Jahr
im Vollzug der Freiheitsstrafe auf die Um-
stände beschränkt werden, deren Kennt-
nis für angemessene Maßnahmen in der
verbleibenden Haftzeit und für die Ent-
lassungsvorbereitung unerlässlich ist. 



§ 10

Vollzugsplan

(1) Aufgrund der Untersuchungen und
des festgestellten Maßnahmenbedarfs
wird alsbald ein Vollzugsplan erstellt.

(2) Der Vollzugsplan wird in einer
Konferenz (§ 75 Abs. 3) beraten und mit
den Gefangenen erörtert. Deren Anre-
gungen und Vorschläge werden ange-
messen einbezogen.

(3) Der Vollzugsplan ist mit der Ent-
wicklung der Gefangenen und weiteren
Erkenntnissen zu ihrer Persönlichkeit in
Einklang zu halten und in angemessenen
Abständen, zumindest im Abstand von
zwölf Monaten, mit den Gefangenen zu
erörtern und fortzuschreiben. 

(4) Der Vollzugsplan enthält – je nach
Stand des Vollzugs – insbesondere folgen-
de Angaben:

1. Ausführungen zu den dem Vollzugs-
plan zugrunde liegenden Annahmen
zur Entwicklung des straffälligen Ver-
haltens sowie des sich daraus erge-
benden Maßnahmenbedarfs,

2. Art der Unterbringung im Vollzug,
insbesondere die Verlegung in eine
sozialtherapeutische Anstalt nach 
§ 12, 

3. Art und Umfang der Zuweisung von
Arbeit, der Teilnahme an schulischen,
berufsorientierenden, berufsqualifi-
zierenden oder arbeitstherapeuti-
schen Maßnahmen,

4. Art und Umfang der Teilnahme an
therapeutischer Behandlung oder an-
deren Hilfsmaßnahmen, 

5. Maßnahmen der Gesundheitsfürsor-
ge,

6. Teilnahme an Freizeitmaßnahmen
unter besonderer Berücksichtigung
des Sports,

7. vollzugsöffnende Maßnahmen,

8. Maßnahmen zur Pflege der familiären
Beziehungen und zur Gestaltung der
Außenkontakte,

9. Maßnahmen zum Ausgleich von Tat-
folgen,

10. Maßnahmen zur Schuldenregulie-
rung,

11. Maßnahmen zur Vorbereitung der
Entlassung.

In den Fällen des § 9 Abs. 3 kann sich der
Vollzugsplan auf Angaben zu den dort
genannten Umständen beschränken. Für
Gefangene, die ausschließlich Ersatzfrei-
heitsstrafe von insgesamt bis zu 180 Ta-
gessätzen verbüßen, kann von der Erstel-
lung eines Vollzugsplans abgesehen wer-
den.

(5) Den Gefangenen werden der Voll-
zugsplan und seine Fortschreibungen
ausgehändigt.

§ 11

Verlegung, Überstellung und 
Ausantwortung

(1) Die Gefangenen können abwei-
chend vom Vollstreckungsplan (§ 71 
Abs. 1) in eine andere Justizvollzugsan-
stalt verlegt oder überstellt werden, wenn
dies

1. zur Erfüllung des Eingliederungsauf-
trags, 

2. aus Gründen der Sicherheit und Ord-
nung der Anstalt,

3. aus Gründen der Vollzugsorganisation
oder 

4. aus anderen wichtigen Gründen

erforderlich ist.

(2) Gefangene dürfen befristet dem
Gewahrsam einer Strafverfolgungsbehör-
de überlassen werden, wenn dies zur Er-
füllung der Aufgaben dieser Behörde er-
forderlich ist (Ausantwortung).

§ 12

Sozialtherapie

(1) Gefangene sind in eine sozialthera-
peutische Anstalt zu verlegen, wenn sie
wegen einer Straftat nach den §§ 174 bis
180 oder 182 des Strafgesetzbuchs verur-
teilt worden sind und die Behandlung in
einer sozialtherapeutischen Anstalt ange-
zeigt ist. Andere Gefangene sollen in eine
sozialtherapeutische Anstalt verlegt wer-
den, soweit deren besondere therapeuti-
sche Mittel und soziale Hilfen zur Einglie-
derung angezeigt sind.

(2) Für eine Verlegung nach Abs. 1
kommen insbesondere Gefangene in Be-
tracht, die zu einer Freiheitsstrafe von
mehr als zwei Jahren auch als Gesamt-
strafe verurteilt sind und bei denen eine
erhebliche Störung der sozialen und per-
sönlichen Entwicklung vorliegt. Die Ver-
legung soll nach Möglichkeit zu einem
Zeitpunkt erfolgen, der den Abschluss der
Behandlung zum voraussichtlichen Ent-
lassungszeitpunkt erwarten lässt.

(3) Die Gefangenen sind zurückzuver-
legen, wenn der Zweck der Behandlung
aus Gründen, die in der Person der Ge-
fangenen liegen, nicht erreicht werden
kann. § 11 bleibt unberührt.

(4) Ist eine Unterbringung in einer so-
zialtherapeutischen Anstalt aus Gründen,
die nicht in der Person der Gefangenen
liegen, nicht oder noch nicht möglich,
sind anderweitige therapeutische Be-
handlungsmaßnahmen zu treffen.

(5) Frühere Gefangene können auf
ihren Antrag vorübergehend wieder in
die sozialtherapeutische Anstalt aufge-
nommen werden, wenn das Ziel ihrer Be-
handlung gefährdet und ein Aufenthalt
aus diesem Grund gerechtfertigt ist. § 29
Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(6) Auf Antrag soll die sozialtherapeu-
tische Anstalt den Gefangenen auch eine
nachgehende Betreuung gewähren, wenn
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dies ihrer besseren Eingliederung dient
und die Betreuung nicht anderweitig
durchgeführt werden kann.

§ 13

Geschlossener Vollzug und 
vollzugsöffnende Maßnahmen

(1) Die Gefangenen werden grundsätz-
lich im geschlossenen Vollzug unterge-
bracht. Sie können nach Maßgabe des 
§ 71 Abs. 2 Nr. 2 im offenen Vollzug auf-
genommen werden.

(2) Vollzugsöffnende Maßnahmen kön-
nen zur Erfüllung des Eingliederungsauf-
trags gewährt werden, wenn die Gefan-
genen für die jeweilige Maßnahme geeig-
net sind, insbesondere nicht zu befürch-
ten ist, dass sie sich dem Vollzug der Frei-
heitsstrafe entziehen oder die Maßnah-
men zur Begehung von Straftaten oder
auf andere Weise missbrauchen. Bei der
Prüfung von vollzugsöffnenden Maßnah-
men sind der Schutz der Allgemeinheit
und die Belange des Opferschutzes in an-
gemessener Weise zu berücksichtigen.

(3) Als vollzugsöffnende Maßnahmen
kommen insbesondere in Betracht:

1. Unterbringung im offenen Vollzug,

2. regelmäßige Beschäftigung außerhalb
der Anstalt unter Aufsicht von Voll-
zugsbediensteten (Außenbeschäfti-
gung) oder ohne Aufsicht (Freigang),

3. Verlassen der Anstalt für eine be-
stimmte Zeit unter Aufsicht von Voll-
zugsbediensteten (Ausführung) oder
ohne Aufsicht (Ausgang), gegebenen-
falls jedoch in Begleitung einer von
der Anstalt bestimmten Person (Aus-
gang in Begleitung),

4. Freistellung aus der Haft bis zu 21 Ka-
lendertagen in einem Vollstreckungs-
jahr.

(4) Von vollzugsöffnenden Maßnah-
men sind Gefangene ausgeschlossen, ge-
gen die Untersuchungs-, Auslieferungs-
oder Abschiebungshaft angeordnet ist.

(5) In den Fällen, in denen

1. der Vollstreckung eine Straftat im Zu-
sammenhang mit grober Gewalttätig-
keit gegen Personen oder gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung nach 
§§ 174 bis 180, 182 des Strafgesetz-
buchs zugrunde liegt oder einer frühe-
ren Vollstreckung innerhalb der letz-
ten fünf Jahre zugrunde gelegen hat,

2. gegen Gefangene eine freiheitsentzie-
hende Maßregel der Besserung und Si-
cherung angeordnet und noch nicht
vollzogen oder eine solche Maßregel
für erledigt erklärt worden ist,

3. Gefangene erheblich suchtgefährdet
sind, 

4. Gefangene innerhalb der letzten fünf
Jahre 

a) aus dem Vollzug entwichen sind
oder dies versucht haben, 

b) nicht aus vollzugsöffnenden Maß-
nahmen zurückgekehrt sind oder

c) wegen einer während des Vollzugs
begangenen Straftat verurteilt wur-
den,

5. gegen Gefangene ein Ausweisungs-,
Auslieferungs-, Ermittlungs- oder
Strafverfahren anhängig ist, 

6. gegen Gefangene eine vollziehbare
Ausweisungsverfügung besteht und
sie aus der Haft abgeschoben werden
sollen,

können vollzugsöffnende Maßnahmen
nur gewährt werden, wenn besondere
Umstände die Annahme begründen, dass
eine Flucht- und Missbrauchsgefahr im
Sinne von Abs. 2 Satz 1 nicht gegeben ist.

(6) Vollzugsöffnende Maßnahmen mit
Ausnahme der Ausführung sollen in der
Regel nicht gewährt werden, wenn weni-
ger als zehn Jahre einer lebenslangen
Freiheitsstrafe verbüßt oder noch mehr als
24 Monate einer zeitigen Freiheitsstrafe
bis zum voraussichtlichen Entlassungs-
zeitpunkt oder bis zum Beginn des Voll-
zugs einer Maßregel der Besserung und
Sicherung zu vollziehen sind.

(7) Durch vollzugsöffnende Maßnah-
men wird die Vollstreckung der Freiheits-
strafe nicht unterbrochen.

§ 14

Weisungen, Rücknahme und Widerruf

(1) Für vollzugsöffnende Maßnahmen
können Gefangenen Weisungen erteilt
werden. Insbesondere können sie ange-
wiesen werden, 

1. Anordnungen zu befolgen, die sich auf
Aufenthalt, Ausbildung, Arbeit oder
Freizeit oder auf Ordnung ihrer wirt-
schaftlichen Verhältnisse beziehen,

2. sich zu festgesetzten Zeiten bei einer
bestimmten Stelle oder Person zu mel-
den,

3. Kontakte mit bestimmten Personen
oder Gruppen zu meiden,

4. bestimmte Gegenstände nicht zu besit-
zen,

5. Alkohol oder andere berauschende
Stoffe zu meiden,

6. in regelmäßigen Abständen Proben zur
Überwachung einer Weisung nach 
Nr. 5 abzugeben.

(2) Vollzugsöffnende Maßnahmen kön-
nen zurückgenommen werden, wenn die
Voraussetzungen für ihre Bewilligung
nicht vorgelegen haben.

(3) Vollzugsöffnende Maßnahmen kön-
nen widerrufen werden, wenn

1. aufgrund nachträglich eingetretener
Umstände die Maßnahmen hätten ver-
sagt werden können,

2. die Maßnahmen missbraucht werden
oder

3. Weisungen nicht befolgt werden.



§ 15

Verlassen der Anstalt aus wichtigem 
Anlass

(1) Aus wichtigem Anlass kann Aus-
gang oder zusätzlich zu der Freistellung
nach § 13 Abs. 3 Nr. 4 bis zu sieben Tagen
Freistellung aus der Haft gewährt wer-
den. Die Beschränkung auf sieben Tage
gilt nicht bei einer lebensgefährlichen Er-
krankung oder wegen des Todes von An-
gehörigen. § 13 Abs. 2 und 7 sowie § 14
gelten entsprechend.

(2) Kann Ausgang oder Freistellung
aus der Haft aus den in § 13 Abs. 2 ge-
nannten Gründen nicht gewährt werden,
können die Gefangenen mit ihrer Zustim-
mung ausgeführt werden, sofern der Aus-
führung wegen Entweichungs- oder Miss -
brauchsgefahr nicht überwiegende Grün-
de entgegenstehen. Die Kosten der Aus-
führung können den Gefangenen aufer-
legt werden, wenn dies die Eingliederung
nicht behindert.

(3) Auf Ersuchen eines Gerichts erfolgt
eine Vorführung.

§ 16

Entlassungsvorbereitung

(1) Die Anstalt arbeitet frühzeitig, spä-
testens sechs Monate vor dem voraus-
sichtlichen Entlassungszeitpunkt, darauf
hin, dass die Gefangenen über eine ge-
eignete Unterbringung und eine Arbeits-
oder Ausbildungsstelle verfügen sowie
bei Bedarf in nachsorgende Maßnahmen
vermittelt werden. Hierbei arbeitet sie mit
Dritten (§ 7), insbesondere der Be-
währungshilfe, den Führungsaufsichts-
stellen und der freien Straffälligenhilfe
zum Zwecke der sozialen und beruflichen
Eingliederung der Gefangenen zusam-
men. Die Bewährungshilfe ist zu einer
solchen Zusammenarbeit schon während
des Vollzugs verpflichtet, um einen best-
möglichen Übergang der Betreuung zu
gewährleisten.

(2) Zur Vorbereitung der Entlassung
sollen vollzugsöffnende Maßnahmen ge-
währt werden. § 13 Abs. 2 bis 4 und 7 so-
wie § 14 gelten entsprechend. Darüber
hinaus können Gefangene in einer Abtei-
lung oder Anstalt des Entlassungsvollzugs
untergebracht werden.

(3) Gefangenen kann Freistellung aus
der Haft zur Entlassungsvorbereitung von
insgesamt bis zu drei Monaten, in den
Fällen des § 12 Abs. 1 von bis zu sechs
Monaten gewährt werden. § 13 Abs. 2, 4,
5 und 7 gilt entsprechend. Freistellung
aus der Haft nach § 13 Abs. 3 Nr. 4 wird
hierauf angerechnet. Gefangenen sind
geeignete Weisungen nach § 14 Abs. 1 zu
erteilen. Die Gewährung kann davon ab-
hängig gemacht werden, dass die Über-
wachung erteilter Weisungen mit Einwil-
ligung der Gefangenen durch den Einsatz
elektronischer Überwachungssysteme
(„elektronische Fußfessel“) unterstützt
wird. Während der Entlassungsfreistel-
lung werden die Gefangenen durch die
Anstalt betreut.

§ 17

Entlassung und Hilfen

(1) Gefangene sollen am letzten Tag
ihrer Strafzeit möglichst frühzeitig, jeden-
falls noch am Vormittag, entlassen wer-
den. Fällt das Strafende auf einen Sonn-
abend, Sonntag oder einen gesetzlichen
Feiertag, den ersten Werktag nach Ostern
oder Pfingsten oder in die Zeit vom
22. Dezember bis zum 2. Januar, so kön-
nen Gefangene an dem diesem Tag oder
Zeitraum vorhergehenden Werktag ent-
lassen werden, wenn dies nach der Länge
der Strafzeit vertretbar ist und andere
Gründe nicht entgegenstehen. Der Ent-
lassungszeitpunkt kann unbeschadet von
Satz 2 bis zu zwei Tage vorverlegt wer-
den, wenn die Gefangenen zu ihrer Ein-
gliederung oder aus anderen dringenden
Gründen hierauf angewiesen sind.

(2) Bedürftigen Gefangenen kann eine
Entlassungsbeihilfe, insbesondere ein
Reisekostenzuschuss oder angemessene
Kleidung gewährt werden.

Dritter Titel

Unterbringung und Versorgung 
der Gefangenen

§ 18

Unterbringung

(1) Während der Ruhezeit werden die
Gefangenen einzeln im Haftraum unter-
gebracht. Mit ihrer Einwilligung können
sie auch während der Ruhezeit gemein-
sam untergebracht werden, wenn eine
schädliche Beeinflussung nicht zu be-
fürchten ist. Auch ohne Zustimmung der
Gefangenen ist eine gemeinsame Unter-
bringung zulässig, wenn sie hilfsbedürftig
sind oder eine Gefahr für Leben oder Ge-
sundheit besteht. Eine Belegung mit mehr
als drei Gefangenen in einem Haftraum
ist unzulässig. Abweichend von Satz 2
und 4 ist eine gemeinsame Unterbrin-
gung ohne Einwilligung oder eine Bele-
gung mit mehr als drei Gefangenen aus-
nahmsweise kurzzeitig zulässig, wenn
hierfür aufgrund außergewöhnlicher Um-
stände eine unabweisbare Notwendigkeit
besteht. 

(2) Arbeit und Freizeit finden
grundsätzlich in Gemeinschaft statt. Dies
kann eingeschränkt werden, wenn

1. ein schädlicher Einfluss auf andere
Gefangene zu befürchten ist, 

2. die Gefangenen nach § 9 Abs. 2 unter-
sucht werden, höchstens für zwei Mo-
nate, 

3. es die Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt erfordert oder 

4. die Gefangenen einwilligen. 

§ 19

Ausstattung des Haftraums

(1) Gefangene dürfen ihren Haftraum
in angemessenem Umfang mit eigenen
Gegenständen ausstatten. Die Übersicht-
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lichkeit des Haftraums darf nicht behin-
dert und Kontrollen nach § 46 Abs. 1 dür-
fen nicht unzumutbar erschwert werden.

(2) Gegenstände, deren Besitz, Über-
lassung oder Benutzung mit Strafe oder
Geldbuße bedroht ist oder die geeignet
sind, die Eingliederung oder die Sicher-
heit oder die Ordnung der Anstalt zu ge-
fährden, sind ausgeschlossen.

§ 20

Persönlicher Besitz

(1) Gefangene dürfen nur Gegenstän-
de in Besitz haben oder annehmen, die
ihnen von der jeweiligen Anstalt oder mit
deren Erlaubnis überlassen wurden. Oh-
ne Erlaubnis dürfen sie Gegenstände von
geringem Wert von anderen Gefangenen
annehmen; die Anstalt kann Annahme
und Besitz auch dieser Gegenstände von
ihrer Erlaubnis abhängig machen oder
weitere Ausnahmen zulassen. § 19 Abs. 2
gilt entsprechend. Die Erlaubnis kann un-
ter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 widerrufen werden.

(2) Eingebrachte Gegenstände, die
Gefangene nicht in Besitz haben dürfen,
sind für sie aufzubewahren, sofern dies
nach Art und Umfang möglich ist. An-
dernfalls ist den Gefangenen Gelegenheit
zu geben, die Gegenstände außerhalb der
Anstalt aufbewahren zu lassen. Das Glei-
che gilt für Gegenstände, die die Gefan-
genen während des Vollzugs und für ihre
Entlassung nicht benötigen.

(3) Eingebrachte Gegenstände, deren
Aufbewahrung nach Art oder Umfang
nicht möglich ist und die von den Gefan-
genen trotz Aufforderung nicht aus der
Anstalt verbracht werden, können auf 
Kos ten der Gefangenen aus der Anstalt
entfernt werden. § 52 Abs. 2 und 3 gilt
entsprechend.

§ 21

Kleidung

(1) Die Gefangenen tragen Anstalts-
kleidung.

(2) Das Tragen eigener Kleidung kann
durch die Anstaltsleitung ausnahmsweise
gestattet werden. Für deren Reinigung,
Instandsetzung und regelmäßigen Wech-
sel haben die Gefangenen selbst zu sor-
gen. § 19 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 22

Verpflegung und Einkauf

(1) Die Gefangenen erhalten Verpfle-
gung durch die Anstalt. Zusammenset-
zung und Nährwert müssen den Anforde-
rungen an eine gesunde Ernährung ent-
sprechen und ärztlich überwacht werden.
Auf ärztliche Anordnung wird besondere
Verpflegung gewährt. Den Gefangenen
ist zu ermöglichen, Speisevorschriften ih-
rer Religionsgemeinschaft zu befolgen. 

(2) Die Gefangenen können von ihrem
Hausgeld (§ 40), Taschengeld (§ 41) oder

insoweit zweckgebundenem Eigengeld 
(§ 44 Abs. 2) aus einem von der Anstalt
vermittelten Angebot einkaufen. Die An-
stalt soll für ein Angebot sorgen, das auf
Wünsche und Bedürfnisse der Gefange-
nen Rücksicht nimmt.

(3) Verfügen Gefangene ohne eigenes
Verschulden nicht über Haus- oder Ta-
schengeld, kann ihnen gestattet werden,
in angemessenem Umfang vom Eigen-
geld (§ 44 Abs. 1) einzukaufen.

§ 23

Gesundheitsvorsorge

(1) Die Bedeutung einer gesunden Le-
bensführung ist den Gefangenen in ge-
eigneter Form zu vermitteln. Die Gefan-
genen haben an Maßnahmen zum allge-
meinen Gesundheitsschutz und zur Hy-
giene mitzuwirken.

(2) Die Anstalt kann Anordnungen
zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene
treffen. 

(3) Den Gefangenen wird ein Aufent-
halt im Freien von mindestens einer Stun-
de täglich ermöglicht, wenn die Witte-
rung dem nicht zwingend entgegensteht.

§ 24

Medizinische Versorgung

(1) Gefangene haben einen Anspruch
auf notwendige, ausreichende und
zweckmäßige medizinische Versorgung
unter Beachtung des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit. Der Anspruch umfasst
auch Untersuchungen zur Früherkennung
von Krankheiten und Vorsorgeleistungen.
Die Beurteilung der Notwendigkeit orien-
tiert sich an der Versorgung der gesetz-
lich Versicherten.

(2) Der Anspruch umfasst weiter die
Versorgung mit Hilfsmitteln nach § 33 des
Fünften Buchs Sozialgesetzbuch vom 
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477,
2482), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2495), sofern dies
nicht mit Rücksicht auf die Kürze des
Freiheitsentzugs unangemessen ist.

(3) An den Kosten für Leistungen nach
den Abs. 1 und 2 können Gefangene in
angemessenem Umfang beteiligt werden,
höchstens jedoch bis zum Umfang der Be-
teiligung vergleichbarer gesetzlich Versi-
cherter.

(4) Kranke oder hilfsbedürftige Gefan-
gene können in eine zur Behandlung ih-
rer Krankheit oder ihrer Versorgung bes-
ser geeigneten Justizvollzugsanstalt oder
in ein Justizvollzugskrankenhaus über-
stellt oder verlegt werden. Erforderlichen-
falls können Gefangene auch in ein Kran-
kenhaus außerhalb des Vollzugs gebracht
werden.

(5) Während eines Ausgangs oder ei-
ner Freistellung nach § 13 Abs. 3 Nr. 4
oder § 16 Abs. 3 Satz 1 haben Gefangene
nur einen Anspruch auf medizinische
Versorgung in der für sie zuständigen An-
stalt.



(6) Der Anspruch auf medizinische
Versorgung ruht, solange Gefangene auf-
grund eines freien Beschäftigungsverhält-
nisses krankenversichert sind. 

(7) Wird die Strafvollstreckung
während einer Behandlung von Gefange-
nen außerhalb einer Einrichtung des Jus -
tizvollzugs unterbrochen oder beendet, so
hat die Anstalt nur die Kosten zu tragen,
die bis zu diesem Zeitpunkt angefallen
sind.

(8) Bei schwerer Erkrankung oder Tod
von Gefangenen werden die der Anstalt
bekannten nächsten Angehörigen unver-
züglich benachrichtigt. Dem Wunsch der
Gefangenen, auch andere Personen zu
benachrichtigen, soll nach Möglichkeit
entsprochen werden.

§ 25

Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet 
der Gesundheitsfürsorge

(1) Medizinische Untersuchung und
Behandlung einschließlich einer hierfür
erforderlichen Ausführung sowie Ernäh -
rung sind zwangsweise nur bei Lebensge-
fahr, bei schwerwiegender Gefahr für die
Gesundheit der Gefangenen oder bei Ge-
fahr für die Gesundheit anderer Personen
zulässig. Die Maßnahmen müssen für die
Beteiligten zumutbar und dürfen nicht mit
erheblicher Gefahr für Leben oder Ge-
sundheit der Gefangenen verbunden
sein. Zur Durchführung der Maßnahmen
ist die Anstalt nicht verpflichtet, solange
von einer freien Willensbestimmung der
Gefangenen ausgegangen werden kann.

(2) Darüber hinaus ist zur Gewährleis -
tung des Gesundheitsschutzes und der
Hygiene die zwangsweise körperliche
Untersuchung zulässig, wenn sie nicht
mit einem körperlichen Eingriff verbun-
den ist.

(3) Maßnahmen nach den Abs. 1 und 2
dürfen nur auf Anordnung der Anstalts-
leitung im Einvernehmen mit einem Arzt
oder einer Ärztin und unter dessen oder
deren Leitung durchgeführt werden.

§ 26

Soziale und psychologische Hilfe

(1) Die Beratungs-, Betreuungs- und
Behandlungsmaßnahmen der Anstalt sind
darauf auszurichten, Persönlichkeitsdefi-
zite der Gefangenen, die ursächlich für
die Straffälligkeit sind, abzubauen sowie
sie zu befähigen, ihre persönlichen, sozia-
len und wirtschaftlichen Schwierigkeiten
eigenständig zu bewältigen und ihre Ent-
lassung vorzubereiten. Dazu gehört auch,
den durch die Straftat verursachten Scha-
den wieder gut zu machen, eine Schul-
denregulierung herbeizuführen und Un-
terhaltsverpflichtungen nachzukommen. 

(2) Soweit Gefangene psychologischer
oder psychotherapeutischer Behandlung
oder Betreuung bedürfen, werden nach
diagnostischer Abklärung die erforderli-
chen und geeigneten Maßnahmen durch-
geführt.

Vierter Titel

Arbeit, Ausbildung, Weiterbildung

§ 27

Arbeit, berufliche und schulische 
Aus- und Weiterbildung

(1) Arbeit, arbeitstherapeutische Be-
schäftigung und Maßnahmen der berufli-
chen und schulischen Aus- und Weiterbil-
dung (Beschäftigung) sind aufgrund ihrer
zentralen Bedeutung für die Erfüllung des
Eingliederungsauftrags im Strafvollzug
besonders zu fördern. Beschäftigung
dient insbesondere dem Ziel, die Fähig-
keiten und Fertigkeiten für eine regel-
mäßige Erwerbstätigkeit zur Sicherung
des Lebensunterhalts nach der Entlas-
sung zu vermitteln, zu fördern oder zu er-
halten.

(2) Arbeitsfähige Gefangene, die das
65. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, sind zur Arbeit oder sonstiger Be-
schäftigung verpflichtet, soweit gesetzli-
che Vorschriften nicht entgegenstehen.
Die Vorschriften des Mutterschutzgeset-
zes vom 20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. März 2009 (BGBl. I S. 550), über die
Gestaltung des Arbeitsplatzes und die Be-
schäftigungsverbote finden entsprechen-
de Anwendung.

(3) Die Anstalt soll Gefangenen der
Eingliederung förderliche Arbeit oder ar-
beitstherapeutische oder sonstige Be-
schäftigung zuweisen und dabei ihre
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Neigungen
berücksichtigen. Geeigneten Gefangenen
soll eine berufliche oder schulische Aus-
oder Weiterbildung oder die Teilnahme
an anderen ausbildenden oder weiterbil-
denden Maßnahmen ermöglicht werden.
Tätigkeiten nach Satz 1 und 2 sollen nicht
durch Teilnahme an anderen vollzugli-
chen Maßnahmen unterbrochen werden.

(4) Den Gefangenen kann ausnahms-
weise gestattet werden, sich selbst zu be-
schäftigen, wenn dies dem Ziel dient,
Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine Er-
werbstätigkeit nach der Entlassung zu
vermitteln, zu fördern oder zu erhalten
und nicht überwiegende Gründe des Voll-
zugs entgegenstehen. Die Anstalt kann
verlangen, dass ihr den Gefangenen zu-
stehende Entgelte zur Gutschrift für diese
überwiesen werden.

(5) Bildungsmaßnahmen haben sich an
der voraussichtlichen Dauer der Inhaftie-
rung sowie den außerhalb der Anstalt
geltenden Anforderungen auszurichten.
Die Gefangenen sollen nach der Entlas-
sung auf den erworbenen Qualifikationen
aufbauen können. Mit den zuständigen
Stellen ist rechtzeitig zusammenzuarbei-
ten.

(6) Zur Vorbereitung oder Durch-
führung von Maßnahmen nach Abs. 3 ist
Gefangenen, die nicht über ausreichende
Kenntnisse der deutschen Sprache verfü-
gen, die Teilnahme an Deutschkursen zu
ermöglichen.
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(7) Den Gefangenen soll nach Maßga-
be des § 13 Abs. 2 und 4 bis 6 gestattet
werden, einer schulischen oder berufli-
chen Aus- und Weiterbildung, Umschu-
lung oder Arbeit außerhalb der Anstalt im
Rahmen des Freigangs nach § 13 Abs. 3
Nr. 2 nachzugehen. Abs. 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

(8) Die Zeugnisse oder Nachweise
über eine Bildungsmaßnahme dürfen kei-
nen Hinweis auf die Inhaftierung enthal-
ten.

(9) Haben die Gefangenen sechs Mo-
nate lang zusammenhängend Tätigkeiten
nach Abs. 3 ausgeübt, werden sie hiervon
auf Antrag zehn Arbeitstage freigestellt.
Zeiten, in denen die Gefangenen infolge
Krankheit verhindert waren, werden bis
zur Dauer von drei Wochen im halben
Jahr angerechnet. Durch Zeiten, in denen
die Gefangenen ohne ihr Verschulden an
einer Tätigkeit nach Abs. 3 gehindert
sind, wird der Ablauf des Zeitraums nach
Satz 1 gehemmt. Auf die Zeit der Freistel-
lung nach Satz 1 wird Freistellung aus der
Haft nach § 13 Abs. 3 Nr. 4 angerechnet,
soweit sie in die Arbeitszeit fällt und nicht
wegen einer lebensgefährlichen Erkran-
kung oder des Todes eines Angehörigen
erteilt worden ist. Gefangene erhalten für
die Zeit der Freistellung nach Satz 1 die
zuletzt gezahlten Bezüge weiter. Urlaubs-
regelungen für Beschäftigungsverhältnis-
se außerhalb des Strafvollzugs bleiben
unberührt.

§ 28

Ablösung

(1) Gefangene können von der zuge-
wiesenen Beschäftigung abgelöst werden,
wenn

1. sie den Anforderungen nicht gewach-
sen sind,

2. sie die Aufnahme oder Ausübung der
Beschäftigung verweigern,

3. dies zur Erfüllung des Eingliederungs-
auftrags erforderlich ist oder

4. dies aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt erforderlich ist.

(2) Werden Gefangene nach Abs. 1 
Nr. 2 oder aufgrund ihres Verhaltens nach
Abs. 1 Nr. 4 abgelöst, gelten sie für drei
Monate als verschuldet ohne Beschäfti-
gung. 

§ 29

Abschluss im Vollzug begonnener 
Bildungsmaßnahmen

(1) Die Anstalt kann Gefangenen auf
Antrag gestatten, nach der Entlassung ei-
ne im Vollzug begonnene Bildungsmaß-
nahme fortzuführen und abzuschließen,
soweit 

1. dies anderweitig nicht möglich oder
nicht zumutbar ist,

2. dies zur Eingliederung erforderlich ist,

3. der Abschluss der Maßnahme in einem
engen zeitlichen Zusammenhang zum
Entlassungszeitpunkt steht und

4. Gründe der Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt dem nicht entgegenstehen.

Hierzu können sie ausnahmsweise frei-
willig über den Entlassungszeitpunkt hin-
aus in einer Anstalt verbleiben oder wie-
der aufgenommen werden, sofern es die
Belegungssituation zulässt.

(2) Für diese Personen gelten die Vor-
schriften dieses Gesetzes entsprechend
mit der Maßgabe, dass Maßnahmen des
Vollzugs nicht mit unmittelbarem Zwang
durchgesetzt werden können. Das Haus-
recht bleibt hiervon unberührt.

(3) Bei Gefährdung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt kann die Gestattung
jederzeit widerrufen werden.

Fünfter Titel

Freizeit, Sport

§ 30

Gestaltung der freien Zeit

(1) Die Gefangenen erhalten Gelegen-
heit, sich in ihrer Freizeit eigenverant-
wortlich und sinnvoll zu beschäftigen. 

(2) Die Anstalt hat eine angemessen
ausgestattete Bücherei vorzuhalten. Die
Gefangenen dürfen auf eigene Kosten
Zeitungen und Zeitschriften in angemes-
senem Umfang durch Vermittlung der
Anstalt beziehen. § 19 Abs. 1 Satz 2 gilt
entsprechend. Ausgeschlossen sind Zei-
tungen und Zeitschriften, deren Verbrei-
tung mit Strafe oder Geldbuße bedroht
ist. Einzelne Ausgaben oder Teile von
Zeitungen oder Zeitschriften können den
Gefangenen vorenthalten werden, wenn
sie die Eingliederung oder die Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt erheblich ge-
fährden.

(3) Den Gefangenen ist Gelegenheit zu
geben, am Fernseh- und Hörfunkemp-
fang teilzunehmen.

(4) Die Gefangenen dürfen eigene
Hörfunk- und Fernsehgeräte sowie in an-
gemessenem Umfang Bücher und andere
Gegenstände zur Fortbildung oder zur
Freizeitbeschäftigung besitzen. Andere
elektronische Geräte in den Hafträumen
können zu den in Satz 1 genannten
Zwecken im Einzelfall zugelassen wer-
den. Das Einbringen der in Satz 1 und 2
genannten Gegenstände wird durch die
Anstalt geregelt. § 19 gilt entsprechend.

(5) Der Hörfunk- und Fernsehempfang
kann vorübergehend ausgesetzt oder ein-
zelnen Gefangenen untersagt werden,
wenn dies zur Aufrechterhaltung der Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt uner-
lässlich ist.

§ 31

Sport

Die Gefangenen erhalten Gelegenheit,
in ihrer Freizeit Sport zu treiben. Hierfür
sind ausreichende Angebote vorzuhalten.



Sechster Titel

Religionsausübung und Seelsorge

§ 32

Religionsausübung und Seelsorge

(1) Den Gefangenen ist eine seelsorge-
rische und religiöse Betreuung durch ihre
Religionsgemeinschaft zu ermöglichen.
Auf ihren Wunsch ist ihnen zu helfen, mit
der Seelsorge ihrer Religionsgemeinschaft
in Verbindung zu treten.

(2) Den Gefangenen sind Gegenstände
des religiösen Gebrauchs in angemesse-
nem Umfang zu belassen. § 19 Abs. 1
Satz 2 gilt entsprechend. Grundlegende
religiöse Schriften dürfen ihnen nur bei
grobem Missbrauch entzogen werden.

(3) Die Gefangenen haben das Recht,
am Gottesdienst und an anderen religiö-
sen Veranstaltungen ihres Bekenntnisses
teilzunehmen. Zu religiösen Veranstaltun-
gen einer anderen Religionsgemeinschaft
werden Gefangene zugelassen, wenn de-
ren Seelsorgerin oder Seelsorger einwil-
ligt. Gefangene können von der Teilnah-
me ausgeschlossen werden, wenn dies
aus überwiegenden Gründen der Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt geboten
ist; die Seelsorgerin oder der Seelsorger
soll vorher gehört werden.

(4) Für Angehörige weltanschaulicher
Bekenntnisse gelten die Abs. 1 bis 3 ent-
sprechend.

Siebter Titel

Außenkontakte der Gefangenen

§ 33

Grundsätze

(1) Die Gefangenen haben im Rahmen
der Vorschriften dieses Abschnitts das
Recht, mit Personen außerhalb der Anstalt
zu verkehren. Kontakte der Gefangenen
zu ihren Angehörigen im Sinne von § 11
Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs werden
besonders gefördert.

(2) Die Anstaltsleitung kann den Kon-
takt mit bestimmten Personen untersa-
gen, 

1. wenn die Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt gefährdet würde, 

2. bei Personen, die nicht Angehörige der
Gefangenen im Sinne des § 11 Abs. 1
Nr. 1 des Strafgesetzbuchs sind, wenn
zu befürchten ist, dass sie einen schäd-
lichen Einfluss auf die Gefangenen ha-
ben oder deren Eingliederung behin-
dern würden. 

(3) Besuche von und Schriftverkehr mit
Verteidigerinnen und Verteidigern sind
zu gewährleisten und alle Kontakte mit
ihnen dürfen nicht überwacht werden. 
§ 148 Abs. 2 und § 148a der Strafprozess-
ordnung bleiben unberührt. Zu gestatten
sind auch Besuche von und Schriftver-
kehr mit Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten sowie Notarinnen und Notaren
in einer die Gefangenen betreffenden
Rechtssache. 

(4) Nicht überwacht werden auch Kon-
takte mit den in § 119 Abs. 4 Satz 2 der
Strafprozessordnung genannten Personen
und Stellen, soweit 

1. bei mündlicher Kommunikation die
Identität der Kontaktperson zweifels-
frei feststeht,

2. ausgehende Schreiben an den jeweili-
gen Dienstsitz gerichtet sind und den
Absender zutreffend angeben oder

3. bei eingehenden Schreiben begründe-
te Zweifel an der Identität des Absen-
ders nicht vorliegen oder auf andere
Weise als durch Überwachung aus-
geräumt werden können.

(5) Die Kosten für Telekommunikation
sowie abgehende Schreiben und Pakete
tragen die Gefangenen. Sind sie hierzu
nicht in der Lage, kann die Anstalt die
Kosten in begründeten Fällen in ange-
messenem Umfang übernehmen.

§ 34

Besuch

(1) Die Gefangenen dürfen regelmäßig
Besuch empfangen. Die Gesamtdauer be-
trägt mindestens eine Stunde im Monat. 

(2) Besuche sollen darüber hinaus er-
möglicht werden, wenn sie der Eingliede-
rung dienen oder zur Wahrnehmung per-
sönlicher, familiärer, rechtlicher oder
sons tiger wichtiger Angelegenheiten er-
forderlich sind. 

(3) Aus Gründen der Sicherheit kann
ein Besuch, auch in den Fällen des § 33
Abs. 3 und 4, davon abhängig gemacht
werden, dass sich die Besucherin oder der
Besucher absuchen oder durchsuchen 
lässt. § 46 Abs. 1 Satz 2 und 3 und § 35
Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend.

(4) Abgesehen von den Fällen des § 33
Abs. 3 und 4 dürfen Besuche aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt offen überwacht werden. Die Unter-
haltung darf nur überwacht werden, so-
weit dies im Einzelfall aus den in Satz 1
genannten Gründen erforderlich ist. Ein
Besuch darf abgebrochen werden, wenn
Beteiligte gegen die Vorschriften dieses
Gesetzes oder die aufgrund dieses Geset-
zes getroffenen Anordnungen trotz Er-
mahnung verstoßen. Dies gilt auch, wenn
Verhaltensweisen von Besuchspersonen
geeignet sind, einen schädlichen Einfluss
auf die Gefangenen auszuüben. Einer Er-
mahnung bedarf es nicht, wenn es uner-
lässlich ist, den Besuch sofort abzubre-
chen. Gegenstände dürfen beim Besuch
nur mit Erlaubnis übergeben werden.
Dies gilt nicht für die bei dem Besuch von
Verteidigerinnen und Verteidigern sowie
von Personen nach § 33 Abs. 4 übergebe-
nen Schriftstücke und sonstigen Unterla-
gen. 

(5) Die optische Überwachung eines
Besuchs kann auch durch technische
Hilfsmittel erfolgen. Aufzeichnungen sind
zulässig, soweit dies für die Sicherheit
und Ordnung der Anstalt erforderlich ist.
Die betroffenen Personen sind auf Maß-
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nahmen nach Satz 1 und 2 vorher hinzu-
weisen. Zur Verhinderung der Übergabe
von Gegenständen können besondere
Vorkehrungen, insbesondere durch Tisch-
aufsätze oder Trennscheiben getroffen
werden, wenn bei den betreffenden Ge-
fangenen verbotene Gegenstände gefun-
den wurden oder konkrete Anhaltspunkte
vorliegen, dass es zu einer verbotenen
Übergabe von Gegenständen kommt. 
§ 45 Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 35

Schriftwechsel

(1) Die Gefangenen haben das Recht,
Schreiben abzusenden und zu empfan-
gen. Sie haben Absendung und Empfang
ihrer Schreiben durch die Anstalt vermit-
teln zu lassen, soweit nichts anderes ge-
stattet ist.

(2) Abgesehen von den Fällen des § 33
Abs. 3 und 4 darf der Schriftwechsel
überwacht werden, soweit es aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt erforderlich ist. Besteht der Verdacht,
dass ein Schreiben, das nach § 33 Abs. 3
und 4 keiner Überwachung unterliegt,
unzulässige Einlagen enthält, so wird die-
ses mit Einverständnis und im Beisein der
Gefangenen einer Sichtkontrolle ohne
Kenntnisnahme des gedanklichen Inhalts
unterzogen, andernfalls an den Absender
zurückgesandt oder den Gefangenen
zurückgegeben.

(3) Eingehende und ausgehende
Schreiben sind umgehend, fristgebunde-
ne unverzüglich weiterzuleiten. Davon
abweichend soll die Anstaltsleitung
Schreiben anhalten, wenn

1. die Eingliederung der Gefangenen
oder die Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt gefährdet würde,

2. der Inhalt des Schreibens einen Straf-
oder Bußgeldtatbestand erfüllt oder im
Falle der Weiterleitung erfüllen würde,

3. sie grob unrichtige oder erheblich ent-
stellende Darstellungen von Anstalts-
verhältnissen enthalten,

4. sie in Geheimschrift, unlesbar, unver-
ständlich oder ohne zwingenden
Grund in einer fremden Sprache abge-
fasst sind.

Ausgehenden Schreiben, die unrichtige
Darstellungen enthalten, kann ein Be-
gleitschreiben beigefügt werden, wenn
die Gefangenen auf der Absendung be-
stehen. Ist ein Schreiben angehalten wor-
den, wird das den Gefangenen mitgeteilt.
Angehaltene Schreiben werden an die
Absender zurückgegeben oder, sofern
dies unmöglich oder aus besonderen
Gründen untunlich ist, von der Anstalt
verwahrt.

§ 36

Telekommunikation

(1) Den Gefangenen kann gestattet
werden, Telefongespräche zu führen. Aus
wichtigen Gründen können sie andere

Kommunikationsmittel durch Vermittlung
und unter Aufsicht der Anstalt nutzen. 

(2) Für Telefongespräche und sonstige
mündliche Kommunikation gilt § 34 
Abs. 4 entsprechend. Findet danach eine
Überwachung statt, so sind die Gefange-
nen und die anderen Gesprächsbeteilig-
ten vor Beginn der Überwachung hierauf
hinzuweisen. Für schriftliche Kommuni-
kation gelten die Vorschriften über den
Schriftwechsel entsprechend.

(3) Gefangenen ist der Besitz und Be-
trieb von Mobilfunkendgeräten und sons -
tigen Telekommunikationsanlagen auf
dem Gelände der Anstalt untersagt. Die
Anstalt darf technische Geräte zur
Störung oder Unterdrückung von Fre-
quenzen betreiben, die der Herstellung
unerlaubter Telekommunikation auf dem
Anstaltsgelände, insbesondere des Mobil-
funkverkehrs, dienen. Sie hat hierbei die
von der Bundesnetzagentur nach § 55
Abs. 1 Satz 5 des Telekommunikationsge-
setzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Februar 2010 (BGBl. I S. 78), festge-
legten Rahmenbedingungen zu beachten.
Frequenznutzungen außerhalb des Ge -
ländes der Anstalten dürfen nicht erheb-
lich gestört werden.

§ 37

Pakete

(1) Der Empfang von Paketen bedarf
der Erlaubnis der Anstalt. Sie kann Zeit-
punkt und Höchstmenge für die Sendung
und für einzelne Gegenstände festsetzen.
Der Empfang von Paketen mit Nahrungs-
und Genussmitteln ist den Gefangenen
nicht gestattet. Für den Ausschluss von
Gegenständen gilt § 19 Abs. 2 entspre-
chend. Der Empfang von Paketen kann
versagt werden, wenn dies wegen Ge-
fährdung der Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt unerlässlich ist.

(2) Pakete sind in Gegenwart der Ge-
fangenen zu öffnen. Ausgeschlossene Ge-
genstände können zu ihrer Habe genom-
men oder dem Absender zurückgesandt
werden. Sie dürfen vernichtet werden,
wenn bei der Versendung oder Aufbe-
wahrung Personen verletzt oder Sach-
schäden verursacht werden können oder
wenn sie leicht verderblich sind. Die hier-
nach getroffenen Maßnahmen werden
den Gefangenen eröffnet.

(3) Den Gefangenen kann gestattet
werden, Pakete zu versenden. Die Anstalt
kann ihren Inhalt aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt über-
prüfen.

Achter Titel

Anerkennung für Arbeit und Ausbildung,
Gelder der Gefangenen

§ 38

Vergütung von Arbeit und Ausbildung

(1) Wer eine Tätigkeit nach § 27 
Abs. 3 Satz 1 ausübt, erhält Arbeitsent-



gelt. Gefangene, die während der Ar-
beitszeit ganz oder teilweise an einer
Maßnahme nach § 27 Abs. 3 Satz 2 teil-
nehmen, erhalten hierfür eine Ausbil-
dungsbeihilfe, soweit kein Anspruch auf
andere Leistungen besteht, die freien Per-
sonen aus solchem Anlass zustehen. 

(2) Der Bemessung der Vergütung
nach Abs. 1 ist der zweihundertfünfzigste
Teil (Tagessatz) von neun vom Hundert
der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten
Buchs Sozialgesetzbuch in der Fassung
vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710,
3973), zugrunde zu legen (Eckvergütung).

(3) Die Vergütung kann je nach Art der
Maßnahme und der Leistung der Gefan-
genen gestuft werden. Die für Strafvoll-
streckungs- und Strafvollzugsrecht zu-
ständige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung entsprechende Vergü-
tungsstufen festzusetzen.

(4) Die Höhe der Ausbildungsbeihilfe
oder des Arbeitsentgelts wird den Gefan-
genen schriftlich bekannt gegeben.

(5) Soweit Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung zu entrichten sind, kann
vom Arbeitsentgelt oder der Ausbildungs-
beihilfe ein Betrag einbehalten werden,
der dem Anteil der Gefangenen am Bei-
trag entsprechen würde, wenn sie diese
Bezüge als Arbeitnehmerin oder Arbeit-
nehmer erhielten.

§ 39

Zusätzliche Anerkennung von Arbeit 
und Ausbildung

(1) Als zusätzliche Anerkennung ne-
ben der Vergütung nach § 38 können Ge-
fangene auf Antrag eine

1. weitere Freistellung nach Abs. 2 Satz 1,

2. Freistellung aus der Haft nach Abs. 2
Satz 2 oder

3. Vorverlegung des Entlassungszeit-
punkts nach Abs. 2 Satz 3

erhalten. Stellen die Gefangenen keinen
Antrag, findet Nr. 3 Anwendung. Darüber
hinaus können sie auf Antrag einen Er-
lass von Verfahrenskosten

1. nach Abs. 5 Nr. 1 und

2. durch Schadenswiedergutmachung
nach Abs. 5 Nr. 2

erhalten. 

(2) Unabhängig von einer Freistellung
nach § 27 Abs. 9 erhalten Gefangene für
jeweils drei Monate zusammenhängender
Ausübung einer Tätigkeit nach § 27 Abs. 3
eine Freistellung von zwei Werktagen.
Diese Freistellung kann in Form von Frei-
stellung aus der Haft (§ 13 Abs. 3 Nr. 4)
gewährt werden; § 13 Abs. 2 und 4 bis 7
sowie § 14 gelten entsprechend. Nicht in
Anspruch genommene Freistellungstage
nach Abs. 1 werden auf den Entlassungs-
zeitpunkt angerechnet.

(3) Eine Vorverlegung nach Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 ist ausgeschlossen, wenn

1. sie im Falle einer Aussetzung der Voll-
streckung des Restes einer Freiheits-
strafe zur Bewährung wegen der von
der Entscheidung des Gerichts bis zur
Entlassung verbleibenden Zeit nicht
mehr möglich ist,

2. dies vom Gericht nach § 454 Abs. 1
Satz 5 der Strafprozessordnung ange-
ordnet wird, 

3. nach § 456a Abs. 1 der Strafprozess-
ordnung von der Vollstreckung abge-
sehen wird,

4. die Gefangenen im Gnadenwege aus
der Haft entlassen werden,

5. eine lebenslange Freiheitsstrafe oder
Sicherungsverwahrung vollstreckt wird
und ein Entlassungszeitpunkt noch
nicht bestimmt ist.

(4) In den Fällen des Abs. 3 erhalten
die Gefangenen bei ihrer Entlassung zu-
sätzlich eine Ausgleichsentschädigung in
Höhe von 15 vom Hundert der Bezüge,
die sie für die geleistete Tätigkeit, die
Grundlage für die Gewährung der Frei-
stellungstage gewesen ist, erhalten ha-
ben. Liegt ein Fall des Abs. 3 Nr. 5 vor,
wird die Ausgleichszahlung bereits nach
Verbüßung von jeweils zehn Jahren der
dort genannten Freiheitsentziehungen
zum Eigengeld gutgeschrieben, soweit
die Entlassung nicht vor diesem Zeit-
punkt erfolgt.

(5) Gefangene erwerben einen An-
spruch auf Erlass der von ihnen zu tra-
genden Kosten des Strafverfahrens im
Sinne von § 464a der Strafprozessord-
nung, soweit diese dem Land Hessen zu-
stehen, wenn sie

1. jeweils sechs Monate zusammenhän-
gend eine Tätigkeit nach § 27 Abs. 3
ausgeübt haben, in Höhe der von ih-
nen in diesem Zeitraum erzielten mo-
natlichen Vergütung, höchstens aber
fünf vom Hundert der zu tragenden
Kosten, oder

2. unter Vermittlung der Anstalt von ihrer
Vergütung nach § 38 Schadenswieder-
gutmachung leisten, in Höhe der Hälf-
te der geleisteten Zahlungen.

(6) Für Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 Nr. 1
gilt § 27 Abs. 9 Satz 3 bis 5 entsprechend.

§ 40

Hausgeld

(1) Die Gefangenen erhalten von der
ihnen nach § 38 zustehenden Vergütung
drei Siebtel monatlich als Hausgeld.

(2) Für Gefangene, die in einem freien
Beschäftigungsverhältnis stehen oder de-
nen gestattet ist, sich selbst zu beschäfti-
gen, wird aus ihren Bezügen oder Ein-
künften ein angemessenes Hausgeld fest-
gesetzt.

§ 41

Taschengeld

(1) Gehen Gefangene ohne ihr Ver-
schulden keiner Tätigkeit nach § 27 Abs. 3
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nach, wird ihnen auf Antrag ein Taschen-
geld gewährt, soweit sie bedürftig sind. 

(2) Das Taschengeld beträgt bis zu 14
vom Hundert der Vergütung nach § 38
Abs. 2, soweit ihnen in dem Monat, für
den das Taschengeld beantragt wurde,
aus Hausgeld und Eigengeld nicht ein
Betrag bis zu dieser Höhe zur Verfügung
steht.

§ 42

Überbrückungsgeld

(1) Aus den in diesem Gesetz geregel-
ten Bezügen und aus den Bezügen oder
Einkünften der Gefangenen, die in einem
freien Beschäftigungsverhältnis stehen
oder denen gestattet ist, sich selbst zu be-
schäftigen, ist ein Überbrückungsgeld zu
bilden, das den notwendigen Lebensun-
terhalt der Gefangenen und der Unter-
haltsberechtigten für die ersten vier Wo-
chen nach der Entlassung sichern soll.

(2) Das Überbrückungsgeld wird den
Gefangenen bei der Entlassung in die
Freiheit ausgezahlt. Liegen Anhaltspunk-
te dafür vor, dass Gefangene das Über-
brückungsgeld nicht zweckentsprechend
verwenden, kann die Anstalt es ganz oder
teilweise der Bewährungshilfe zur Ver-
waltung für die Gefangenen in den ersten
vier Wochen nach der Entlassung über-
lassen.

(3) Die Anstaltsleitung kann gestatten,
dass das Überbrückungsgeld schon vor
der Entlassung für Ausgaben in Anspruch
genommen wird, die der Eingliederung
der Gefangenen dienen.

§ 43

Haftkostenbeitrag

(1) Als Teil der Kosten der Voll-
streckung der Rechtsfolgen einer Tat im
Sinne des § 464a Abs. 1 Satz 2 der Straf-
prozessordnung erhebt die Anstalt von
den Gefangenen einen Haftkostenbei-
trag.

(2) Ein Haftkostenbeitrag wird nicht
erhoben, wenn Gefangene

1. eine Vergütung nach § 38 erhalten,

2. ohne Verschulden eine Tätigkeit nach
§ 27 Abs. 3 oder 4 nicht ausüben oder
hierzu nicht verpflichtet sind.

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Gefangene
eine Rente oder sonstige regelmäßige
Einkünfte beziehen. Den Gefangenen ist
jedoch arbeitstäglich ein Betrag in Höhe
der Eckvergütung (§ 38 Abs. 2) zu belas-
sen.

(3) Im Übrigen kann von der Erhebung
eines Haftkostenbeitrags ganz oder teil-
weise aus besonderen Gründen abgese-
hen werden, insbesondere zur Förderung
von Unterhaltszahlungen, Schadenswie-
dergutmachung, sonstiger Schuldenregu-
lierung oder für besondere Aufwendun-
gen zur Eingliederung.

(4) Der Haftkostenbeitrag wird in
Höhe des Betrages erhoben, der nach

§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 des Vierten Buchs
Sozialgesetzbuch durchschnittlich zur Be-
wertung der Sachbezüge festgesetzt ist.
Die Aufsichtsbehörde stellt den Betrag
jährlich fest.

(5) Gefangene können an den über die
Grundversorgung der Anstalt hinausge-
henden Kosten des Justizvollzugs ange-
messen beteiligt werden. Dies gilt insbe-
sondere für die Betriebskosten der in
ihrem Besitz befindlichen selbst genutz-
ten Gegenstände und Geräte. Sie haben
ferner die Kosten zu tragen, die durch die
Inanspruchnahme gewünschter Leistun-
gen der Anstalt oder von ihr vermittelter
Leistungen Dritter entstehen.

§ 44

Eigengeld

(1) Vergütung nach § 38 oder Bezüge
aus einem freien Beschäftigungsverhält-
nis, die nicht als Hausgeld, Haftkosten-
beitrag oder Überbrückungsgeld in An-
spruch genommen werden, sowie Gelder,
die Gefangene in die Anstalt einbringen
oder die für sie von Dritten eingebracht
werden, sind als Eigengeld gutzuschrei-
ben.

(2) Für die Gefangenen kann zweimal
jährlich zu besonderen Anlässen Geld
zum Zweck eines Sondereinkaufs einbe-
zahlt werden; darüber hinaus kann die
Anstaltsleitung zweckgebundene Einzah-
lungen Dritter für Ausgaben gestatten,
die der medizinischen Versorgung, der
Gewährleistung der Informationsfreiheit
oder der Eingliederung der Gefangenen
dienen (zweckgebundenes Eigengeld).

Neunter Titel

Sicherheit und Ordnung

§ 45

Grundsätze, Verhaltensvorschriften

(1) Sicherheit und Ordnung der Anstalt
tragen maßgeblich zu einem an der Erfül-
lung des Eingliederungsauftrags ausge-
richteten Anstaltslebens bei. Das Verant-
wortungsbewusstsein der Gefangenen für
ein geordnetes Zusammenleben in der
Anstalt ist zu wecken und zu stärken. 

(2) Die Pflichten und Beschränkungen,
die den Gefangenen zur Aufrechterhal-
tung der Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt auferlegt werden, sind so zu
wählen, dass sie in einem angemessenen
Verhältnis zu ihrem Zweck stehen und
die Gefangenen nicht mehr und nicht län-
ger als notwendig beeinträchtigen. Zur
Gewährleistung von Sicherheit und Ord-
nung kann eine offene optische Überwa-
chung der Gefangenen außerhalb der
Hafträume mit technischen Hilfsmitteln
erfolgen. § 34 Abs. 5 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend.

(3) Die Gefangenen haben sich nach
der Tageseinteilung der Anstalt zu rich-
ten. Sie dürfen durch ihr Verhalten ge-
genüber Vollzugsbediensteten, Mitgefan-



genen und anderen Personen das geord-
nete Zusammenleben nicht stören.

(4) Die Gefangenen haben die Anord-
nungen der Vollzugsbediensteten zu be-
folgen. Einen ihnen zugewiesenen Be-
reich dürfen sie nicht ohne Erlaubnis ver-
lassen.

(5) Die Gefangenen haben die Haft -
räume und die ihnen von der Anstalt
überlassenen Sachen in Ordnung zu hal-
ten und schonend zu behandeln.

(6) Die Gefangenen haben Umstände,
die eine erhebliche Gefahr für eine Per-
son oder eine erhebliche Störung der Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt be-
gründen oder darauf hindeuten, unver-
züglich zu melden.

§ 46

Absuchung, Durchsuchung

(1) Gefangene, ihre Sachen und die
Hafträume dürfen, auch mit technischen
oder sonstigen Hilfsmitteln, abgesucht
oder durchsucht werden. Die Durchsu-
chung Gefangener darf nur von Personen
gleichen Geschlechts vorgenommen wer-
den. Das Schamgefühl ist zu schonen. 
§ 35 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Nur bei Gefahr im Verzuge oder
auf Anordnung der Anstaltsleitung im
Einzelfall ist es zulässig, eine mit einer
Entkleidung verbundene körperliche
Durchsuchung vorzunehmen. Die Unter-
suchung von Körperöffnungen darf nur
durch den ärztlichen Dienst vorgenom-
men werden. Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend. Die Durchsuchung ist in ei-
nem geschlossenen Raum durchzuführen.
Andere Gefangene dürfen nicht anwe-
send sein.

(3) Abweichend von Abs. 2 Satz 1
kann die Anstaltsleitung anordnen, dass
Gefangene bei der Aufnahme, nach Kon-
takten mit Besuchspersonen und nach je-
der Abwesenheit von der Anstalt nach
Abs. 2 zu durchsuchen sind.

(4) Bei der Durchsuchung von Hafträu-
men nach Abs. 1 Satz 1 dürfen Unterla-
gen, die von Gefangenen als Schreiben
von Personen nach § 33 Abs. 3 und 4 ge-
kennzeichnet sind, einer Sichtkontrolle
auf verbotene Gegenstände ohne Kennt-
nisnahme des Inhalts unterzogen werden.

§ 47

Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs

(1) Zur Bekämpfung des Suchtmittel-
missbrauchs werden Kontrollen durchge-
führt.

(2) Eine Kontrolle kann allgemein an-
geordnet werden, wenn dies zur Aufrech-
terhaltung der Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt, zur Erfüllung des Eingliede-
rungsauftrags oder zur Gesundheitsvor-
sorge geboten ist. Gegen einzelne Gefan-
gene kann eine Kontrolle angeordnet
werden, wenn sie im Verdacht stehen,
Suchtmittel zu besitzen oder solche kon-
sumiert zu haben.

(3) Bei Gefangenen, die eine Mitwir-
kung an der Durchführung der Kontrolle
ohne hinreichenden Grund verweigern,
ist in der Regel davon auszugehen, dass
Suchtmittelfreiheit nicht gegeben ist.

§ 48

Lichtbildausweise

Die Anstalt kann Gefangene verpflich-
ten, einen Lichtbildausweis mit sich zu
führen, wenn dies aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt erfor-
derlich ist. Der Ausweis ist bei der Entlas-
sung oder der Verlegung in eine andere
Anstalt einzuziehen und zu vernichten.

§ 49

Festnahmerecht

Gefangene, die entwichen sind oder
sich sonst ohne Erlaubnis außerhalb der
Anstalt aufhalten, können durch die An-
stalt oder auf deren Veranlassung hin im
Rahmen der Nacheile festgenommen und
in die Anstalt zurückgeführt werden.

§ 50

Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen Gefangene können beson-
dere Sicherungsmaßnahmen angeordnet
werden, wenn nach deren Verhalten oder
aufgrund des seelischen Zustandes in er-
höhtem Maße Fluchtgefahr oder die Ge-
fahr von Gewalttätigkeiten gegen Perso-
nen oder Sachen oder die Gefahr der
Selbsttötung oder der Selbstverletzung
besteht.

(2) Als besondere Sicherungsmaßnah-
men sind zulässig:

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von
Gegenständen,

2. die Beobachtung der Gefangenen,
auch durch technische Hilfsmittel,

3. die Absonderung von anderen Gefan-
genen,

4. der Entzug oder die Beschränkung des
Aufenthalts im Freien,

5. die Unterbringung in einem besonders
gesicherten Haftraum ohne gefährden-
de Gegenstände und

6. die Fesselung.

(3) Maßnahmen nach Abs. 2 Nr. 1 und
3 bis 5 sind auch zulässig, wenn die Ge-
fahr einer Befreiung oder eine sonstige
erhebliche Störung der Anstaltsordnung
anders nicht abgewehrt werden kann.

(4) Auch bei einer Ausführung, Vor-
führung oder beim Transport ist die Fes-
selung zulässig, es sei denn, es besteht
keine Fluchtgefahr.

(5) In der Regel dürfen Fesseln nur an
den Händen oder an den Füßen angelegt
werden.

(6) Für die Beobachtung der Gefange-
nen durch technische Hilfsmittel nach
Abs. 2 Nr. 2 gilt § 34 Abs. 5 Satz 2 und 3

198 Nr. 12 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 6. Juli 2010



Nr. 12 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 6. Juli 2010 199

entsprechend. Eine dauerhafte Beobach-
tung unter Verwendung technischer
Hilfsmittel ist nur zulässig, wenn und so-
lange dies zur Abwendung der Gefahr 
einer Selbsttötung oder Selbstverletzung
erforderlich ist. Eine Abdunklung zur
Nachtzeit ist zu gewährleisten. Das
Schamgefühl ist soweit wie möglich zu
schonen.

(7) Die unausgesetzte Absonderung
von Gefangenen (Einzelhaft) ist nur
zulässig, wenn dies aus Gründen, die in
ihrer Person liegen, unerlässlich ist. Ein-
zelhaft von mehr als drei Monaten im
Jahr bedarf der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde. Während des Vollzugs der
Einzelhaft sind die Gefangenen in beson-
derem Maße zu betreuen.

§ 51

Anordnung besonderer Sicherungsmaß-
nahmen, ärztliche Überwachung

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen
ordnet die Anstaltsleitung an. Bei Gefahr
im Verzuge können auch andere Bediens -
tete der Anstalt diese Maßnahmen vorläu-
fig anordnen. Die Entscheidung der An-
staltsleitung ist unverzüglich einzuholen.

(2) Vor der Anordnung ist eine Stel -
lung nahme des ärztlichen oder psycholo-
gischen Dienstes einzuholen, wenn hierzu
begründeter Anlass besteht. Ist dies we-
gen Gefahr im Verzuge nicht möglich,
wird die Stellungnahme unverzüglich
nachträglich eingeholt. Wenn Gefange-
nen der tägliche Aufenthalt im Freien
entzogen wird, ist eine Stellungnahme
des ärztlichen Dienstes spätestens nach
drei Tagen und danach in angemessenen
Abständen einzuholen.

(3) Sind Gefangene in einem beson-
ders gesicherten Haftraum untergebracht
oder gefesselt (§ 50 Abs. 2 Nr. 5 und 6), so
sucht sie der ärztliche Dienst alsbald und
danach in der Regel täglich auf. Dies gilt
nicht bei einer Fesselung während einer
Ausführung, Vorführung oder eines
Transports.

(4) Die besonderen Sicherungsmaß-
nahmen sind den Gefangenen zu erläu-
tern. Die Anordnung und die Durch-
führung der Maßnahmen einschließlich
der Beteiligung des ärztlichen oder psy-
chologischen Dienstes sind zu dokumen-
tieren.

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen
nach § 50 Abs. 2 Nr. 5 und 6 sind der Auf-
sichtsbehörde unverzüglich zu berichten,
wenn sie länger als drei Tage aufrechter-
halten werden.

§ 52

Ersatz von Aufwendungen

(1) Die Gefangenen sind verpflichtet,
der Anstalt Aufwendungen zu ersetzen,
die sie durch eine vorsätzliche oder grob
fahrlässige Selbstverletzung, Verletzung
anderer Personen oder Beschädigung
fremder Sachen verursacht haben. An-

sprüche aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt.

(2) Die Anstalt kann den Anspruch
durch Bescheid gegen die Gefangenen
geltend machen. Bei der Geltendma-
chung dieser Forderungen kann auch ein
den dreifachen Tagessatz der Eckvergü-
tung (§ 38 Abs. 2) übersteigender Teil des
Hausgelds (§ 40) in Anspruch genommen
werden.

(3) Von der Aufrechnung oder Voll-
streckung wegen der in Abs. 1 genannten
Forderungen ist abzusehen, wenn hier-
durch die Erfüllung des Eingliederungs-
auftrags gefährdet würde.

Zehnter Titel

Unmittelbarer Zwang

§ 53

Unmittelbarer Zwang

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Ein-
wirkung auf Personen oder Sachen durch
körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und
durch Waffen. Körperliche Gewalt ist jede
unmittelbare körperliche Einwirkung auf
Personen oder Sachen. Hilfsmittel der
körperlichen Gewalt sind namentlich Fes-
seln. Waffen sind die dienstlich zugelas-
senen Hieb- und Schusswaffen sowie
Reizstoffe.

(2) Vollzugsbedienstete dürfen unmit-
telbaren Zwang anwenden, wenn sie
Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen
rechtmäßig durchführen und der damit
verfolgte Zweck auf keine andere Weise
erreicht werden kann. Gegen andere Per-
sonen als Gefangene darf unmittelbarer
Zwang angewendet werden, wenn sie es
unternehmen, Gefangene zu befreien
oder in den Anstaltsbereich widerrecht-
lich einzudringen oder wenn sie sich un-
befugt im Anstaltsbereich aufhalten. Das
Recht zu unmittelbarem Zwang aufgrund
anderer Regelungen bleibt unberührt.

(3) Unter mehreren möglichen und ge-
eigneten Maßnahmen des unmittelbaren
Zwangs ist diejenige zu wählen, die den
Einzelnen und die Allgemeinheit voraus-
sichtlich am wenigsten beeinträchtigt.
Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn
ein durch ihn zu erwartender Schaden er-
kennbar außer Verhältnis zu dem ange-
strebten Erfolg steht.

(4) Unmittelbarer Zwang ist vorher an-
zudrohen. Von der Androhung kann ab-
gesehen werden, wenn die Umstände sie
nicht zulassen, insbesondere wenn die so-
fortige Anwendung des Zwangsmittels
zur Abwehr einer Gefahr notwendig ist.

§ 54

Schusswaffengebrauch

(1) Schusswaffen dürfen gegen Gefan-
gene nur 

1. zur Abwehr eines gegenwärtigen
rechtswidrigen Angriffs auf Leib oder
Leben oder



2. zur Vereitelung einer Flucht oder zur
Wiederergreifung

gebraucht werden, wenn andere Maß-
nahmen des unmittelbaren Zwanges be-
reits erfolglos waren oder keinen Erfolg
versprechen. Sie dürfen nur von den dazu
bestimmten Vollzugsbediensteten mit
dem Ziel gebraucht werden, angriffs-
oder fluchtunfähig zu machen. Ihr Ge-
brauch unterbleibt, wenn dadurch er-
kennbar Unbeteiligte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gefährdet würden. Der Ge-
brauch von Schusswaffen ist vorher anzu-
drohen. Als Androhung gilt auch ein
Warnschuss. Ohne Androhung dürfen
Schusswaffen nur dann gebraucht wer-
den, wenn das zur Abwehr eines Angriffs
nach Satz 1 Nr. 1 unerlässlich ist.

(2) Um die Flucht von Gefangenen, die
im offenen Vollzug untergebracht sind, zu
vereiteln, dürfen keine Schusswaffen ge-
braucht werden.

(3) Gegen andere Personen dürfen
Schusswaffen gebraucht werden, wenn
sie es unternehmen, Gefangene gewalt-
sam zu befreien oder gewaltsam in eine
Anstalt einzudringen. Abs. 1 Satz 2 bis 6
und Abs. 2 gelten entsprechend.

Elfter Titel

Disziplinarmaßnahmen

§ 55

Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen können an-
geordnet werden, wenn Gefangene
rechtswidrig und schuldhaft

1. gegen Strafgesetze verstoßen oder ei-
ne Ordnungswidrigkeit begehen,

2. die aufgrund des Vollzugsplans zuge-
wiesenen Tätigkeiten nach § 27 Abs. 3
nicht ausüben,

3. unerlaubt Gegenstände in die Anstalt
einbringen, sich daran beteiligen oder
solche Gegenstände besitzen,

4. entweichen oder zu entweichen versu-
chen,

5. unerlaubt Betäubungsmittel oder an-
dere berauschende Stoffe konsumie-
ren,

6. in sonstiger Weise wiederholt oder
schwerwiegend gegen die Hausord-
nung verstoßen oder das Zusammenle-
ben in der Anstalt stören.

(2) Zulässige Disziplinarmaßnahmen
sind 

1. der Verweis,

2. der Ausschluss von gemeinsamer Frei-
zeit bis zu vier Wochen oder von ein-
zelnen Freizeitveranstaltungen bis zu
drei Monaten,

3. die Beschränkung oder der Entzug des
Fernsehempfangs bis zu drei Monaten,

4. die Beschränkung oder der Entzug von
Gegenständen für eine Beschäftigung
in der Freizeit bis zu drei Monaten,

5. die Beschränkung oder der Entzug der
Verfügung über das Hausgeld und des
Einkaufs bis zu drei Monaten,

6. der Entzug der Arbeit bis zu vier Wo-
chen unter Wegfall der in diesem Ge-
setz geregelten Bezüge,

7. die Beschränkung oder der Entzug
von Ausgangsstunden bei der Ge-
währung von vollzugsöffnenden Maß-
nahmen bis zu drei Monaten und

8. Arrest bis zu vier Wochen.

(3) In geeigneten Fällen kann von Dis-
ziplinarmaßnahmen abgesehen werden,
wenn andere Maßnahmen ausreichend
erscheinen. Zu berücksichtigen ist ferner
eine aus demselben Anlass angeordnete
besondere Sicherungsmaßnahme.

(4) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch
zulässig, wenn wegen derselben Verfeh-
lung ein Straf- oder Bußgeldverfahren
eingeleitet wird. Mehrere Disziplinarmaß-
nahmen können miteinander verbunden
werden. Der Verweis kann auch mit der
Anordnung, gemeinnützige Arbeit zu
leis ten, verbunden werden. Arrest darf
nur wegen schwerer oder mehrfach wie-
derholter Verfehlungen verhängt werden.

§ 56

Verfahren und Vollstreckung

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet die
Anstaltsleitung an. Bei einer Verfehlung,
die während der Verlegung in eine ande-
re Vollzugsanstalt begangen wird, ist die
Leitung dieser Anstalt zuständig. Wenn
sich die Verfehlung gegen die Anstaltslei-
tung richtet, entscheidet die Aufsichts-
behörde.

(2) Im Rahmen der Sachverhaltsauf-
klärung sind sowohl die belastenden als
auch die entlastenden Umstände zu er-
mitteln. Die Gefangenen werden gehört.
Sie sind darauf hinzuweisen, dass es ih-
nen freisteht, sich zu äußern. Die Erhe-
bungen werden in einer Niederschrift
festgelegt; die Einlassung der Gefange-
nen wird vermerkt. Bei schweren Ver-
stößen soll vor der Entscheidung die Kon-
ferenz (§ 75 Abs. 3) beteiligt werden. § 51
Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die
Entscheidung wird den Gefangenen
mündlich eröffnet und schriftlich kurz be-
gründet.

(3) Disziplinarmaßnahmen werden in
der Regel sofort vollstreckt. Eine Diszipli-
narmaßnahme kann ganz oder teilweise
bis zu sechs Monaten zur Bewährung
ausgesetzt werden. Wird die Verfügung
über das Hausgeld beschränkt oder ent-
zogen, ist das in dieser Zeit anfallende
Hausgeld dem Überbrückungsgeld hinzu-
zurechnen. Disziplinarmaßnahmen, die
gegen Gefangene in einer anderen Voll-
zugsanstalt oder während einer Untersu-
chungshaft angeordnet worden sind, wer-
den auf Ersuchen vollstreckt. Die Befug-
nis nach Satz 2 steht auch der ersuchten
Anstalt zu.

(4) Arrest wird in Einzelhaft vollzogen.
Die Gefangenen können dazu in einem
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besonderen Arrestraum untergebracht
werden, der den Anforderungen entspre-
chen muss, die an einen zum Aufenthalt
bei Tag und Nacht bestimmten Haftraum
gestellt werden. Soweit nichts anderes
angeordnet wird, ruhen die Befugnisse
der Gefangenen nach § 19 Abs. 1 Satz 1,
§ 22 Abs. 2 Satz 1, § 27 Abs. 1 bis 3, 
Abs. 4 Satz 1, Abs. 6, Abs. 7 Satz 1 und
Abs. 9, § 30 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3
und Abs. 4 Satz 1 und 2 sowie § 31 Satz 1.
Bevor der Arrest vollzogen wird, ist eine
ärztliche Stellungnahme einzuholen.
Während des Arrests stehen die Gefange-
nen unter ärztlicher Aufsicht. Der Vollzug
des Arrests unterbleibt oder wird unter-
brochen, wenn die Gesundheit der Ge-
fangenen gefährdet würde.

Zwölfter Titel

Beschwerde

§ 57

Beschwerderecht

(1) Gefangene können sich mit Wün-
schen, Anregungen und Beschwerden
(Eingaben) in Angelegenheiten, die sie
selbst betreffen, an die Anstaltsleitung
wenden. Eingaben, die beleidigenden
Charakter haben oder bloße Wiederho-
lungen enthalten, brauchen nicht in der
Sache beschieden zu werden. Gefangene
sind über die Gründe zu unterrichten. 

(2) Es ist zu gewährleisten, dass sich
Gefangene in eigenen Angelegenheiten
an hierfür zuständige Bedienstete der
Aufsichtsbehörde, die die Anstalt aufsu-
chen, wenden können.

(3) Die Möglichkeit der Dienstauf-
sichtsbeschwerde bleibt unberührt.

Dreizehnter Titel

Datenschutz

§ 58

Zulässigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehör-
de dürfen personenbezogene Daten erhe-
ben und weiterverarbeiten, soweit dies
für den Vollzug der Freiheitsstrafe erfor-
derlich ist, eine Rechtsvorschrift dies vor-
sieht oder zwingend voraussetzt oder die
Betroffenen ohne Zweifel eingewilligt ha-
ben. Soweit in den nachfolgenden Vor-
schriften nichts Abweichendes geregelt
ist, sind die Vorschriften des Hessischen
Datenschutzgesetzes in der Fassung vom
7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98) ergänzend
anwendbar.

(2) Zur Sicherung des Vollzugs, zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt oder zur Identitäts-
feststellung sind mit Kenntnis der Gefan-
genen zulässig:

1. die Abnahme von Finger- und Hand-
flächenabdrücken,

2. die Aufnahme von Lichtbildern, 

3. die Feststellung äußerlicher körperli-
cher Merkmale,

4. die elektronische Erfassung biometri-
scher Merkmale und

5. Körpermessungen.

(3) Alle zur Person der Gefangenen er-
hobenen und für den Vollzug der Frei-
heitsstrafe erforderlichen Daten ein-
schließlich derjenigen, die nach Abs. 2 er-
hoben worden sind, sind in eine Gefange-
nenpersonalakte aufzunehmen, die auch
elektronisch geführt werden kann. Daten,
die den Gesundheitszustand betreffen,
und die sonstigen in § 61 Abs. 2 und 3
aufgeführten personenbezogenen Daten
sind getrennt von der Personalakte zu
führen.

(4) Die einzelnen Vollzugsbediensteten
sowie die in § 61 Abs. 3, § 76 Abs. 1 
Satz 2 und 3, § 77 Abs. 1 und § 81 ge-
nannten Personen dürfen von personen-
bezogenen Daten nur Kenntnis erhalten,
soweit dies zur Erfüllung der ihnen oblie-
genden Aufgabe oder für die Zusammen-
arbeit nach § 76 Abs. 4 erforderlich ist.

§ 59

Datenerhebung

(1) Personenbezogene Daten sind
grundsätzlich bei den Betroffenen mit ih-
rer Kenntnis zu erheben. Ohne Kenntnis
der Betroffenen dürfen sie bei anderen
Personen oder Stellen nur erhoben wer-
den, wenn die Voraussetzungen des § 12
Abs. 2 und 3 des Hessischen Daten-
schutzgesetzes oder des Abs. 2 vorliegen.

(2) Daten über Personen, die nicht Ge-
fangene sind, dürfen ohne ihre Kenntnis
bei Personen oder Stellen außerhalb der
Anstalt oder Aufsichtsbehörde nur erho-
ben werden, wenn dies für die Erfüllung
des Eingliederungs- oder Sicherungsauf-
trags oder der Sicherheit der Anstalt un-
erlässlich ist und die Art der Erhebung
schutzwürdige Interessen der Betroffenen
nicht beeinträchtigt.

(3) Werden personenbezogene Daten
bei den Betroffenen erhoben, sind die in 
§ 12 Abs. 4 und 5 des Hessischen Daten-
schutzgesetzes bestimmten Aufklärungs-,
Hinweis- und Benachrichtigungspflichten
zu beachten. Werden die Daten bei einer
anderen Person oder einer nicht-öffentli-
chen Stelle erhoben, so ist diese auf die
Rechtsvorschrift, die zur Auskunft ver-
pflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer
Angaben hinzuweisen.

§ 60

Zweckbindung und Übermittlung

(1) Personenbezogene Daten dürfen zu
Zwecken, für die sie nicht erhoben oder
gespeichert worden sind, nur verarbeitet,
insbesondere übermittelt werden, wenn
ein Fall des § 12 Abs. 2 oder 3 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes vorliegt oder
soweit dies 

1. in gerichtlichen Verfahren wegen
Maßnahmen nach diesem Gesetz,



2. für Maßnahmen der Strafvoll-
streckung oder strafvollstreckungs-
rechtliche Entscheidungen,

3. für Maßnahmen der Gerichtshilfe, Be-
währungshilfe oder Führungsaufsicht, 

4. für Entscheidungen in Gnadensa-
chen,

5. für sozialrechtliche Maßnahmen,

6. für die Einleitung von Hilfsmaßnah-
men für Angehörige (§ 11 Abs. 1 
Nr. 1 des Strafgesetzbuchs) der Ge-
fangenen,

7. für dienstliche Maßnahmen der Bun-
deswehr im Zusammenhang mit der
Aufnahme und Entlassung von Solda-
ten,

8. für ausländerrechtliche Maßnahmen,

9. für die Durchführung der Besteue-
rung, 

10. zur Ausübung von Aufsichts- und
Kontrollbefugnissen sowie zu Ausbil-
dungs- und Prüfungszwecken oder

11. für gesetzlich angeordnete Statistiken
der Rechtspflege

erforderlich ist.

(2) Bei der Überwachung der Besuche
oder des Schriftwechsels sowie bei der
Überwachung des Inhalts von Paketen
bekannt gewordene personenbezogene
Daten dürfen nur verarbeitet werden,
wenn ein Fall des § 12 Abs. 2 Nr. 1, 3 
oder 4 des Hessischen Datenschutzgeset-
zes oder des Abs. 1 Nr. 1 oder 2 vorliegt
oder soweit dies zur Wahrung der Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt oder zur
Erfüllung des Eingliederungsauftrags er-
forderlich ist.

(3) Die Anstalt oder Aufsichtsbehörde
kann auf Antrag mitteilen, ob sich jemand
in Haft befindet sowie ob und wann die
Entlassung voraussichtlich bevorsteht, so-
weit

1. dies zur Erfüllung der Aufgaben einer
öffentlichen Stelle erforderlich ist oder 

2. eine Person oder nicht öffentliche Stel-
le ein berechtigtes Interesse an dieser
Mitteilung glaubhaft darlegt und keine
überwiegenden schutzwürdigen Be-
lange der Gefangenen entgegenste-
hen.

Weiterhin können unter den Vorausset-
zungen des Satz 1 auf schriftlichen An-
trag Auskünfte auch über die Vermögens-
verhältnisse der Gefangenen oder ihre
Entlassungsadresse erteilt werden, wenn
dies zur Feststellung oder Durchsetzung
von Rechtsansprüchen im Zusammen-
hang mit der Straftat erforderlich ist. Un-
ter den Voraussetzungen von § 406d 
Abs. 2 und 3 der Strafprozessordnung
können Mitteilungen über die erstmalige
Gewährung von vollzugsöffnenden Maß-
nahmen (§ 13) auch durch die Anstalt er-
folgen. Die Gefangenen werden vor Mit-
teilungen nach Satz 1 bis 3 gehört, es sei
denn, es ist zu besorgen, dass dadurch die
Verfolgung des Interesses der Antragstel-
ler vereitelt oder wesentlich erschwert

werden würde. Ist die Anhörung un-
terblieben, werden die betroffenen Ge-
fangenen über die Mitteilung der Anstalt
oder Aufsichtsbehörde nachträglich un-
terrichtet.

(4) Akten mit personenbezogenen Da-
ten dürfen nur anderen Anstalten, Auf-
sichtsbehörden, den für strafvollzugs-,
strafvollstreckungs- und strafrechtliche
Entscheidungen zuständigen Gerichten
sowie den Strafvollstreckungs- und Straf-
verfolgungsbehörden überlassen werden;
die Überlassung an andere öffentliche
Stellen ist zulässig, soweit die Erteilung
einer Auskunft einen unvertretbaren Auf-
wand erfordert oder nach Darlegung der
die Akteneinsicht begehrenden Stellen
für die Erfüllung der Aufgabe nicht aus-
reicht. Entsprechendes gilt für die Über-
lassung von Akten an die von der Voll-
zugsbehörde mit Gutachten beauftragten
Personen oder Stellen.

(5) Von der Anstalt oder der Aufsichts-
behörde übermittelte personenbezogene
Daten dürfen nur zu dem Zweck verar-
beitet werden, zu dessen Erfüllung sie
übermittelt worden sind. Der Empfänger
darf die Daten für andere Zwecke nur
verarbeiten, soweit sie ihm auch für diese
Zwecke hätten übermittelt werden dürfen
und wenn im Falle einer Übermittlung an
nicht öffentliche Stellen die übermittelnde
Vollzugsbehörde eingewilligt hat. Die An-
stalt oder Aufsichtsbehörde hat den nicht
öffentlichen Empfänger auf die Zweck-
bindung nach Satz 1 hinzuweisen.

(6) Die Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten unterbleibt, soweit die in
§ 61 Abs. 2 und § 65 Abs. 3 und 5 gere-
gelten Einschränkungen oder besondere
gesetzliche Verwendungsregelungen ent-
gegenstehen.

(7) Die Verantwortung für die Zuläs-
sigkeit der Übermittlung trägt die über-
mittelnde Anstalt oder Aufsichtsbehörde.
Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen ei-
ner öffentlichen Stelle, trägt diese die
Verantwortung. In diesem Fall prüft die
übermittelnde Anstalt oder Aufsichts-
behörde nur, ob das Übermittlungsersu-
chen im Rahmen der Aufgaben des Emp-
fängers liegt und die Abs. 2 und 6 der
Übermittlung nicht entgegenstehen, es
sei denn, dass besonderer Anlass zur Prü-
fung der Zulässigkeit der Übermittlung
besteht.

§ 61

Schutz besonderer Daten

(1) Das religiöse oder weltanschauliche
Bekenntnis von Gefangenen und perso-
nenbezogene Daten, die anlässlich ärztli-
cher Untersuchungen erhoben worden
sind, dürfen in der Anstalt nicht allge-
mein kenntlich gemacht werden. Andere
personenbezogene Daten über die Gefan-
genen dürfen innerhalb der Anstalt allge-
mein kenntlich gemacht werden, soweit
dies für ein geordnetes Zusammenleben
in der Anstalt erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten, die in
der Anstalt tätigen Personen im Sinne von
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§ 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 des Strafge-
setzbuchs von Gefangenen als Geheimnis
anvertraut oder über Gefangene als Ge-
heimnis sonst bekannt geworden sind,
unterliegen auch gegenüber der Anstalt
und der Aufsichtsbehörde der Schweige-
pflicht. Die in Satz 1 genannten Personen
sind befugt und verpflichtet, diese Daten
gegenüber der Anstaltsleitung zu offen-
baren, soweit dies für die Sicherheit der
Anstalt oder zur Abwehr von erheblichen
Gefahren für Leben oder Gesundheit von
Gefangenen oder Dritten unerlässlich ist.

(3) Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend für
die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 des
Strafgesetzbuchs genannten Personen
außerhalb des Vollzugs, die mit der Un-
tersuchung, Behandlung oder Betreuung
von Gefangenen beauftragt wurden, mit
der Maßgabe, dass sie zu einer Offenba-
rung befugt sind. 

(4) Die Gefangenen sind bei der Auf-
nahme über die nach Abs. 2 Satz 2 und
Abs. 3 bestehenden Offenbarungsbefug-
nisse und Offenbarungspflichten zu un-
terrichten.

(5) Die nach Abs. 2 und 3 offenbarten
Daten dürfen nur für den Zweck, für den
sie offenbart wurden oder für den eine
Offenbarung zulässig gewesen wäre, und
in dem hierfür unerlässlichen Umfang
verarbeitet werden.

§ 62

Abruf durch die Aufsichtsbehörde, 
gemeinsame Datei, Einrichtung 

automatisierter Übermittlungs- und 
Abrufverfahren

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann
die Aufsichtsbehörde Daten, die in der
Anstalt gespeichert sind, abrufen. 

(2) Daten über die persönlichen Ver-
hältnisse der Gefangenen, Vollstre -
ckungsdaten, Daten zum Vollzugsverlauf
und sicherheitsrelevante Daten können in
einer von der Aufsichtsbehörde einge-
richteten und geführten gemeinsamen
Datei gespeichert werden. Die Aufsichts-
behörde darf diese Daten, soweit erfor-
derlich, verwenden zur übergeordneten
Planung, zur Sicherung der Qualität des
Vollzugs oder zur Durchführung von Ein-
zelmaßnahmen. Für die Anstalten sind
die Daten Teil der jeweiligen Gefange-
nenpersonalakte. Eingabe, Änderung und
Löschung der Daten erfolgt jeweils durch
die Anstalt, die für die Gefangene oder
den Gefangenen zuständig ist. Die Über-
mittlung und der Abruf personenbezoge-
ner Daten aus dieser Datei zu den in § 60
Abs. 1 genannten Zwecken sind zulässig,
soweit diese Form der Datenübermittlung
oder des Datenabrufs unter Berücksichti-
gung der schutzwürdigen Belange der
betroffenen Personen und der Erfüllung
des Zwecks der Übermittlung angemes-
sen ist.

(3) Für die Ausgestaltung des Verfah-
rens nach Abs. 2 gilt § 15 des Hessischen
Datenschutzgesetzes.

(4) Durch Staatsvertrag kann mit ande-
ren Ländern und dem Bund ein automati-
sierter Datenverbund nach Maßgabe der
Abs. 2 und 3 eingerichtet werden.

§ 63

Datensicherung

Akten und Dateien mit personenbezo-
genen Daten sind nach Maßgabe des § 10
des Hessischen Datenschutzgesetzes
durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen unbefugten Zugriff zu
schützen. Gefangenenpersonalakten, Ge-
sundheitsakten, Krankenblätter und sons -
tige in § 61 Abs. 2 und 3 aufgeführte per-
sonenbezogene Daten sind getrennt von
anderen Unterlagen zu führen und beson-
ders zu sichern.

§ 64

Auskunft an die Betroffenen, 
Akteneinsicht

Die Betroffenen erhalten nach Maßga-
be des § 18 Abs. 3 bis 6 des Hessischen
Datenschutzgesetzes Auskunft oder, so-
weit dies zur Wahrnehmung rechtlicher
Interessen erforderlich ist, Akteneinsicht
hinsichtlich der zu ihrer Person gespei-
cherten Daten. Eine Pflicht zur Benach-
richtigung nach § 18 Abs. 1 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes besteht nicht.

§ 65

Berichtigung, Sperrung und Löschung

(1) Personenbezogene Daten sind nach
Maßgabe des § 19 des Hessischen Daten-
schutzgesetzes zu berichtigen, zu sperren
oder zu löschen, soweit in den nachfol-
genden Abs. keine besonderen Regelun-
gen getroffen sind.

(2) Personenbezogene Daten, die
durch den Einsatz eines elektronischen
Überwachungssystems erhoben wurden
oder hierbei angefallen sind, sind nach
Beendigung der Maßnahme unverzüg-
lich, Videoaufnahmen spätestens 72 Stun-
den nach Ende des Kalendertages, an
dem sie angefallen sind, zu löschen, so-
weit nicht die weitere Aufbewahrung im
Einzelfall zu Beweiszwecken unerlässlich
ist.

(3) Daten, die in der Gefangenenper-
sonalakte oder in anderen zur Person der
Gefangenen geführten Dateien und Ak-
ten gespeichert sind, sind nach Ablauf
von fünf Jahren seit der Entlassung oder
der Verlegung in eine andere Anstalt zu
sperren. Hiervon können bis zum Ablauf
der Aufbewahrungsfrist für die Gefange-
nenpersonalakte oder eine andere zur
Person der oder des Gefangenen geführ-
ten Datei oder Akte die Angaben über
Familienname, Vorname, Geburtsname,
Geburtstag, Geburtsort, Eintritts- und
Austrittsdatum ausgenommen werden,
soweit dies für das Auffinden dieser Datei
oder Akte erforderlich ist. Gesperrte Da-
ten dürfen nur verarbeitet, insbesondere
übermittelt werden, soweit dies



1. zur Verhinderung oder Verfolgung von
Straftaten, 

2. für die Durchführung wissenschaftli-
cher Forschungsvorhaben nach § 69,

3. zur Behebung einer bestehenden Be-
weisnot oder

4. zur Feststellung, Durchsetzung oder
Abwehr von Rechtsansprüchen im Zu-
sammenhang mit dem Vollzug einer
Freiheitsstrafe 

unerlässlich ist. Die Sperrung endet,
wenn die Gefangenen erneut zum Voll-
zug einer Freiheitsentziehung aufgenom-
men werden oder die Betroffenen einge-
willigt haben.

(4) Sonstige personenbezogenen Da-
ten, die nicht von Abs. 3 Satz 1 erfasst
werden, sind spätestens fünf Jahre nach
der Entlassung oder der Verlegung der
Gefangenen in eine andere Anstalt zu lö-
schen.

(5) Bei der Aufbewahrung von Dateien
und Akten mit nach Abs. 3 gesperrten
Daten dürfen folgende Fristen nicht über-
schritten werden: 

Gefangenenpersonalakten, 
Gesundheitsakten und 
Krankenblätter 20 Jahre, 

Gefangenenbücher 30 Jahre.

Dies gilt nicht, wenn aufgrund von Tatsa-
chen anzunehmen ist, dass die Aufbe-
wahrung für die in Abs. 3 Satz 2 genann-
ten Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die
Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf
das Jahr der Weglegung folgenden Ka-
lenderjahr. Die Vorschriften des Hessi-
schen Archivgesetzes vom 18. Oktober
1989 (GVBl. I S. 270), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Juli 2007 (GVBl. I 
S. 380), bleiben unberührt.

Dritter Abschnitt

Besondere Vorschriften 
über die Unterbringung in der 

Sicherungsverwahrung

§ 66

Aufgaben des Vollzugs der 
Sicherungsverwahrung

(1) Der Vollzug der Sicherungsverwah-
rung dient dem Schutz der Allgemeinheit
vor weiteren Straftaten. Hierzu sind die
Sicherungsverwahrten sicher unterzu-
bringen und zu beaufsichtigen.

(2) Die Sicherungsverwahrten sollen
darin unterstützt werden, künftig in sozia-
ler Verantwortung ein Leben ohne
Straftaten zu führen.

§ 67

Gestaltung des Vollzugs der 
Sicherungsverwahrung, Maßnahmen

(1) Bei der Gestaltung des Vollzugs ist
der besonderen Situation der Sicherungs-
verwahrten Rechnung zu tragen. Hierzu
ist das Leben in der Unterbringung den
allgemeinen Lebensverhältnissen so weit

wie möglich anzugleichen. Dabei sind die
Belange der Sicherheit und Ordnung der
Anstalt zu beachten. 

(2) Schädlichen Folgen einer langen
Unterbringung ist entgegenzuwirken.

(3) Den Sicherungsverwahrten sollen
Maßnahmen angeboten werden, die ih-
nen die Möglichkeit eröffnen, ihr Leben
in der Anstalt sinnvoll zu gestalten und
Voraussetzungen für eine Beendigung
der Unterbringung zu schaffen. § 4 Satz 2
gilt entsprechend.

(4) § 5 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 68

Anwendung anderer Vorschriften, 
Ausnahmen

(1) Für die Sicherungsverwahrung gel-
ten im Übrigen die §§ 6 bis 65 und 69
über den Vollzug der Freiheitsstrafe so-
wie die in § 83 Nr. 1 bis 3 benannten Vor-
schriften des Strafvollzugsgesetzes ent-
sprechend, soweit im Folgenden nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Die Ausstattung des Unterbrin-
gungsbereichs, namentlich der Hafträume
und Gruppenräume, soll den persönli-
chen Bedürfnissen nach Möglichkeit
Rechnung tragen. § 19 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 bleibt unberührt.

(3) Die Untergebrachten dürfen eigene
Kleidung und Wäsche benutzen, wenn
Gründe der Sicherheit, insbesondere bei
Besuchen oder Ausführungen nicht ent-
gegenstehen und die Untergebrachten für
Reinigung, Instandsetzung und regel-
mäßigen Wechsel auf eigene Kosten sor-
gen. 

(4) An arbeitsfreien Tagen soll den Si-
cherungsverwahrten ermöglicht werden,
sich mindestens zwei Stunden im Freien
aufzuhalten.

(5) Die Gesamtdauer des Besuchs be-
trägt mindestens drei Stunden im Monat.

(6) § 27 Abs. 4 findet mit der Maßgabe
Anwendung, dass eine Selbstbeschäfti-
gung generell gestattet werden kann. 

(7) § 37 Abs. 1 Satz 3 findet auf Siche-
rungsverwahrte keine Anwendung. 

(8) Abweichend von § 41 Abs. 2 be-
trägt das Taschengeld 25 vom Hundert
der Vergütung nach § 38 Abs. 2. 

Vierter Abschnitt

Fortentwicklung des Vollzugs, 
kriminologische Forschung

§ 69

Fortentwicklung des Vollzugs, 
kriminologische Forschung

(1) Der Strafvollzug, insbesondere die
Erfüllung seiner Aufgaben (§ 2), seine
Gestaltung (§ 3) und die vollzuglichen
Maßnahmen (§ 5), sollen regelmäßig
durch den kriminologischen Dienst in Zu-
sammenarbeit mit Hochschulen oder an-
deren Stellen wissenschaftlich begleitet
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und erforscht werden. Die Ergebnisse
sind für die Fortentwicklung des Vollzugs
nutzbar zu machen.

(2) Zum Zweck der wissenschaftlichen
Forschung können die Anstalten und die
Aufsichtsbehörde Daten über den Straf-
vollzug und die eine Freiheitsstrafe ver-
büßenden Gefangenen verarbeiten, ins-
besondere erheben und an die in Abs. 1
genannten Stellen übermitteln. Dazu
gehören insbesondere Angaben über 

1. die Anstalten und deren Personalaus-
stattung einschließlich Dritter nach § 7,

2. die bei der Feststellung des Maßnah-
menbedarfs nach § 9 Abs. 2 ermittel-
ten Umstände,

3. den Vollstreckungs- und Vollzugsver-
lauf sowie

4. die Ausgestaltung des Vollzugs, na-
mentlich die Durchführung von voll-
zuglichen Maßnahmen.

(3) Für die Übermittlung personenbe-
zogener Daten gilt § 476 der Strafprozess-
ordnung mit der Maßgabe entsprechend,
dass auch elektronisch gespeicherte per-
sonenbezogene Daten übermittelt werden
können.

(4) Die Gestaltung der Voraussetzun-
gen für eine wissenschaftliche Begleitung
obliegt der Aufsichtsbehörde.

Fünfter Abschnitt

Aufbau der Anstalten

§ 70

Anstalten, Trennungsgrundsätze

(1) Die Freiheitsstrafe und die Siche-
rungsverwahrung werden in Justizvoll-
zugsanstalten (Anstalten) vollzogen. 

(2) Weibliche und männliche Gefange-
ne werden getrennt voneinander unterge-
bracht.

(3) Für den Vollzug nach § 12 sind so-
zialtherapeutische Anstalten vorzusehen.
Aus besonderen Gründen können auch
sozialtherapeutische Abteilungen in an-
deren Anstalten eingerichtet werden. Für
diese Abteilungen gelten die Vorschriften
über die sozialtherapeutische Anstalt ent-
sprechend.

(4) Sicherungsverwahrte sind getrennt
von Strafgefangenen und Gefangenen
anderer Haftarten unterzubringen.

(5) Von der getrennten Unterbringung
nach den Abs. 2 bis 4 kann abgewichen
werden, 

1. wenn eine Zustimmung der Gefange-
nen oder Sicherungsverwahrten vor-
liegt,

2. wenn die Gefangenen oder Siche-
rungsverwahrten hilfsbedürftig sind
oder für sie eine Gefahr für Leben oder
Gesundheit besteht,

3. um die Teilnahme an vollzuglichen
Maßnahmen zu ermöglichen,

4. die geringe Anzahl der Sicherungsver-
wahrten eine getrennte Unterbringung
nicht zulässt oder

5. wenn dringende Gründe der Vollzugs-
organisation dies vorübergehend erfor-
dern.

§ 71

Vollstreckungsplan

(1) Die örtliche und sachliche Zustän-
digkeit der Anstalten wird im Voll-
streckungsplan durch die Aufsichtsbehör-
de nach allgemeinen Merkmalen gere-
gelt.

(2) Der Vollstreckungsplan sieht insbe-
sondere vor, dass 

1. Verurteilte in eine Einweisungsanstalt
oder -abteilung ein gewiesen werden;
diese bestimmt unter Berücksichtigung
der vollzuglichen Aufgaben nach § 2
die für den weiteren Vollzug zuständi-
ge Anstalt,

2. Verurteilte, 
a) die sich zum Zeitpunkt der Ladung

zum Strafantritt auf freiem Fuß be-
finden, 

b) die zu Freiheitsstrafe von insgesamt
nicht mehr als zwei Jahren verur-
teilt wurden und 

c) bei denen nach Aktenlage kein Fall
von § 13 Abs. 4 und 5 anzunehmen
ist, im offenen Vollzug aufgenom-
men werden,

3. Verurteilte im geschlossenen Vollzug
aufgenommen werden, soweit kein
Fall von Nr. 2 vorliegt.

(3) In den Fällen des Abs. 2 Nr. 2 prüft
die Anstalt den weiteren Verbleib im offe-
nen Vollzug anhand der in § 13 Abs. 2, 4
und 5 genannten Voraussetzungen.

(4) Werden Gefangene, die sich bei
Strafantritt auf freiem Fuß befunden ha-
ben, im geschlossenen Vollzug aufgenom-
men und sprechen nach Maßgabe des 
§ 13 Abs. 2 und 4 bis 6 überwiegende An-
haltspunkte für eine Eignung für den of-
fenen Vollzug, können sie zur Vermei-
dung schwerwiegender Nachteile vorbe-
haltlich der abschließenden Entscheidung
der aufnehmenden Anstalt dort unterge-
bracht werden.

§ 72

Differenzierung, Gestaltung und 
Organisation der Anstalten

(1) Die Anstalten sind so zu gestalten
und zu differenzieren, dass die Aufgaben
des Vollzugs (§§ 2 und 66) gewährleistet
werden. Personelle Ausstattung, sachli-
che Mittel und Organisation der Anstal-
ten sind hieran auszurichten.

(2) In Anstalten des geschlossenen
Vollzugs gewährleisten besondere bauli-
che und technische Vorkehrungen eine
sichere Unterbringung der Gefangenen.
Einrichtungen des offenen Vollzugs sehen
nur verminderte oder keine Vorkehrun-
gen gegen Entweichungen vor.



(3) Räume für den Aufenthalt während
der Ruhe- und Freizeit sowie Gemein-
schafts- und Besuchsräume müssen eine
hinreichende Grundfläche und lichte
Höhe haben und ausreichend mit Hei-
zung, Lüftung und Fensterfläche ausge-
stattet sein. Sie sind zweckentsprechend
auszugestalten.

(4) Die Aufsichtsbehörde setzt die Be-
legungsfähigkeit für jede Anstalt fest. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass eine aus-
reichende Anzahl von Plätzen für Ausbil-
dung und Weiterbildung, Arbeit sowie
von Räumen für Seelsorge, Freizeit, Sport,
therapeutische Maßnahmen und Besuche
zur Verfügung steht.

(5) Hafträume dürfen nicht mit mehr
Personen als vorgesehen belegt werden.
Ausnahmen hiervon sind nur vorüberge-
hend und nur mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde zulässig.

§ 73

Arbeitsbetriebe, Einrichtungen der 
schulischen und beruflichen Bildung

(1) In den Anstalten sind die notwendi-
gen Arbeitsbetriebe sowie die erforderli-
chen Einrichtungen zur beruflichen und
schulischen Bildung und arbeitstherapeu-
tischen Beschäftigung vorzusehen.

(2) Bildung und Beschäftigung können
auch durch nicht staatliche Stellen orga-
nisiert und durchgeführt werden. 

§ 74

Unterbringung von Gefangenen 
mit Kindern

(1) Nicht schulpflichtige Kinder von
Gefangenen können mit Einwilligung der
Inhaberin oder des Inhabers des Aufent-
haltbestimmungsrechts mit ihnen ge-
meinsam in einer Justizvollzugsanstalt
untergebracht werden, wenn dies dem
Kindeswohl entspricht. Vor der Unterbrin-
gung ist das Jugendamt zu hören.

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kos -
ten der für das Kind Unterhaltspflichti-
gen. Von der Geltendmachung des Kos -
tenersatzanspruchs kann abgesehen wer-
den, wenn hierdurch die gemeinsame Un-
terbringung gefährdet würde.

(3) In geeigneten Anstalten sollen Ein-
richtungen vorgesehen werden, in denen
Gefangene mit ihren Kindern unterge-
bracht werden können.

§ 75

Anstaltsleitung

(1) Die Anstaltsleitung (Anstaltsleiterin
oder Anstaltsleiter) vertritt die Anstalt
nach außen und trägt die Verantwortung
für den gesamten Vollzug. Sie kann be-
stimmte Entscheidungsbefugnisse auf an-
dere Vollzugsbedienstete übertragen. Die
Aufsichtsbehörde kann sich die Zustim-
mung zur Übertragung vorbehalten.

(2) Für jede Anstalt ist eine Beamtin
oder ein Beamter des höheren Dienstes

zur hauptamtlichen Leitung zu bestellen.
Aus besonderen Gründen kann eine An-
stalt auch von einer Beamtin oder einem
Beamten des gehobenen Dienstes geleitet
werden.

(3) Zur Vorbereitung grundlegender
Entscheidungen im Vollzug, insbesondere
zur Aufstellung und Fortschreibung des
Vollzugsplans und zur Entwicklung und
Wahrung einheitlicher Qualitätsstan-
dards, richtet die Anstaltsleitung Konfe-
renzen mit den an der Betreuung und Be-
handlung maßgeblich Beteiligten ein.

§ 76

Vollzugsbedienstete

(1) Die Aufgaben der Anstalt werden
von Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbe-
amten wahrgenommen. Aus besonderen
Gründen können sie auch anderen Be-
diensteten sowie nebenamtlich bestellten
oder vertraglich verpflichteten Personen
übertragen werden. Nicht hoheitliche
Aufgaben können vertraglich verpflichte-
ten Personen übertragen werden.

(2) Für jede Anstalt ist die erforderli-
che Anzahl von Bediensteten, insbeson-
dere des allgemeinen Vollzugsdienstes,
des Werkdienstes, des sozialen, psycholo-
gischen, pädagogischen und medizini-
schen Dienstes sowie der Verwaltung vor-
zusehen.

(3) Das Personal muss für die Gestal-
tung des Vollzugs persönlich geeignet
und fachlich qualifiziert sein. Fortbildun-
gen für die Bediensteten sind regelmäßig
durchzuführen.

(4) Alle im Vollzug Tätigen arbeiten
zusammen und wirken daran mit, dessen
Aufgaben zu erfüllen.

§ 77

Seelsorgerinnen und Seelsorger

(1) Die Seelsorgerin oder der Seelsor-
ger wird im Einvernehmen mit der jewei-
ligen Religionsgemeinschaft im Hauptamt
bestellt oder vertraglich verpflichtet.

(2) Wenn die geringe Zahl der An-
gehörigen einer Religionsgemeinschaft
eine Seelsorge nach Abs. 1 nicht rechtfer-
tigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf
andere Weise zu ermöglichen.

(3) Mit Zustimmung der Anstaltslei-
tung kann sich die Anstaltsseelsorge
außenstehender Personen bedienen und
sie insbesondere zur Mitwirkung an Got -
tesdiensten und anderen religiösen Ver-
anstaltungen hinzuziehen.

§ 78

Interessenvertretung der Gefangenen 
und Sicherungsverwahrten

Den Gefangenen und Sicherungsver-
wahrten soll ermöglicht werden, eine ge-
meinsame Vertretung in den Anstalten zu
wählen. Diese kann in allgemeinen Ange-
legenheiten der Gefangenen und Siche-
rungsverwahrten, die sich für eine Mit-
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wirkung eignen, Vorschläge und Anre-
gungen an die Anstaltsleitung herantra-
gen.

§ 79

Hausordnung

(1) Die Anstaltsleitung erlässt eine
Hausordnung. 

(2) In die Hausordnung sind insbeson-
dere Regelungen aufzunehmen über Be-
suchszeit, Häufigkeit und Dauer des Be-
suchs sowie Ausbildungs- und Arbeits-
zeit, Freizeit und Ruhezeit.

Sechster Abschnitt

Aufsicht über die Anstalten, Beiräte

§ 80

Aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsicht über die Anstalten
führt das für Strafvollstreckungs- und
Strafvollzugsrecht zuständige Ministeri-
um.

(2) Die Aufsichtsbehörde bestimmt die
Leitlinien des Vollzugs und sorgt in Zu-
sammenarbeit mit den Anstalten für die
Qualitätssicherung.

§ 81

Beiräte

(1) Bei den Anstalten sind ehrenamtli-
che Beiräte zu bilden. Vollzugsbedienste-
te dürfen nicht Mitglieder der Beiräte
sein. Die für Strafvollstreckungs- und
Strafvollzugsrecht zuständige Ministerin
oder der hierfür zuständige Minister wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
Bestellung, die Amtszeit und die Abberu-
fung der Mitglieder zu regeln.

(2) Der Beirat wirkt bei der Gestaltung
des Vollzugs und bei der Betreuung der
Gefangenen und Sicherungsverwahrten
mit. Er unterstützt die Anstaltsleitung
durch Anregungen und hilft bei der Erfül-
lung des Eingliederungsauftrags.

(3) Der Beirat kann insbesondere Wün-
sche, Anregungen und Beanstandungen
entgegennehmen. Er kann sich über die
Unterbringung, Verpflegung, ärztliche
Versorgung und Behandlung, schulische
und berufliche Bildung sowie Beschäfti-
gung unterrichten. Hierzu können die
Mitglieder des Beirats die Anstalt und ih-
re Einrichtungen besichtigen und die Ge-
fangenen und Sicherungsverwahrten in
ihren Räumen aufsuchen. 

(4) Die Mitglieder des Beirats sind,
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit,
verpflichtet, über alle im Rahmen ihrer
Tätigkeit bekannt gewordenen Angele-

genheiten Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Dies gilt nicht für Mitteilungen, die
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich
sind, oder über Tatsachen, die offenkun-
dig sind oder ihrer Bedeutung nach kei-
ner Geheimhaltung bedürfen.

Siebter Abschnitt

Schlussvorschriften

§ 82

Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können ein-
geschränkt werden die Grundrechte auf 

1. die körperliche Unversehrtheit (Art. 2
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes und
Art. 3 der Verfassung des Landes Hes-
sen),

2. die Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2
Satz 2 des Grundgesetzes und Art. 5
der Verfassung des Landes Hessen)
und

3. das Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis (Art. 10 Abs. 1 des Grundge-
setzes und Art. 12 der Verfassung des
Landes Hessen).

§ 83

Ersetzung und Fortgeltung 
von Bundesrecht

Dieses Gesetz ersetzt nach Art. 125a
Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes in sei-
nem Geltungsbereich das Strafvollzugs-
gesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581,
2088), zuletzt geändert durch Gesetz vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2274), mit Aus-
nahme der Vorschriften über

1. den Pfändungsschutz (§ 50 Abs. 2 
Satz 5, § 51 Abs. 4 und 5, § 75 Abs. 3),

2. das Handeln auf Anordnung (§ 97),

3. das gerichtliche Verfahren (§§ 109 bis
121),

4. die Unterbringung in einem psychiatri-
schen Krankenhaus und einer Entzie-
hungsanstalt (§§ 136 bis 138),

5. den Vollzug des Strafarrestes in Justiz-
vollzugsanstalten (§§ 167 bis 170),

6. den Vollzug von Ordnungs-, Siche-
rungs-, Zwangs- und Erzwingungshaft
(§§ 171 bis 175) und

7. den unmittelbaren Zwang in Justiz-
vollzugsanstalten für andere Arten des
Freiheitsentzugs (§ 178).

§ 84

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des
vierten Monats, der auf die Verkündung
folgt, in Kraft. Es tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2015 außer Kraft.



Artikel 22)

Hessisches Untersuchungshaftvollzugs-
gesetz (HUVollzG)

Inhaltsübersicht

Erster Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Aufgabe des Untersuchungshaft-
vollzugs

§ 3 Zuständigkeit und Zusammenarbeit

§ 4 Stellung der Untersuchungs-
gefangenen

§ 5 Vollzugsgestaltung, Maßnahmen

Zweiter Abschnitt

Vollzugsverlauf

§ 6 Aufnahme

§ 7 Verlegung und Überstellung

§ 8 Vorführung, Ausführung und 
Ausantwortung

§ 9 Entlassung und Hilfen

Dritter Abschnitt

Unterbringung und Versorgung der 
Untersuchungsgefangenen

§ 10 Unterbringung

§ 11 Ausstattung des Haftraums

§ 12 Persönlicher Besitz

§ 13 Kleidung

§ 14 Verpflegung und Einkauf

§ 15 Zusatzleistungen

§ 16 Gesundheitsvorsorge

§ 17 Medizinische Versorgung

§ 18 Zwangsmaßnahmen auf dem 
Gebiet der Gesundheitsfürsorge

§ 19 Soziale Hilfe

Vierter Abschnitt

Arbeit, Bildung, Freizeit

§ 20 Arbeit und Bildung

§ 21 Arbeitsentgelt und Ausbildungs-
beihilfe

§ 22 Gestaltung der freien Zeit

§ 23 Sport

Fünfter Abschnitt

Religionsausübung und Seelsorge

§ 24 Religionsausübung und Seelsorge 

Sechster Abschnitt

Außenkontakte der 
Untersuchungsgefangenen

§ 25 Grundsätze 

§ 26 Besuch 

§ 27 Schriftwechsel

§ 28 Telekommunikation

§ 29 Pakete  

Siebter Abschnitt

Sicherheit und Ordnung

§ 30 Grundsätze, Verhaltensvorschriften 

§ 31 Absuchung, Durchsuchung 

§ 32 Bekämpfung des Suchtmittel-
missbrauchs 

§ 33 Lichtbildausweise 

§ 34 Festnahmerecht 

§ 35 Besondere Sicherungsmaßnahmen 

§ 36 Anordnung besonderer 
Sicherungsmaßnahmen, 
ärztliche Überwachung 

§ 37 Ersatz von Aufwendungen 

Achter Abschnitt

Unmittelbarer Zwang

§ 38 Unmittelbarer Zwang

§ 39 Schusswaffengebrauch

Neunter Abschnitt

Disziplinarmaßnahmen

§ 40 Disziplinarmaßnahmen

§ 41 Verfahren und Vollstreckung

Zehnter Abschnitt

Beschwerde

§ 42 Beschwerderecht

Elfter Abschnitt

Ergänzende Bestimmungen für junge 
Untersuchungsgefangene

§ 43 Anwendungsbereich

§ 44 Vollzugsgestaltung

§ 45 Zusammenarbeit und Einbeziehung
Dritter

§ 46 Ermittlung des Förderbedarfs, 
Maßnahmen

§ 47 Unterbringung

§ 48 Schulische und berufliche Aus- und
Weiterbildung, Arbeit 

§ 49 Außenkontakte 

§ 50 Gestaltung der freien Zeit

§ 51 Sport

§ 52 Schusswaffengebrauch

§ 53 Erzieherische Maßnahmen, 
Disziplinarmaßnahmen

Zwölfter Abschnitt

Datenschutz

§ 54 Zulässigkeit der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten 

§ 55 Datenerhebung 

§ 56 Zweckbindung und Übermittlung 
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§ 57 Schutz besonderer Daten 

§ 58 Abruf durch die Aufsichtsbehörde,
gemeinsame Datei, Einrichtung 
automatisierter Übermittlungs- und
Abrufverfahren 

§ 59 Datensicherung 

§ 60 Auskunft an die Betroffenen, 
Akteneinsicht 

§ 61 Berichtigung, Sperrung und 
Löschung 

Dreizehnter Abschnitt

Anstalten

§ 62 Vollstreckungsplan, Trennungs-
grundsätze 

§ 63 Belegungsfähigkeit, Räume 

§ 64 Arbeitsbetriebe, Einrichtungen zur
Bildung und Beschäftigung

§ 65 Unterbringung von Untersuchungs-
gefangenen mit Kindern 

§ 66 Anstaltsleitung 

§ 67 Vollzugsbedienstete 

§ 68 Seelsorgerinnen und Seelsorger 

§ 69 Mitwirkung der Untersuchungs-
gefangenen

§ 70 Hausordnung 

Vierzehnter Abschnitt

Aufsicht über die Anstalten, Beiräte

§ 71 Aufsichtsbehörde 

§ 72 Beiräte 

Fünfzehnter Abschnitt

Schlussvorschriften

§ 73 Einschränkung von Grundrechten 

§ 74 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Erster Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt den Vollzug
der Untersuchungshaft.

(2) Es gilt entsprechend für den Voll-
zug der Haft nach § 127b Abs. 2, § 230
Abs. 2, § 236, § 329 Abs. 4 Satz 1, § 412
Satz 1 und § 453c der Strafprozessord-
nung sowie der einstweiligen Unterbrin-
gung nach § 275a Abs. 5 der Strafprozess-
ordnung.

§ 2

Aufgabe des Untersuchungshaftvollzugs

Der Vollzug der Untersuchungshaft hat
die Aufgabe, die Untersuchungsgefange-
nen sicher unterzubringen und zu beauf-
sichtigen, um die Durchführung eines ge-
ordneten Strafverfahrens zu gewährleis -

ten und, soweit der Haftgrund des § 112a
der Strafprozessordnung besteht, der Ge-
fahr weiterer Straftaten zu begegnen.

§ 3

Zuständigkeit und Zusammenarbeit

(1) Entscheidungen nach diesem Ge-
setz trifft die Justizvollzugsanstalt, in der
die Untersuchungshaft vollzogen wird
(Anstalt). Sie arbeitet eng mit Gericht und
Staatsanwaltschaft zusammen, um die
Aufgabe des Untersuchungshaftvollzugs
zu erfüllen und die Sicherheit und Ord-
nung der Anstalt zu gewährleisten. 

(2) Die Anstalt hat Anordnungen, die
das Gericht oder die Staatsanwaltschaft
trifft, um einer Flucht-, Verdunkelungs-
oder Wiederholungsgefahr zu begegnen
(verfahrenssichernde Anordnungen), zu
beachten und umzusetzen. 

§ 4

Stellung der Untersuchungsgefangenen

(1) Die Untersuchungsgefangenen gel-
ten als unschuldig.

(2) Sie unterliegen den in diesem Ge-
setz vorgesehenen Freiheitsbeschränkun-
gen. Soweit das Gesetz eine besondere
Regelung nicht enthält, dürfen den Unter-
suchungsgefangenen nur Beschränkun-
gen auferlegt werden, die zur Aufrechter-
haltung der Sicherheit, zur Abwehr einer
schwerwiegenden Störung der Ordnung
der Anstalt oder zur Umsetzung einer ver-
fahrenssichernden Anordnung unerläss-
lich sind. 

§ 5

Vollzugsgestaltung, Maßnahmen

(1) Die Gestaltung des Vollzugs ist am
Grundsatz der Unschuldsvermutung aus-
zurichten, soweit die Aufgabe des Unter-
suchungshaftvollzugs, die Sicherheit und
Ordnung der Anstalt sowie die Erforder-
nisse eines geordneten Zusammenlebens
in der Anstalt dies zulassen und verfah-
renssichernde Anordnungen nicht entge-
genstehen. Schädlichen Folgen des Frei-
heitsentzugs ist entgegenzuwirken. 

(2) Die unterschiedlichen Lebenslagen
und Bedürfnisse der Untersuchungsge-
fangenen werden bei der Vollzugsgestal-
tung und bei Einzelmaßnahmen berück-
sichtigt.

(3) Den Untersuchungsgefangenen sol-
len zur sinnvollen Nutzung der Zeit der
Untersuchungshaft vollzugliche Maßnah-
men angeboten werden. 

(4) Für den Widerruf und die Rücknah-
me von Maßnahmen nach diesem Gesetz
gelten die Vorschriften der §§ 48 bis 49a
des Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes entsprechend, soweit dieses Ge-
setz keine abweichende Regelung ent-
hält.

(5) Vollzugliche Maßnahmen sollen
den Untersuchungsgefangenen erläutert
werden.



Zweiter Abschnitt

Vollzugsverlauf

§ 6

Aufnahme

(1) Mit den Untersuchungsgefangenen
wird unverzüglich ein Aufnahmegespräch
geführt, bei dem andere Gefangene nicht
zugegen sein dürfen, es sei denn die Un-
tersuchungsgefangenen stimmen dem zu.
Dabei wird die aktuelle Lebenssituation
erörtert und die Untersuchungsgefange-
nen werden über ihre Rechte und Pflich-
ten informiert. Ihnen ist die Hausordnung
sowie ein Exemplar dieses Gesetzes zu-
gänglich zu machen. Die Untersuchungs-
gefangenen sind verpflichtet, die für den
Vollzug erforderlichen Angaben über ihre
persönlichen Verhältnisse zu machen.

(2) Die Untersuchungsgefangenen
werden alsbald ärztlich untersucht. 

(3) Den Untersuchungsgefangenen ist
Gelegenheit zu geben, einen Angehöri-
gen oder eine Vertrauensperson von der
Aufnahme in die Anstalt zu benachrichti-
gen, soweit eine verfahrenssichernde An-
ordnung nicht entgegensteht.

(4) Die Untersuchungsgefangenen sol-
len dabei unterstützt werden, etwa not-
wendige Maßnahmen für hilfsbedürftige
An gehörige, zur Erhaltung des Arbeits-
platzes und der Wohnung, zur Sicherung
ihrer Vermögensgegenstände außerhalb
der Anstalt und zur Aufrechterhaltung ih-
rer sozialversicherungsrechtlichen An-
sprüche zu veranlassen.

§ 7

Verlegung und Überstellung

(1) Die Untersuchungsgefangenen
können in eine andere Justizvollzugsan-
stalt verlegt oder überstellt werden, wenn

1. dies zur Umsetzung einer verfahrenssi-
chernden Anordnung, 

2. aus Gründen der Sicherheit und Ord-
nung der Anstalt,

3. aus Gründen der Vollzugsorganisation
oder 

4. aus anderen wichtigen Gründen

erforderlich ist.

(2) Zuvor ist dem Gericht und der
Staatsanwaltschaft Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Ist dies aufgrund
von Gefahr im Verzug nicht möglich, ist
die Stellungnahme unverzüglich nachzu-
holen.

(3) § 6 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 8

Vorführung, Ausführung und 
Ausantwortung

(1) Auf Ersuchen eines Gerichts oder
einer Staatsanwaltschaft werden Untersu-
chungsgefangene vorgeführt. Über Vor-
führungsersuchen in anderen als dem der
Inhaftierung zugrunde liegenden Verfah-

ren sind das Gericht und die Staatsan-
waltschaft unverzüglich zu unterrichten.

(2) Aus besonderen Gründen können
Untersuchungsgefangene die Anstalt für
eine bestimmte Zeit unter Aufsicht von
Vollzugsbediensteten verlassen, soweit
eine verfahrenssichernde Anordnung
nicht entgegensteht. Liegt die Aus-
führung ausschließlich im Interesse der
Untersuchungsgefangenen, können ihnen
die Kosten auferlegt werden. 

(3) Untersuchungsgefangene dürfen
befristet dem Gewahrsam einer Strafver-
folgungsbehörde überlassen werden,
wenn dies zur Erfüllung der Aufgaben
dieser Behörde erforderlich ist (Ausant-
wortung).

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 gilt 
§ 7 Abs. 2 entsprechend.

§ 9

Entlassung und Hilfen

(1) Auf Anordnung des Gerichts oder
der Staatsanwaltschaft entlässt die An-
stalt die Untersuchungsgefangenen un-
verzüglich aus der Haft, es sei denn, es ist
in anderer Sache ein richterlich angeord-
neter Freiheitsentzug zu vollziehen. 

(2) Bedürftigen Untersuchungsgefan-
genen kann eine Entlassungsbeihilfe, ins-
besondere ein Reisekostenzuschuss oder
angemessene Kleidung gewährt werden.

Dritter Abschnitt

Unterbringung und Versorgung 
der Untersuchungsgefangenen

§ 10

Unterbringung

(1) Während der Ruhezeit werden die
Untersuchungsgefangenen einzeln im
Haftraum untergebracht. Mit ihrer Einwil-
ligung können sie gemeinsam unterge-
bracht werden. Auch ohne Zustimmung
der Untersuchungsgefangenen ist eine
gemeinsame Unterbringung zulässig,
wenn sie hilfsbedürftig sind oder eine Ge-
fahr für Leben oder Gesundheit besteht.
Eine Belegung mit mehr als drei Untersu-
chungsgefangenen in einem Haftraum ist
unzulässig. Abweichend von Satz 2 und 4
ist eine gemeinsame Unterbringung ohne
Einwilligung oder eine Belegung mit
mehr als drei Gefangenen ausnahmswei-
se kurzzeitig zulässig, wenn hierfür auf-
grund außergewöhnlicher Umstände eine
unabweisbare Notwendigkeit besteht.

(2) Soweit Untersuchungsgefangene
arbeiten oder an einer Bildungsmaßnah-
me teilnehmen, geschieht dies in der Re-
gel gemeinsam. Den Untersuchungsge-
fangenen kann gestattet werden, sich
während der Freizeit in Gemeinschaft
aufzuhalten.

(3) Die gemeinschaftliche Unterbrin-
gung kann ausgeschlossen oder einge-
schränkt werden, soweit es zur Umset-
zung einer verfahrenssichernden Anord-
nung oder zur Gewährleistung der Si-
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cherheit oder Ordnung der Anstalt erfor-
derlich ist.

§ 11

Ausstattung des Haftraums

(1) Die Untersuchungsgefangenen dür-
fen ihren Haftraum in angemessenem
Umfang mit eigenen Gegenständen aus-
statten. Die Übersichtlichkeit des Haft -
raums darf nicht behindert und Kontrol-
len nach § 31 Abs. 1 dürfen nicht unzu-
mutbar erschwert werden.

(2) Gegenstände, deren Besitz, Über-
lassung oder Benutzung mit Strafe oder
Geldbuße bedroht ist, deren Überlassung
eine verfahrenssichernde Anordnung ent-
gegensteht oder die geeignet sind, die Si-
cherheit oder die Ordnung der Anstalt zu
gefährden, sind ausgeschlossen.

§ 12

Persönlicher Besitz

(1) Die Untersuchungsgefangenen dür-
fen nur Gegenstände in Besitz haben oder
annehmen, die ihnen von der jeweiligen
Anstalt oder mit deren Erlaubnis überlas-
sen wurden. Ohne Erlaubnis dürfen sie
Gegenstände von geringem Wert von an-
deren Untersuchungsgefangenen anneh-
men; die Anstalt kann Annahme und Be-
sitz auch dieser Gegenstände von ihrer
Erlaubnis abhängig machen oder weitere
Ausnahmen zulassen. § 11 Abs. 2 gilt ent-
sprechend. Die Erlaubnis kann unter den
Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 Satz 2
und Abs. 2 widerrufen werden.

(2) Eingebrachte Gegenstände, die die
Untersuchungsgefangenen nicht in Besitz
haben dürfen, sind für sie aufzubewah-
ren, sofern dies nach Art und Umfang
möglich ist. Andernfalls ist den Untersu-
chungsgefangenen Gelegenheit zu ge-
ben, die Gegenstände außerhalb der An-
stalt aufbewahren zu lassen. Das Gleiche
gilt für Gegenstände, die die Untersu-
chungsgefangenen während des Vollzugs
und für ihre Entlassung nicht benötigen.
Geld wird ihnen gutgeschrieben.

(3) Eingebrachte Gegenstände, deren
Aufbewahrung nach Art oder Umfang
nicht möglich ist und die von den Unter-
suchungsgefangenen trotz Aufforderung
nicht aus der Anstalt verbracht werden,
können auf Kosten der Untersuchungsge-
fangenen aus der Anstalt entfernt wer-
den. § 37 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 13

Kleidung

(1) Die Untersuchungsgefangenen dür-
fen eigene Kleidung tragen, soweit sie für
Reinigung, Instandhaltung und regel-
mäßigen Wechsel sorgen. § 11 Abs. 2 gilt
entsprechend. Die Anstaltsleitung kann
anordnen, dass Reinigung und Instand-
haltung nur durch Vermittlung der An-
stalt erfolgen dürfen. 

(2) Soweit es zur Umsetzung einer ver-
fahrenssichernden Anordnung oder zur

Gewährleistung der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt erforderlich ist, kann
das in Abs. 1 genannte Recht einge-
schränkt oder ausgeschlossen werden.

§ 14

Verpflegung und Einkauf

(1) Die Untersuchungsgefangenen er-
halten Verpflegung durch die Anstalt. Zu-
sammensetzung und Nährwert müssen
den Anforderungen an eine gesunde
Ernährung entsprechen und ärztlich über-
wacht werden. Auf ärztliche Anordnung
wird besondere Verpflegung gewährt.
Den Untersuchungsgefangenen ist zu er-
möglichen, Speisevorschriften ihrer Reli-
gionsgemeinschaft zu befolgen. 

(2) Die Untersuchungsgefangenen
können in angemessenem Umfang von
ihrem Geld oder zweckgebunden über-
wiesenem Geld aus einem von der An-
stalt vermittelten Angebot einkaufen. § 11
Abs. 2 gilt entsprechend. Die Anstalt soll
für ein Angebot sorgen, das auf Wünsche
und Bedürfnisse der Untersuchungsge-
fangenen Rücksicht nimmt.

§ 15

Zusatzleistungen

Über die Grundversorgung hinausge-
hende zusätzliche Leistungen dürfen sich
die Untersuchungsgefangenen auf ihre
Kosten verschaffen, soweit und solange
weder eine verfahrenssichernde Anord-
nung entgegensteht noch die Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt gefährdet wird.
An Betriebskosten der in ihrem Besitz be-
findlichen selbst genutzten Gegenstände
und Geräte können sie angemessen be-
teiligt werden.

§ 16

Gesundheitsvorsorge

(1) Die Anstalt unterstützt die Untersu-
chungsgefangenen bei der Erhaltung 
ihrer körperlichen und geistigen Gesund-
heit. Die Untersuchungsgefangenen ha-
ben an Maßnahmen zum allgemeinen
Gesundheitsschutz und zur Hygiene mit-
zuwirken.

(2) Die Anstalt kann Anordnungen
zum Gesundheitsschutz und zur Hygiene
treffen.

(3) Den Untersuchungsgefangenen
wird ein Aufenthalt im Freien von min -
des tens einer Stunde täglich ermöglicht,
wenn die Witterung dem nicht zwingend
entgegensteht.

§ 17

Medizinische Versorgung

(1) Untersuchungsgefangene haben ei-
nen Anspruch auf notwendige, ausrei-
chende und zweckmäßige medizinische
Versorgung unter Beachtung des Grund-
satzes der Wirtschaftlichkeit. Der An-
spruch umfasst auch Untersuchungen zur
Früherkennung von Krankheiten und



Vorsorgeleistungen. Die Beurteilung der
Notwendigkeit orientiert sich an der Ver-
sorgung der gesetzlich Versicherten.

(2) Der Anspruch umfasst weiter die
Versorgung mit Hilfsmitteln nach § 33 des
Fünften Buchs Sozialgesetzbuch vom 
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477,
2482), zuletzt geändert durch Gesetz vom
14. April 2010 (BGBl. I S. 410), sofern dies
mit Rücksicht auf die voraussichtliche
Dauer des Untersuchungshaftvollzugs
zwingend geboten ist.

(3) An den Kosten für Leistungen nach
den Abs. 1 und 2 können Untersuchungs-
gefangene in angemessenem Umfang be-
teiligt werden, höchstens jedoch bis zum
Umfang der Beteiligung vergleichbarer
gesetzlich Versicherter.

(4) Kranke oder hilfsbedürftige Unter-
suchungsgefangene können in eine zur
Behandlung ihrer Krankheit oder ihrer
Versorgung besser geeignete Justizvoll-
zugsanstalt oder in ein Justizvollzugs-
krankenhaus überstellt oder verlegt wer-
den. Erforderlichenfalls können Untersu-
chungsgefangene auch in ein Kranken-
haus außerhalb des Vollzugs gebracht
werden. § 6 Abs. 3 und § 7 Abs. 2 gelten
entsprechend.

(5) Die Anstaltsleitung soll nach An-
hörung des ärztlichen Dienstes der An-
stalt den Untersuchungsgefangenen auf
ihren Antrag hin gestatten, auf ihre Kos -
ten externen ärztlichen Rat einzuholen,
wenn eine verfahrenssichernde Anord-
nung oder Gründe der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt nicht entgegenste-
hen. Die Untersuchungsgefangenen ha-
ben die gewählte ärztliche Vertrauensper-
son und den ärztlichen Dienst der Anstalt
wechselseitig von der Schweigepflicht zu
entbinden, um der Anstalt die weitere Er-
füllung ihrer Aufgaben nach Abs. 1 bis 4
zu ermöglichen. 

(6) Werden Untersuchungsgefangene
während einer Behandlung aus der Haft
entlassen, so hat die Anstalt nur die Kos -
ten zu tragen, die bis zu diesem Zeitpunkt
angefallen sind.

(7) Bei schwerer Erkrankung oder Tod
von Untersuchungsgefangenen werden
die der Anstalt bekannten nächsten An-
gehörigen unverzüglich benachrichtigt.
Dem Wunsch der Untersuchungsgefange-
nen, auch andere Personen zu benach-
richtigen, soll nach Möglichkeit entspro-
chen werden.

§ 18

Zwangsmaßnahmen auf dem Gebiet der
Gesundheitsfürsorge

(1) Medizinische Untersuchung und
Behandlung einschließlich einer hierfür
erforderlichen Ausführung sowie Ernäh -
rung sind zwangsweise nur bei Lebensge-
fahr, bei schwerwiegender Gefahr für die
Gesundheit der Untersuchungsgefange-
nen oder bei Gefahr für die Gesundheit
anderer Personen zulässig. Die Maßnah-
men müssen für die Beteiligten zumutbar
und dürfen nicht mit erheblicher Gefahr

für Leben oder Gesundheit der Untersu-
chungsgefangenen verbunden sein. Zur
Durchführung der Maßnahmen ist die
Anstalt nicht verpflichtet, solange von ei-
ner freien Willensbestimmung der Unter-
suchungsgefangenen ausgegangen wer-
den kann. § 6 Abs. 3 und § 7 Abs. 2 gel-
ten für die Ausführung entsprechend.

(2) Darüber hinaus ist zur Gewährleis -
tung des Gesundheitsschutzes und der
Hygiene die zwangsweise körperliche
Untersuchung zulässig, wenn sie nicht
mit einem körperlichen Eingriff verbun-
den ist.

(3) Maßnahmen nach den Abs. 1 und 2
dürfen nur auf Anordnung der Anstalts-
leitung im Einvernehmen mit einem Arzt
oder einer Ärztin und unter dessen oder
deren Leitung durchgeführt werden.

§ 19

Soziale Hilfe

(1) Die Untersuchungsgefangenen
werden durch die Anstalt darin unter-
stützt, ihre persönlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Schwierigkeiten zu behe-
ben, und angeregt, ihre Angelegenheiten
selbst zu regeln. 

(2) Die Anstalten arbeiten mit öffentli-
chen Stellen sowie privaten Organisatio-
nen und Personen, die soziale Hilfestel-
lung leisten können, zusammen.

(3) Die Beratung soll insbesondere die
Benennung von Stellen und Einrichtun-
gen außerhalb der Anstalt umfassen, die
sich um eine Vermeidung der weiteren
Untersuchungshaft bemühen. 

Vierter Abschnitt

Arbeit, Bildung, Freizeit

§ 20

Arbeit und Bildung

(1) Die Untersuchungsgefangenen sind
nicht zur Arbeit verpflichtet.

(2) Ihnen soll nach Möglichkeit Arbeit
oder sonstige Beschäftigung angeboten
werden, die ihre Fähigkeiten, Fertigkei-
ten und Neigungen berücksichtigt. Neh-
men sie eine Arbeit auf, gelten die von
der Anstalt festgelegten Arbeitsbedin-
gungen. 

(3) Geeigneten Untersuchungsgefan-
genen soll nach Möglichkeit Gelegenheit
zum Erwerb oder zur Verbesserung schu-
lischer und beruflicher Kenntnisse gege-
ben werden, soweit es die besonderen
Bedingungen der Untersuchungshaft zu-
lassen.

(4) Untersuchungsgefangene können
von der zugewiesenen Arbeit oder sonsti-
gen Beschäftigung abgelöst werden,
wenn

1. sie den Anforderungen nicht gewach-
sen sind,

2. sie die Aufnahme oder Ausübung der
Beschäftigung verweigern,
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3. dies zur Umsetzung einer verfahrenssi-
chernden Anordnung erforderlich ist
oder

4. dies aus Gründen der Sicherheit und
Ordnung erforderlich ist.

(5) Zeugnisse oder Nachweise über 
eine Bildungsmaßnahme dürfen keinen
Hinweis auf die Inhaftierung enthalten.

§ 21

Arbeitsentgelt und Ausbildungsbeihilfe

(1) Wer eine Tätigkeit nach § 20 Abs. 2
Satz 1 ausübt, erhält Arbeitsentgelt. Un-
tersuchungsgefangene, die während der
Arbeitszeit ganz oder teilweise an einer
Maßnahme nach § 20 Abs. 3 teilnehmen,
erhalten hierfür eine Ausbildungsbeihilfe,
soweit kein Anspruch auf andere Leistun-
gen besteht, die freien Personen aus sol-
chem Anlass zustehen. 

(2) Der Bemessung der Vergütung
nach Abs. 1 ist der zweihundertfünfzigste
Teil (Tagessatz) von neun vom Hundert
der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten
Buchs Sozialgesetzbuch in der Fassung
vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710,
3973), zugrunde zu legen (Eckvergütung).

(3) Die Vergütung kann je nach Art der
Maßnahme und der Leistung der Unter-
suchungsgefangenen gestuft werden. Die
für Strafvollstreckungs- und Strafvoll-
zugsrecht zuständige Ministerin oder der
hierfür zuständige Minister wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung entspre-
chende Vergütungsstufen festzusetzen.

(4) Die Höhe der Ausbildungsbeihilfe
oder des Arbeitsentgelts wird den Unter-
suchungsgefangenen schriftlich bekannt
gegeben.

(5) Soweit Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung zu entrichten sind, kann
vom Arbeitsentgelt oder der Ausbildungs-
beihilfe ein Betrag einbehalten werden,
der dem Anteil der Untersuchungsgefan-
genen am Beitrag entsprechen würde,
wenn sie diese Bezüge als Arbeitnehme-
rin oder Arbeitnehmer erhielten.

§ 22

Gestaltung der freien Zeit

(1) Die Untersuchungsgefangenen er-
halten Gelegenheit, sich in ihrer Freizeit
zu beschäftigen. Geeignete Angebote
sind vorzuhalten.

(2) Die Anstalt hat eine angemessen
ausgestattete Bücherei vorzuhalten. Die
Untersuchungsgefangenen dürfen auf ei-
gene Kosten Zeitungen und Zeitschriften
in angemessenem Umfang durch Vermitt-
lung der Anstalt beziehen. § 11 Abs. 1
Satz 2 gilt entsprechend. Ausgeschlossen
sind Zeitungen und Zeitschriften, deren
Verbreitung mit Strafe oder Geldbuße be-
droht ist. Einzelne Ausgaben oder Teile
von Zeitungen oder Zeitschriften können
den Untersuchungsgefangenen vorent-
halten werden, wenn dies zur Umsetzung
einer verfahrenssichernden Anordnung
erforderlich ist oder die Sicherheit oder

Ordnung der Anstalt erheblich gefährdet
würde.

(3) Den Untersuchungsgefangenen ist
Gelegenheit zu geben, am Fernseh- und
Hörfunkempfang teilzunehmen.

(4) Die Untersuchungsgefangenen dür-
fen eigene Hörfunk- und Fernsehgeräte
sowie in angemessenem Umfang Bücher
und andere Gegenstände zur Fortbildung
oder zur Freizeitbeschäftigung besitzen.
Andere elektronische Geräte in den Haft -
räumen können zu den in Satz 1 genann-
ten Zwecken im Einzelfall zugelassen
werden. Das Einbringen der in Satz 1 und
2 genannten Gegenstände wird durch die
Anstalt geregelt. § 11 gilt entsprechend.

(5) Der Hörfunk- und Fernsehempfang
kann vorübergehend ausgesetzt oder ein-
zelnen Untersuchungsgefangenen unter-
sagt werden, wenn dies zur Umsetzung
einer verfahrenssichernden Anordnung
oder zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt unerlässlich ist.

§ 23

Sport

Die Untersuchungsgefangenen erhal-
ten Gelegenheit, in ihrer Freizeit Sport zu
treiben. Hierfür sind ausreichende Ange-
bote vorzuhalten.

Fünfter Abschnitt

Religionsausübung und Seelsorge

§ 24

Religionsausübung und Seelsorge

(1) Den Untersuchungsgefangenen ist
eine seelsorgerische und religiöse Betreu-
ung durch ihre Religionsgemeinschaft zu
ermöglichen. Auf ihren Wunsch ist ihnen
zu helfen, mit der Seelsorge ihrer Religi-
onsgemeinschaft in Verbindung zu treten.

(2) Den Untersuchungsgefangenen
sind Gegenstände des religiösen Ge-
brauchs in angemessenem Umfang zu be-
lassen. § 11 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Grundlegende religiöse Schriften
dürfen ihnen nur bei grobem Missbrauch
entzogen werden.

(3) Die Untersuchungsgefangenen ha-
ben das Recht, am Gottesdienst und an
anderen religiösen Veranstaltungen ihres
Bekenntnisses teilzunehmen. Zu religiö-
sen Veranstaltungen einer anderen Reli-
gionsgemeinschaft werden Untersu-
chungsgefangene zugelassen, wenn de-
ren Seelsorgerin oder Seelsorger einwil-
ligt. Untersuchungsgefangene können
von der Teilnahme ausgeschlossen wer-
den, wenn dies zur Umsetzung einer ver-
fahrenssichernden Anordnung oder aus
überwiegenden Gründen der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt geboten ist; die
Seelsorgerin oder der Seelsorger soll vor-
her gehört werden.

(4) Für Angehörige weltanschaulicher
Bekenntnisse gelten die Abs. 1 bis 3 ent-
sprechend.



Sechster Abschnitt

Außenkontakte der 
Untersuchungsgefangenen

§ 25

Grundsätze

(1) Die Untersuchungsgefangenen ha-
ben im Rahmen der Vorschriften dieses
Abschnitts das Recht, mit Personen außer-
halb der Anstalt zu verkehren, soweit
nicht eine verfahrenssichernde Anord-
nung oder eine nachfolgend genannte
Beschränkung aus vollzuglichen Gründen
entgegensteht. Kontakte der Untersu-
chungsgefangenen zu ihren Angehörigen
im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Straf-
gesetzbuchs werden besonders gefördert.

(2) Die Anstaltsleitung kann den Kon-
takt mit bestimmten Personen untersa-
gen, wenn die Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt gefährdet würde.

(3) Besuche von und Schriftverkehr mit
Verteidigerinnen und Verteidigern sind
zu gewährleisten und alle Kontakte mit
ihnen dürfen nicht überwacht werden. 
§ 148 Abs. 2 und § 148a der Strafprozess-
ordnung bleiben unberührt. Zu gestatten
sind auch Besuche von und Schriftver-
kehr mit Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten sowie Notarinnen und Notaren
in einer die Untersuchungsgefangenen
betreffenden Rechtssache. 

(4) Nicht überwacht werden auch Kon-
takte mit den in § 119 Abs. 4 Satz 2 der
Strafprozessordnung genannten Personen
und Stellen, soweit 

1. bei mündlicher Kommunikation die
Identität der Kontaktperson zweifels-
frei feststeht,

2. ausgehende Schreiben an den jeweili-
gen Dienstsitz gerichtet sind und den
Absender zutreffend angeben oder

3. bei eingehenden Schreiben begründe-
te Zweifel an der Identität des Absen-
ders nicht vorliegen oder auf andere
Weise als durch Überwachung aus-
geräumt werden können.

(5) Die Kosten für Telekommunikation
sowie abgehende Schreiben oder Pakete
tragen die Untersuchungsgefangenen.
Sind sie hierzu nicht in der Lage, kann
die Anstalt die Kosten in begründeten
Fällen in angemessenem Umfang über-
nehmen.

§ 26

Besuch

(1) Die Untersuchungsgefangenen dür-
fen regelmäßig Besuch empfangen. Die
Gesamtdauer beträgt mindestens eine
Stunde im Monat. 

(2) Besuche sollen darüber hinaus er-
möglicht werden, wenn sie der Wahrneh-
mung persönlicher, familiärer, rechtlicher
oder sonstiger wichtiger Angelegenheiten
dienen.

(3) Aus Gründen der Sicherheit kann
ein Besuch, auch in den Fällen des § 25

Abs. 3 und 4, davon abhängig gemacht
werden, dass sich die Besucherin oder der
Besucher absuchen oder durchsuchen 
lässt. § 31 Abs. 1 Satz 2 und 3 und § 27
Abs. 4 gelten entsprechend.

(4) Abgesehen von den Fällen des § 25
Abs. 3 und 4 dürfen Besuche aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt oder bei Vorliegen einer entspre-
chenden verfahrenssichernden Anord-
nung offen überwacht werden. Die Unter-
haltung darf nur überwacht werden, so-
weit dies im Einzelfall aus den in Satz 1
genannten Gründen erforderlich ist. Ein
Besuch darf abgebrochen werden, wenn
Beteiligte gegen die Vorschriften dieses
Gesetzes oder die aufgrund dieses Geset-
zes getroffenen Anordnungen trotz Er-
mahnung verstoßen. Dies gilt auch bei ei-
nem Verstoß gegen verfahrenssichernde
Anordnungen. Einer Ermahnung bedarf
es nicht, wenn es unerlässlich ist, den Be-
such sofort abzubrechen. Gegenstände
dürfen beim Besuch nur mit Erlaubnis
übergeben werden. Dies gilt nicht für die
bei dem Besuch von Verteidigerinnen und
Verteidigern sowie von Personen nach 
§ 32 Abs. 4 übergebenen Schriftstücke
und sonstigen Unterlagen.

(5) Die optische Überwachung eines
Besuchs kann auch durch technische
Hilfsmittel erfolgen. Aufzeichnungen sind
zulässig, soweit dies für die Sicherheit
und Ordnung der Anstalt erforderlich ist.
Die betroffenen Personen sind auf Maß-
nahmen nach Satz 1 und 2 vorher hinzu-
weisen. Zur Verhinderung der Übergabe
von Gegenständen können besondere
Vorkehrungen, insbesondere durch Tisch-
aufsätze oder Trennscheiben getroffen
werden, wenn bei den betreffenden Un-
tersuchungsgefangenen verbotene Ge-
genstände gefunden wurden oder kon-
krete Anhaltspunkte vorliegen, dass es zu
einer verbotenen Übergabe von Gegen-
ständen kommt. § 30 Abs. 2 Satz 1 gilt
entsprechend.

§ 27

Schriftwechsel

(1) Die Untersuchungsgefangenen ha-
ben das Recht, Schreiben abzusenden
und zu empfangen. Sie haben Absendung
und Empfang ihrer Schreiben durch die
Anstalt vermitteln zu lassen, soweit nichts
anderes gestattet ist. 

(2) Ist die Überwachung des Schrift-
verkehrs nach § 119 Abs. 1 der Strafpro-
zessordnung angeordnet, sind die Schrei-
ben unverzüglich an die hierfür zuständi-
ge Stelle weiterzuleiten. Im Übrigen darf
der Schriftwechsel von der Anstalt nach
Maßgabe der Abs. 3 und 4 kontrolliert
werden, soweit es aus Gründen der Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt erfor-
derlich ist. 

(3) Eingehende und ausgehende
Schreiben sind umgehend, fristgebunde-
ne unverzüglich weiterzuleiten. Davon
abweichend soll die Anstaltsleitung
Schreiben anhalten, wenn
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1. es die Aufgabe des Untersuchungs-
haftvollzugs oder die Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt erfordern,

2. der Inhalt des Schreibens einen Straf-
oder Bußgeldtatbestand erfüllt oder im
Falle der Weiterleitung erfüllen würde,

3. sie grob unrichtige oder erheblich ent-
stellende Darstellungen von Anstalts-
verhältnissen enthalten,

4. sie in Geheimschrift, unlesbar, unver-
ständlich oder ohne zwingenden
Grund in einer fremden Sprache abge-
fasst sind.

Ausgehenden Schreiben, die unrichtige
Darstellungen enthalten, kann ein Be-
gleitschreiben beigefügt werden, wenn
die Untersuchungsgefangenen auf der
Absendung bestehen. Ist ein Schreiben
angehalten worden, wird das den Unter-
suchungsgefangenen mitgeteilt. Angehal-
tene Schreiben werden an die Absender
zurückgegeben oder, sofern dies unmög-
lich oder aus besonderen Gründen untun-
lich ist, von der Anstalt verwahrt. 

(4) Besteht der Verdacht, dass ein
Schreiben, das nach § 25 Abs. 3 und 4
keiner Überwachung unterliegt, unzuläs-
sige Einlagen enthält, so wird dieses mit
Einverständnis und im Beisein der Unter-
suchungsgefangenen einer Sichtkontrolle
ohne Kenntnisnahme des gedanklichen
Inhalts unterzogen, andernfalls an den
Absender zurückgesandt oder den Unter-
suchungsgefangenen zurückgegeben.

§ 28

Telekommunikation

(1) Den Untersuchungsgefangenen
kann gestattet werden, Telefongespräche
zu führen. Aus wichtigen Gründen kön-
nen sie andere Kommunikationsmittel
durch Vermittlung und unter Aufsicht der
Anstalt nutzen. 

(2) Für Telefongespräche und sonstige
mündliche Kommunikation gilt § 26 
Abs. 4 entsprechend. Findet danach eine
Überwachung statt, so sind die Untersu-
chungsgefangenen und die anderen Ge-
sprächsbeteiligten vor Beginn der Über-
wachung hierauf hinzuweisen. Für
schriftliche Kommunikation gelten die
Vorschriften über den Schriftwechsel ent-
sprechend.

(3) Untersuchungsgefangenen ist der
Besitz und Betrieb von Mobilfunkend-
geräten und sonstigen Telekommunikati-
onsanlagen auf dem Gelände der Anstalt
untersagt. Die Anstalt darf technische
Geräte zur Störung oder Unterdrückung
von Frequenzen betreiben, die der Her-
stellung unerlaubter Telekommunikation
auf dem Anstaltsgelände, insbesondere
des Mobilfunkverkehrs, dienen. Sie hat
hierbei die von der Bundesnetzagentur
nach § 55 Abs. 1 Satz 5 des Telekommuni-
kationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I
S. 1190), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. Februar 2010 (BGBl. I S. 78), fest-
gelegten Rahmenbedingungen zu beach-
ten. Frequenznutzungen außerhalb des

Geländes der Anstalten dürfen nicht er-
heblich gestört werden.

§ 29

Pakete

(1) Der Empfang von Paketen bedarf
der Erlaubnis der Anstalt. Sie kann Zeit-
punkt und Höchstmenge für die Sendung
und für einzelne Gegenstände festsetzen.
Der Empfang von Paketen mit Nahrungs-
und Genussmitteln ist den Untersu-
chungsgefangenen nicht gestattet. Für
den Ausschluss von Gegenständen gilt 
§ 11 Abs. 2 entsprechend. Der Empfang
von Paketen kann versagt werden, wenn
dies zur Umsetzung einer verfahrenssi-
chernden Anordnung erforderlich oder
wegen Gefährdung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt unerlässlich ist.

(2) Pakete sind in Gegenwart der Un-
tersuchungsgefangenen zu öffnen. Aus-
geschlossene Gegenstände können zu ih-
rer Habe genommen oder dem Absender
zurückgesandt werden. Sie dürfen ver-
nichtet werden, wenn bei der Versendung
oder Aufbewahrung Personen verletzt
oder Sachschäden verursacht werden
können oder wenn sie leicht verderblich
sind. Die hiernach getroffenen Maßnah-
men werden den Untersuchungsgefange-
nen eröffnet.

(3) Den Untersuchungsgefangenen
kann gestattet werden, Pakete zu versen-
den. Die Anstalt kann ihren Inhalt aus
Gründen der Sicherheit oder Ordnung
der Anstalt überprüfen.

Siebter Abschnitt

Sicherheit und Ordnung

§ 30

Grundsätze, Verhaltensvorschriften

(1) Sicherheit und Ordnung der Anstalt
tragen maßgeblich zur Erfüllung der Auf-
gaben des Untersuchungshaftvollzugs
bei. 

(2) Die Pflichten und Beschränkungen,
die den Untersuchungsgefangenen zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt auferlegt werden,
sind so zu wählen, dass sie in einem an-
gemessenen Verhältnis zu ihrem Zweck
stehen und die Untersuchungsgefange-
nen nicht mehr und nicht länger als not-
wendig beeinträchtigen. Zur Gewährleis -
tung von Sicherheit und Ordnung kann
eine offene optische Überwachung der
Untersuchungsgefangenen außerhalb der
Hafträume mit technischen Hilfsmitteln
erfolgen. § 26 Abs. 5 Satz 2 und 3 gilt ent-
sprechend.

(3) Die Untersuchungsgefangenen ha-
ben sich nach der Tageseinteilung der
Anstalt zu richten. Sie dürfen durch ihr
Verhalten gegenüber Vollzugsbedienste-
ten, Mitgefangenen und anderen Perso-
nen das geordnete Zusammenleben nicht
stören.



(4) Die Untersuchungsgefangenen ha-
ben die Anordnungen der Vollzugsbe-
diensteten zu befolgen. Einen ihnen zu-
gewiesenen Bereich dürfen sie nicht ohne
Erlaubnis verlassen.

(5) Die Untersuchungsgefangenen ha-
ben die Hafträume und die ihnen von der
Anstalt überlassenen Sachen in Ordnung
zu halten und schonend zu behandeln.

(6) Die Untersuchungsgefangenen ha-
ben Umstände, die eine erhebliche Ge-
fahr für eine Person oder eine erhebliche
Störung der Sicherheit oder Ordnung der
Anstalt begründen oder darauf hindeu-
ten, unverzüglich zu melden.

§ 31

Absuchung, Durchsuchung

(1) Untersuchungsgefangene, ihre Sa-
chen und die Hafträume dürfen, auch mit
technischen oder sonstigen Hilfsmitteln,
abgesucht oder durchsucht werden. Die
Durchsuchung Untersuchungsgefangener
darf nur von Personen gleichen Ge-
schlechts vorgenommen werden. Das
Schamgefühl ist zu schonen. § 27 Abs. 4
gilt entsprechend.

(2) Bei Gefahr im Verzuge oder auf
Anordnung der Anstaltsleitung im Einzel-
fall ist es zulässig, eine mit einer Entklei-
dung verbundene körperliche Durchsu-
chung vorzunehmen. Die Untersuchung
von Körperöffnungen darf nur durch den
ärztlichen Dienst vorgenommen werden.
Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Die
Durchsuchung ist in einem geschlossenen
Raum durchzuführen. Andere Gefangene
dürfen nicht anwesend sein.

(3) Abweichend von Abs. 2 Satz 1
kann die Anstaltsleitung anordnen, dass
Untersuchungsgefangene bei der Auf-
nahme, nach Kontakten mit Besuchsper-
sonen und nach jeder Abwesenheit von
der Anstalt nach Abs. 2 zu durchsuchen
sind.

(4) Bei der Durchsuchung von Hafträu-
men nach Abs. 1 Satz 1 dürfen Unterla-
gen, die von Untersuchungsgefangenen
als Schreiben von Personen nach § 25
Abs. 3 und 4 gekennzeichnet sind, einer
Sichtkontrolle auf verbotene Gegenstän-
de ohne Kenntnisnahme des Inhalts un-
terzogen werden.

§ 32

Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs

(1) Zur Bekämpfung des Suchtmittel-
missbrauchs werden Kontrollen durchge-
führt.

(2) Eine Kontrolle kann allgemein an-
geordnet werden, wenn dies zur Auf -
recht erhaltung der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt oder zur Gesundheits-
vorsorge geboten ist. Gegen einzelne Un-
tersuchungsgefangene kann eine Kontrol-
le angeordnet werden, wenn sie im Ver-
dacht stehen, Suchtmittel zu besitzen
oder solche konsumiert zu haben.

(3) Bei Untersuchungsgefangenen, die
eine Mitwirkung an der Durchführung
der Kontrolle ohne hinreichenden Grund
verweigern, ist in der Regel davon auszu-
gehen, dass Suchtmittelfreiheit nicht ge-
geben ist.

§ 33

Lichtbildausweise

Die Anstalt kann Untersuchungsgefan-
gene verpflichten, einen Lichtbildausweis
mit sich zu führen, wenn dies aus Grün-
den der Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt erforderlich ist. Der Ausweis ist bei
der Entlassung oder der Verlegung in ei-
ne andere Anstalt einzuziehen und zu
vernichten.

§ 34

Festnahmerecht

Untersuchungsgefangene, die entwi-
chen sind oder sich sonst ohne Erlaubnis
außerhalb der Anstalt aufhalten, können
durch die Anstalt oder auf deren Veran-
lassung hin im Rahmen der Nacheile fest-
genommen und in die Anstalt zurückge-
führt werden.

§ 35

Besondere Sicherungsmaßnahmen

(1) Gegen Untersuchungsgefangene
können besondere Sicherungsmaßnah-
men angeordnet werden, wenn nach de-
ren Verhalten oder aufgrund des seeli-
schen Zustandes in erhöhtem Maße
Fluchtgefahr oder die Gefahr von Gewalt-
tätigkeiten gegen Personen oder Sachen
oder die Gefahr der Selbsttötung oder der
Selbstverletzung besteht.

(2) Als besondere Sicherungsmaßnah-
men sind zulässig:

1. der Entzug oder die Vorenthaltung von
Gegenständen,

2. die Beobachtung der Untersuchungs-
gefangenen, auch durch technische
Hilfsmittel,

3. die Absonderung von anderen Unter-
suchungsgefangenen,

4. der Entzug oder die Beschränkung des
Aufenthalts im Freien,

5. die Unterbringung in einem besonders
gesicherten Haftraum ohne gefährden-
de Gegenstände und

6. die Fesselung.

(3) Maßnahmen nach Abs. 2 Nr. 1 und
3 bis 5 sind auch zulässig, wenn die Ge-
fahr einer Befreiung oder eine sonstige
erhebliche Störung der Anstaltsordnung
anders nicht abgewehrt werden kann.

(4) Auch bei einer Ausführung, Vor-
führung oder beim Transport ist die Fes-
selung zulässig, es sei denn, es besteht
keine Fluchtgefahr.

(5) In der Regel dürfen Fesseln nur an
den Händen oder an den Füßen angelegt
werden.

216 Nr. 12 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 6. Juli 2010



Nr. 12 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 6. Juli 2010 217

(6) Für die Beobachtung der Untersu-
chungsgefangenen durch technische
Hilfsmittel nach Abs. 2 Nr. 2 gilt § 26 
Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend. Eine
dauerhafte Beobachtung unter Verwen-
dung technischer Hilfsmittel ist nur zuläs-
sig, wenn und solange dies zur Abwen-
dung der Gefahr einer Selbsttötung oder
Selbstverletzung erforderlich ist. Eine Ab-
dunklung zur Nachtzeit ist zu gewährleis -
ten. Das Schamgefühl ist soweit wie mög-
lich zu schonen.

(7) Die unausgesetzte Absonderung
von Untersuchungsgefangenen (Einzel-
haft) ist nur zulässig, wenn dies aus Grün-
den, die in ihrer Person liegen, unerläss-
lich ist. Die Anordnung ist dem Gericht
und der Staatsanwaltschaft von der An-
stalt mitzuteilen. Einzelhaft von mehr als
drei Monaten im Jahr bedarf der Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde. Während
des Vollzugs der Einzelhaft sind die Un-
tersuchungsgefangenen in besonderem
Maße zu betreuen.

§ 36

Anordnung besonderer 
Sicherungsmaßnahmen, 
ärztliche Überwachung

(1) Besondere Sicherungsmaßnahmen
ordnet die Anstaltsleitung an. Bei Gefahr
im Verzuge können auch andere Bediens -
tete der Anstalt diese Maßnahmen vorläu-
fig anordnen. Die Entscheidung der An-
staltsleitung ist unverzüglich einzuholen.

(2) Vor der Anordnung ist eine Stel -
lung nahme des ärztlichen oder psycholo-
gischen Dienstes einzuholen, wenn hierzu
begründeter Anlass besteht. Ist dies we-
gen Gefahr im Verzuge nicht möglich,
wird die Stellungnahme unverzüglich
nachträglich eingeholt. Wenn Untersu-
chungsgefangenen der tägliche Aufent-
halt im Freien entzogen wird, ist eine
Stellungnahme des ärztlichen Dienstes
spätestens nach drei Tagen und danach in
angemessenen Abständen einzuholen.

(3) Sind Untersuchungsgefangene in
einem besonders gesicherten Haftraum
untergebracht oder gefesselt (§ 35 Abs. 2
Nr. 5 und 6), so sucht sie der ärztliche
Dienst alsbald und danach in der Regel
täglich auf. Dies gilt nicht bei einer Fesse-
lung während einer Ausführung, Vorfüh -
rung oder eines Transports.

(4) Die besonderen Sicherungsmaß-
nahmen sind den Untersuchungsgefange-
nen zu erläutern. Die Anordnung und die
Durchführung der Maßnahmen ein-
schließlich der Beteiligung des ärztlichen
oder des psychologischen Dienstes sind
zu dokumentieren.

(5) Besondere Sicherungsmaßnahmen
nach § 35 Abs. 2 Nr. 5 und 6 sind der Auf-
sichtsbehörde unverzüglich zu berichten,
wenn sie länger als drei Tage aufrechter-
halten werden. Gericht und Staatsanwalt-
schaft sind zu informieren. 

§ 37

Ersatz von Aufwendungen

(1) Die Untersuchungsgefangenen sind
verpflichtet, der Anstalt Aufwendungen
zu ersetzen, die sie durch eine vorsätzli-
che oder grob fahrlässige Selbstverlet-
zung, Verletzung anderer Personen oder
Beschädigung fremder Sachen verursacht
haben. Ansprüche aufgrund anderer
Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(2) Die Anstalt kann den Anspruch
durch Bescheid gegen die Untersu-
chungsgefangenen geltend machen. 

Achter Abschnitt

Unmittelbarer Zwang

§ 38

Unmittelbarer Zwang

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Ein-
wirkung auf Personen oder Sachen durch
körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und
durch Waffen. Körperliche Gewalt ist jede
unmittelbare körperliche Einwirkung auf
Personen oder Sachen. Hilfsmittel der
körperlichen Gewalt sind namentlich Fes-
seln. Waffen sind die dienstlich zugelas-
senen Hieb- und Schusswaffen sowie
Reizstoffe.

(2) Vollzugsbedienstete dürfen unmit-
telbaren Zwang anwenden, wenn sie
Vollzugs- und Sicherungsmaßnahmen
rechtmäßig durchführen und der damit
verfolgte Zweck auf keine andere Weise
erreicht werden kann. Gegen andere Per-
sonen als Untersuchungsgefangene darf
unmittelbarer Zwang angewendet wer-
den, wenn sie es unternehmen, Untersu-
chungsgefangene zu befreien oder in den
Anstaltsbereich widerrechtlich einzudrin-
gen oder wenn sie sich unbefugt im An-
staltsbereich aufhalten. Das Recht zu un-
mittelbarem Zwang aufgrund anderer Re-
gelungen bleibt unberührt.

(3) Unter mehreren möglichen und ge-
eigneten Maßnahmen des unmittelbaren
Zwangs ist diejenige zu wählen, die den
Einzelnen und die Allgemeinheit voraus-
sichtlich am Wenigsten beeinträchtigt.
Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn
ein durch ihn zu erwartender Schaden er-
kennbar außer Verhältnis zu dem ange-
strebten Erfolg steht.

(4) Für das Handeln auf Anordnung ist
§ 97 des Strafvollzugsgesetzes vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 2088), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2274), entsprechend an-
zuwenden.

(5) Unmittelbarer Zwang ist vorher an-
zudrohen. Von der Androhung kann ab-
gesehen werden, wenn die Umstände sie
nicht zulassen, insbesondere wenn die so-
fortige Anwendung des Zwangsmittels
zur Abwehr einer Gefahr notwendig ist.

§ 39

Schusswaffengebrauch

(1) Schusswaffen dürfen gegen Unter-
suchungsgefangene nur 



1. zur Abwehr eines gegenwärtigen
rechtswidrigen Angriffs auf Leib oder
Leben oder

2. zur Vereitelung einer Flucht oder zur
Wiederergreifung

gebraucht werden, wenn andere Maß-
nahmen des unmittelbaren Zwanges be-
reits erfolglos waren oder keinen Erfolg
versprechen. Sie dürfen nur von den dazu
bestimmten Vollzugsbediensteten mit
dem Ziel gebraucht werden, angriffs-
oder fluchtunfähig zu machen. Ihr Ge-
brauch unterbleibt, wenn dadurch er-
kennbar Unbeteiligte mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gefährdet würden. Der Ge-
brauch von Schusswaffen ist vorher anzu-
drohen. Als Androhung gilt auch ein
Warnschuss. Ohne Androhung dürfen
Schusswaffen nur dann gebraucht wer-
den, wenn das zur Abwehr eines Angriffs
nach Satz 1 Nr. 1 unerlässlich ist.

(2) Gegen andere Personen dürfen
Schusswaffen gebraucht werden, wenn
sie es unternehmen, Untersuchungsge-
fangene gewaltsam zu befreien oder ge-
waltsam in eine Anstalt einzudringen.
Abs. 1 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend.

Neunter Abschnitt

Disziplinarmaßnahmen

§ 40

Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen können an-
geordnet werden, wenn Untersuchungs-
gefangene rechtswidrig und schuldhaft

1. gegen Strafgesetze verstoßen oder ei-
ne Ordnungswidrigkeit begehen,

2. gegen eine verfahrenssichernde An-
ordnung verstoßen,

3. unerlaubt Gegenstände in die Anstalt
einbringen, sich daran beteiligen oder
solche Gegenstände besitzen,

4. entweichen oder zu entweichen versu-
chen,

5. unerlaubt Betäubungsmittel oder an-
dere berauschende Stoffe konsumie-
ren,

6. in sonstiger Weise wiederholt oder
schwerwiegend gegen die Hausord-
nung verstoßen oder das Zusammenle-
ben in der Anstalt stören.

(2) Zulässige Disziplinarmaßnahmen
sind 
1. der Verweis,
2. der Ausschluss von gemeinsamer Frei-

zeit bis zu vier Wochen oder von ein-
zelnen Freizeitveranstaltungen bis zu
drei Monaten,

3. die Beschränkung oder der Entzug des
Fernsehempfangs bis zu drei Monaten,

4. die Beschränkung oder der Entzug von
Gegenständen für eine Beschäftigung
in der Freizeit bis zu drei Monaten,

5. die Beschränkung oder der Entzug von
Zusatzleistungen nach § 15 bis zu drei
Monaten,

6. die Beschränkung oder der Entzug des
Einkaufs bis zu drei Monaten,

7. der Entzug der Arbeit bis zu vier Wo-
chen unter Wegfall der in diesem Ge-
setz geregelten Bezüge,

8. Arrest bis zu vier Wochen.

(3) In geeigneten Fällen kann von Dis-
ziplinarmaßnahmen abgesehen werden,
wenn andere Maßnahmen ausreichend
erscheinen. Zu berücksichtigen ist ferner
eine aus demselben Anlass angeordnete
besondere Sicherungsmaßnahme.

(4) Eine Disziplinarmaßnahme ist auch
zulässig, wenn wegen derselben Verfeh-
lung ein Straf- oder Bußgeldverfahren
eingeleitet wird. Mehrere Disziplinarmaß-
nahmen können miteinander verbunden
werden. Der Verweis kann auch mit der
Anordnung, gemeinnützige Arbeit zu
leis ten, verbunden werden. Arrest darf
nur wegen schwerer oder mehrfach wie-
derholter Verfehlungen verhängt werden.

(5) Bei der Auswahl der Disziplinar-
maßnahmen sind Grund und Zweck der
Haft sowie die psychischen Auswirkun-
gen der Untersuchungshaft und des Straf-
verfahrens auf die Untersuchungsgefan-
genen zu berücksichtigen. Durch die An-
ordnung und den Vollzug einer Diszipli -
narmaßnahme dürfen die Verteidigung,
die Verhandlungsfähigkeit und die Ver-
fügbarkeit der Untersuchungsgefangenen
für das Verfahren nicht beeinträchtigt
werden.

§ 41

Verfahren und Vollstreckung

(1) Disziplinarmaßnahmen ordnet die
Anstaltsleitung an. Bei einer Verfehlung,
die während der Verlegung in eine ande-
re Vollzugsanstalt begangen wird, ist die
Leitung dieser Anstalt zuständig. Wenn
sich die Verfehlung gegen die Anstaltslei-
tung richtet, entscheidet die Aufsichts-
behörde.

(2) Im Rahmen der Sachverhaltsauf-
klärung sind sowohl die belastenden als
auch die entlastenden Umstände zu er-
mitteln. Die Untersuchungsgefangenen
werden gehört. Sie sind darauf hinzuwei-
sen, dass es ihnen freisteht, sich zu
äußern. Die Erhebungen werden in einer
Niederschrift festgelegt; die Einlassung
der Untersuchungsgefangenen wird ver-
merkt. Bei schweren Verstößen soll sich
die Anstaltsleitung vor der Entscheidung
mit Personen besprechen, die an der Be-
treuung der Untersuchungsgefangenen
mitwirken. § 36 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt
entsprechend. Die Entscheidung wird den
Untersuchungsgefangenen mündlich er -
öffnet und schriftlich kurz begründet.

(3) Disziplinarmaßnahmen werden in
der Regel sofort vollstreckt. Eine Diszipli-
narmaßnahme kann ganz oder teilweise
bis zu sechs Monaten zur Bewährung
ausgesetzt werden. Disziplinarmaßnah-
men, die gegen Untersuchungsgefangene
in einer anderen Justizvollzugsanstalt
oder während einer anderen Haft ange-

218 Nr. 12 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 6. Juli 2010



Nr. 12 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 6. Juli 2010 219

ordnet worden sind, werden auf Ersuchen
vollstreckt. Die Befugnis nach Satz 2 steht
auch der ersuchten Anstalt zu.

(4) Arrest wird in Einzelhaft vollzogen.
Die Untersuchungsgefangenen können
dazu in einem besonderen Arrestraum
untergebracht werden, der den Anforde-
rungen entsprechen muss, die an einen
zum Aufenthalt bei Tag und Nacht be-
stimmten Haftraum gestellt werden. So-
weit nichts anderes angeordnet wird, ru-
hen die Befugnisse der Untersuchungsge-
fangenen nach § 11 Abs. 1 Satz 1, § 13
Abs. 1 Satz 1, § 14 Abs. 2 Satz 1, § 15 
Satz 1, § 20 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3, § 22
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 und
Abs. 4 Satz 1 und 2 sowie § 23 Satz 1. Be-
vor der Arrest vollzogen wird, ist eine
ärztliche Stellungnahme einzuholen.
Während des Arrests stehen die Untersu-
chungsgefangenen unter ärztlicher Auf-
sicht. Der Vollzug des Arrests unterbleibt
oder wird unterbrochen, wenn die Ge-
sundheit der Untersuchungsgefangenen
gefährdet würde.

Zehnter Abschnitt

Beschwerde

§ 42

Beschwerderecht

(1) Untersuchungsgefangene können
sich mit Wünschen, Anregungen und Be-
schwerden (Eingaben) in Angelegenhei-
ten, die sie selbst betreffen, an die An-
staltsleitung wenden. Eingaben, die be-
leidigenden Charakter haben oder bloße
Wiederholungen enthalten, brauchen
nicht in der Sache beschieden zu werden.
Untersuchungsgefangene sind über die
Gründe zu unterrichten. 

(2) Es ist zu gewährleisten, dass sich
Untersuchungsgefangene in eigenen An-
gelegenheiten an hierfür zuständige Be-
dienstete der Aufsichtsbehörde, die die
Anstalt aufsuchen, wenden können.

(3) Die Möglichkeit der Dienstauf-
sichtsbeschwerde bleibt unberührt.

Elfter Abschnitt

Ergänzende Bestimmungen für junge 
Untersuchungsgefangene

§ 43

Anwendungsbereich

(1) Auf Untersuchungsgefangene, die
zu Beginn des Untersuchungshaftvollzugs
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben (junge Untersuchungsgefangene),
findet dieses Gesetz nach Maßgabe der
Vorschriften dieses Abschnitts Anwen-
dung. Bei volljährigen Untersuchungsge-
fangenen, die sich für den Jugendunter-
suchungshaftvollzug nicht oder nicht
mehr eignen, soll die Anstalt auf eine
Verlegung in eine Anstalt des Untersu-
chungshaftvollzugs für Erwachsene hin-
wirken.

(2) An Untersuchungsgefangenen, die
zur Tatzeit das 21. Lebensjahr noch nicht

vollendet hatten und zu Beginn des Un-
tersuchungshaftvollzugs schon vollendet
haben, kann nach Maßgabe des § 89c
Satz 3 und 4 des Jugendgerichtsgesetzes
in der Fassung vom 11. Dezember 1974
(BGBl. I S. 3428), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2280), die Untersuchungshaft bis zur
Vollendung des 24. Lebensjahres nach
den Vorschriften dieses Abschnitts in den
für junge Untersuchungsgefangene vor-
gesehenen Anstalten vollzogen werden,
wenn die erzieherische Ausgestaltung
des Vollzugs für diese angezeigt ist. Die
Vorschriften dieses Abschnitts können
ausnahmsweise auch über die Vollen-
dung des 24. Lebensjahres hinaus ange-
wendet werden, wenn dies im Hinblick
auf die voraussichtlich nur noch geringe
Dauer der Untersuchungshaft zweck-
mäßig erscheint. Untersuchungsgefange-
ne nach Satz 1 und 2 gelten als junge 
Untersuchungsgefangene im Sinne des
Abs. 1 Satz 1.

§ 44

Vollzugsgestaltung

(1) Der Vollzug der Untersuchungshaft
ist erzieherisch auszugestalten. Die Ent-
wicklung von Fähigkeiten und Fertigkei-
ten sowie die Bereitschaft zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Lebensführung in Achtung der Rech-
te anderer sind zu fördern.

(2) Den jungen Untersuchungsgefan-
genen sollen neben altersgemäßen Bil-
dungs-, Beschäftigungs- und Freizeitmög-
lichkeiten auch sonstige entwicklungsför-
dernde Hilfestellungen angeboten wer-
den. Die Bereitschaft zur Annahme der
Angebote ist zu wecken und zu fördern.

§ 45

Zusammenarbeit und Einbeziehung 
Dritter

(1) Die Zusammenarbeit der Anstalt
mit öffentlichen Stellen sowie privaten
Organisationen erstreckt sich insbesonde-
re auch auf Jugendgerichtshilfe, Jugend -
amt, Schulen und berufliche Bildungsträ-
ger.

(2) Die Personensorgeberechtigten und
die Träger der öffentlichen Jugendhilfe
werden in die Planung und erzieherische
Gestaltung des Untersuchungshaftvoll-
zugs angemessen einbezogen, soweit ei-
ne verfahrenssichernde Anordnung nicht
entgegensteht.

(3) Die Personensorgeberechtigten und
das Jugendamt werden von der Aufnah-
me, von einer Verlegung und der Entlas-
sung unverzüglich unterrichtet, soweit ei-
ne verfahrenssichernde Anordnung nicht
entgegensteht.

§ 46

Ermittlung des Förderbedarfs, 
Maßnahmen

(1) Nach der Aufnahme wird der För-
derbedarf der jungen Untersuchungsge-



fangenen unverzüglich unter Berücksich-
tigung ihrer Persönlichkeit und ihrer Le-
bensverhältnisse ermittelt. 

(2) In einer Konferenz mit an der Erzie-
hung maßgeblich beteiligten Bedienste-
ten wird der Förderbedarf erörtert und
werden die sich daraus ergebenden Maß-
nahmen festgelegt. Diese werden mit den
jungen Untersuchungsgefangenen be-
sprochen und den Personensorgeberech-
tigten auf Verlangen mitgeteilt, wenn er-
zieherische Gründe nicht entgegenste-
hen. 

(3) Die Förderung soll zum frühest-
möglichen Zeitpunkt beginnen, um die
gesamte Vollzugsdauer sinnvoll zu nut-
zen.

(4) Maßnahmen oder Beschränkungen
nach § 7 Abs. 1, § 11 Abs. 2, § 13 Abs. 2, 
§ 22 Abs. 2 Satz 5, § 26 Abs. 4 Satz 1 
und 2, § 27 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 und 
§ 32 Abs. 2 Satz 1 können bei jungen Un-
tersuchungsgefangenen auch angeordnet
werden, wenn erzieherische Gründe dies
erfordern. 

(5) Zur Erfüllung der Aufgabe nach
Abs. 1 dürfen personenbezogene Daten
abweichend von § 55 Abs. 1 ohne Mitwir-
kung der Betroffenen erhoben werden bei
Stellen, die Aufgaben der Jugendhilfe
wahrnehmen, oder bei der Jugendge-
richtshilfe.

§ 47

Unterbringung

(1) Die jungen Untersuchungsgefange-
nen sind regelmäßig in Wohngruppen un-
terzubringen, zu denen neben den Haft -
räumen weitere Räume zur gemeinsamen
Nutzung gehören. Eine Wohngruppe soll
in der Regel aus nicht mehr als acht jun-
gen Untersuchungsgefangenen bestehen.
Aus erzieherischen Gründen oder Grün-
den der Vollzugsorganisation können bis
zu zwei weitere junge Untersuchungsge-
fangene aufgenommen werden.

(2) Junge Untersuchungsgefangene,
die aufgrund ihres Verhaltens nicht grup-
penfähig sind, eine Gefahr für die Sicher-
heit oder Ordnung der Anstalt oder für
die Mitgefangenen darstellen oder die
Freiräume der Wohngruppe wiederholt
missbraucht haben, können aus der
Wohngruppe ausgeschlossen werden. Ei-
ne Wiederaufnahme erfolgt, wenn die
Gruppenfähigkeit wieder hergestellt ist.
Davon unberührt bleiben Maßnahmen
nach § 40 in Verbindung mit § 53.

(3) In der Wohngruppe sollen insbe-
sondere Werte, die ein sozialverträgliches
Zusammenleben ermöglichen, gewalt-
freie Konfliktlösungen, gegenseitige Tole-
ranz und Verantwortung für den eigenen
Lebensbereich vermittelt und eingeübt
werden.

(4) Die gemeinschaftliche Unterbrin-
gung während der Bildung, Arbeit und
Freizeit kann über § 10 Abs. 3 hinaus
auch eingeschränkt oder ausgeschlossen
werden, wenn dies aus erzieherischen

Gründen angezeigt ist, schädliche Ein-
flüsse auf die jungen Untersuchungsge-
fangenen zu befürchten sind oder
während der ersten zwei Wochen nach
der Aufnahme.

(5) Eine gemeinsame Unterbringung
nach § 10 Abs. 1 Satz 2 ist nur zulässig,
wenn schädliche Einflüsse auf die jungen
Untersuchungsgefangenen nicht zu be-
fürchten sind. 

§ 48

Schulische und berufliche Aus- und 
Weiterbildung, Arbeit

(1) Schulpflichtige Untersuchungsge-
fangene nehmen in der Anstalt am Unter-
richt in Anlehnung an die für öffentliche
Schulen geltenden Vorschriften teil.

(2) Minderjährige Untersuchungsge-
fangene können zur Teilnahme an schuli-
schen oder beruflichen Orientierungs-,
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
oder speziellen Maßnahmen zur Förde-
rung ihrer schulischen, beruflichen oder
persönlichen Entwicklung verpflichtet
werden. 

(3) Den übrigen jungen Untersu-
chungsgefangenen soll die Teilnahme an
den in Abs. 2 genannten Maßnahmen na-
he gebracht werden.

(4) Im Übrigen bleibt § 20 Abs. 2 un-
berührt.

(5) Aus vier Siebtel der Bezüge junger
Untersuchungsgefangener nach § 21 
Abs. 1 wird ein Überbrückungsgeld gebil-
det. § 41 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4
des Hessischen Jugendstrafvollzugsgeset-
zes vom 19. November 2007 (GVBl. I 
S. 758), geändert durch Gesetz vom 
28. Juni 2010 (GVBl. I S. 185), gilt ent-
sprechend. 

§ 49

Außenkontakte

(1) Kontakte mit bestimmten Personen
können bei jungen Untersuchungsgefan-
genen über § 25 Abs. 2 hinaus untersagt
werden, 

1. bei Personen, die nicht Angehörige im
Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 1 des Straf-
gesetzbuchs sind, wenn zu befürchten
ist, dass sie einen schädlichen Einfluss
auf die jungen Untersuchungsgefange-
nen haben, oder 

2. wenn Personensorgeberechtigte nicht
einverstanden sind.

(2) Abweichend von § 26 Abs. 1 Satz 2
beträgt die Gesamtdauer des Besuchs für
junge Untersuchungsgefangene mindes -
tens vier Stunden im Monat. Über § 26
Abs. 2 hinaus sollen Besuche auch dann
zugelassen werden, wenn sie die Erzie-
hung fördern.

(3) Besuche dürfen über § 26 Abs. 4
Satz 3 hinaus auch abgebrochen werden,
wenn von Besuchern ein schädlicher Ein-
fluss ausgeübt wird.
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(4) Beistände nach § 69 des Jugendge-
richtsgesetzes stehen bei Kontakten mit
jungen Untersuchungsgefangenen Vertei-
digerinnen und Verteidigern gleich. 

§ 50

Gestaltung der freien Zeit

(1) Zur Ausgestaltung der Freizeit sind
geeignete Angebote vorzuhalten. 

(2) Über § 22 Abs. 4 Satz 2 hinaus ist
der Besitz elektronischer Medien nur zu-
gelassen, wenn ihre Nutzung erzieheri-
schen Zwecken dient.

§ 51

Sport

Dem Sport kommt bei der Gestaltung
des Vollzugs an jungen Untersuchungs-
gefangenen besondere Bedeutung zu. Es
sind ausreichende und geeignete Ange-
bote vorzuhalten, um den jungen Unter-
suchungsgefangenen eine sportliche
Betätigung von mindestens zwei Stunden
wöchentlich zu ermöglichen.

§ 52

Schusswaffengebrauch

§ 39 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass
Schusswaffen gegen junge Untersu-
chungsgefangene nur im Fall des Satz 1
Nr. 1 gebraucht werden dürfen und auch
nur dazu, um angriffsunfähig zu machen. 

§ 53

Erzieherische Maßnahmen, 
Disziplinarmaßnahmen

(1) Verstoßen junge Untersuchungsge-
fangene gegen Pflichten, die ihnen durch
dieses Gesetz oder aufgrund dieses Ge-
setzes auferlegt sind, sind diese Pflicht-
verletzungen unverzüglich erzieherisch
aufzuarbeiten. Dabei können erzieheri-
sche Maßnahmen oder Maßnahmen zur
Konfliktregelung ergriffen werden. Als
erzieherische Maßnahmen können den
jungen Untersuchungsgefangenen insbe-
sondere Handlungsanweisungen erteilt
und Verpflichtungen auferlegt werden,
die geeignet sind, die Einsicht in das
Fehlverhalten und in die Notwendigkeit
einer Verhaltensänderung zu wecken und
zu stärken. Als Maßnahmen der Kon-
fliktregelung kommen insbesondere eine
Entschuldigung, Schadensbeseitigung
oder Schadenswiedergutmachung in Be-
tracht. Es sollen nur solche Maßnahmen
angeordnet werden, die mit der Verfeh-
lung in einem engen inhaltlichen und
zeitlichen Zusammenhang stehen.

(2) Disziplinarmaßnahmen dürfen nur
angeordnet werden, wenn Maßnahmen
nach Abs. 1 nicht ausreichen, um den jun-
gen Untersuchungsgefangenen die
Pflichtwidrigkeit ihres Verhaltens zu ver-
deutlichen. Zu berücksichtigen ist ferner
eine aus demselben Anlass angeordnete
besondere Sicherungsmaßnahme.

(3) Über § 40 Abs. 1 hinaus können
Disziplinarmaßnahmen gegen junge Un-
tersuchungsgefangene angeordnet wer-
den, wenn sie einer Verpflichtung nach 
§ 48 Abs. 2 nicht nachkommen.

(4) Gegen junge Untersuchungsgefan-
gene darf eine Disziplinarmaßnahme
nach § 40 Abs. 2 Nr. 7 nicht verhängt
werden. Maßnahmen nach § 40 Abs. 2 
Nr. 2 bis 6 sind statt bis zu drei nur bis zu
zwei Monaten, Arrest ist nur bis zu zwei
Wochen zulässig.

Zwölfter Abschnitt

Datenschutz

§ 54

Zulässigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten

(1) Die Anstalt und die Aufsichtsbehör-
de dürfen personenbezogene Daten erhe-
ben und weiterverarbeiten, soweit dies
für den Vollzug der Untersuchungshaft
erforderlich ist, eine Rechtsvorschrift dies
vorsieht oder zwingend voraussetzt oder
die Betroffenen ohne Zweifel eingewilligt
haben. Soweit in den nachfolgenden Vor-
schriften nichts Abweichendes geregelt
ist, sind die Vorschriften des Hessischen
Datenschutzgesetzes in der Fassung vom
7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98) ergänzend
anwendbar.

(2) Zur Sicherung des Vollzugs, zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt oder zur Identitäts-
feststellung sind mit Kenntnis der Unter-
suchungsgefangenen zulässig:

1. die Abnahme von Finger- und Hand-
flächenabdrücken,

2. die Aufnahme von Lichtbildern, 

3. die Feststellung äußerlicher körperli-
cher Merkmale,

4. die elektronische Erfassung biometri-
scher Merkmale und

5. Körpermessungen.

(3) Alle zur Person der Untersuchungs-
gefangenen erhobenen und für den Voll-
zug der Untersuchungshaft erforderlichen
Daten einschließlich derjenigen, die nach
Abs. 2 erhoben worden sind, sind in eine
Gefangenenpersonalakte aufzunehmen,
die auch elektronisch geführt werden
kann. Daten, die den Gesundheitszustand
betreffen, und die sonstigen in § 57
Abs. 2 und 3 aufgeführten personenbezo-
genen Daten sind getrennt von der Perso-
nalakte zu führen.

(4) Die einzelnen Vollzugsbediensteten
sowie die in § 57 Abs. 3, § 67 Abs. 1 Satz 2
und 3, § 68 Abs. 1 und § 72 genannten
Personen dürfen von personenbezogenen
Daten nur Kenntnis erhalten, soweit dies
zur Erfüllung der ihnen obliegenden Auf-
gabe oder für die Zusammenarbeit nach 
§ 67 Abs. 3 erforderlich ist.



§ 55

Datenerhebung

(1) Personenbezogene Daten sind
grundsätzlich bei den Betroffenen mit ih-
rer Kenntnis zu erheben. Ohne Kenntnis
der Betroffenen dürfen sie bei anderen
Personen oder Stellen nur erhoben wer-
den, wenn die Voraussetzungen des § 12
Abs. 2 und 3 des Hessischen Daten-
schutzgesetzes oder des Abs. 2 vorliegen.

(2) Daten über Personen, die nicht Un-
tersuchungsgefangene sind, dürfen ohne
ihre Kenntnis bei Personen oder Stellen
außerhalb der Anstalt oder Aufsichts-
behörde nur erhoben werden, wenn diese
für die Sicherheit der Anstalt oder die Si-
cherung des Vollzugs der Untersuchungs-
haft unerlässlich sind und die Art der Er-
hebung schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen nicht beeinträchtigt.

(3) Werden personenbezogene Daten
bei den Betroffenen erhoben, sind die in 
§ 12 Abs. 4 und 5 des Hessischen Daten-
schutzgesetzes bestimmten Aufklärungs-,
Hinweis- und Benachrichtigungspflichten
zu beachten. Werden die Daten bei einer
anderen Person oder einer nicht öffentli-
chen Stelle erhoben, so ist diese auf die
Rechtsvorschrift, die zur Auskunft ver-
pflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer
Angaben hinzuweisen.

§ 56

Zweckbindung und Übermittlung

(1) Personenbezogene Daten dürfen zu
Zwecken, für die sie nicht erhoben oder
gespeichert worden sind, nur verarbeitet,
insbesondere übermittelt werden, wenn
ein Fall des § 12 Abs. 2 oder 3 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes vorliegt oder
soweit dies 
1. in gerichtlichen Verfahren wegen

Maßnahmen nach diesem Gesetz,
2. für Maßnahmen der Strafvoll-

streckung oder strafvollstreckungs-
rechtliche Entscheidungen,

3. für Maßnahmen der Gerichtshilfe, Be-
währungshilfe oder Führungsaufsicht, 

4. für Entscheidungen in Gnadensa-
chen,

5. für sozialrechtliche Maßnahmen,
6. für die Einleitung von Hilfsmaßnah-

men für Angehörige (§ 11 Abs. 1 Nr. 1
des Strafgesetzbuchs) der Untersu-
chungsgefangenen,

7. für dienstliche Maßnahmen der Bun-
deswehr im Zusammenhang mit der
Aufnahme und Entlassung von Solda-
ten,

8. für ausländerrechtliche Maßnahmen,
9. für die Durchführung der Besteue-

rung, 
10. zur Ausübung von Aufsichts- und

Kontrollbefugnissen sowie zu Ausbil-
dungs- und Prüfungszwecken oder

11. für gesetzlich angeordnete Statistiken
der Rechtspflege

erforderlich ist.

(2) Bei der Überwachung der Besuche
oder des Schriftwechsels sowie bei der
Überwachung des Inhaltes von Paketen
bekannt gewordene personenbezogene
Daten dürfen nur verarbeitet werden,
wenn ein Fall des § 12 Abs. 2 Nr. 1, 3 oder
4 des Hessischen Datenschutzgesetzes
oder des Abs. 1 Nr. 1 oder 2 vorliegt oder
soweit dies zur Wahrung der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt, der Sicherung
des Vollzugs der Untersuchungshaft oder
zur Umsetzung einer verfahrenssichern-
den Anordnung erforderlich ist.

(3) Die Anstalt oder Aufsichtsbehörde
kann auf Antrag mitteilen, ob sich jemand
in Untersuchungshaft befindet, soweit

1. dies zur Erfüllung der Aufgaben einer
öffentlichen Stelle erforderlich ist oder 

2. eine Person oder nicht öffentliche Stel-
le ein rechtliches Interesse an dieser
Mitteilung glaubhaft darlegt und keine
überwiegenden schutzwürdigen Be-
lange der Untersuchungsgefangenen
entgegenstehen.

Die Untersuchungsgefangenen werden
vor der Mitteilung gehört, es sei denn, es
ist zu besorgen, dass dadurch die Verfol-
gung des Interesses der Antragsteller ver-
eitelt oder wesentlich erschwert werden
würde. Ist die Anhörung unterblieben,
werden die betroffenen Untersuchungs-
gefangenen über die Mitteilung der An-
stalt oder Aufsichtsbehörde nachträglich
unterrichtet. Bei einer nicht nur vorläufi-
gen Einstellung des Verfahrens, einer un-
anfechtbaren Ablehnung der Eröffnung
des Hauptverfahrens oder einem rechts-
kräftigen Freispruch sind auf Antrag der
betroffenen Untersuchungsgefangenen
die Stellen, die eine Mitteilung nach 
Satz 1 erhalten haben, über den Verfah-
rensausgang in Kenntnis zu setzen. Die
betroffenen Untersuchungsgefangenen
sind bei der Anhörung oder nachträgli-
chen Unterrichtung nach Satz 2 auf ihr
Antragsrecht hinzuweisen.

(4) Akten mit personenbezogenen Da-
ten dürfen nur anderen Anstalten, Auf-
sichtsbehörden, den für strafvollzugs-,
strafvollstreckungs- und strafrechtliche
Entscheidungen zuständigen Gerichten
sowie den Strafvollstreckungs- und Straf-
verfolgungsbehörden überlassen werden;
die Überlassung an andere öffentliche
Stellen ist zulässig, soweit die Erteilung
einer Auskunft einen unvertretbaren Auf-
wand erfordert oder nach Darlegung der
die Akteneinsicht begehrenden Stellen
für die Erfüllung der Aufgabe nicht aus-
reicht. Entsprechendes gilt für die Über-
lassung von Akten an die von der Voll-
zugsbehörde mit Gutachten beauftragten
Personen oder Stellen.

(5) Von der Anstalt oder der Aufsichts-
behörde übermittelte personenbezogene
Daten dürfen nur zu dem Zweck verar-
beitet werden, zu dessen Erfüllung sie
übermittelt worden sind. Der Empfänger
darf die Daten für andere Zwecke nur
verarbeiten, soweit sie ihm auch für diese
Zwecke hätten übermittelt werden dürfen
und wenn im Falle einer Übermittlung an
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nicht öffentliche Stellen die übermittelnde
Vollzugsbehörde eingewilligt hat. Die An-
stalt oder Aufsichtsbehörde hat den nicht
öffentlichen Empfänger auf die Zweck-
bindung nach Satz 1 hinzuweisen.

(6) Die Übermittlung von personenbe-
zogenen Daten unterbleibt, soweit die in
§ 57 Abs. 2 und § 61 Abs. 3 und 6 gere-
gelten Einschränkungen oder besondere
gesetzliche Verwendungsregelungen ent-
gegenstehen.

(7) Die Verantwortung für die Zuläs-
sigkeit der Übermittlung trägt die über-
mittelnde Anstalt oder Aufsichtsbehörde.
Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen ei-
ner öffentlichen Stelle, trägt diese die
Verantwortung. In diesem Fall prüft die
übermittelnde Anstalt oder Aufsichts-
behörde nur, ob das Übermittlungsersu-
chen im Rahmen der Aufgaben des Emp-
fängers liegt und die Abs. 2 und 6 der
Übermittlung nicht entgegenstehen, es
sei denn, dass besonderer Anlass zur Prü-
fung der Zulässigkeit der Übermittlung
besteht.

(8) Für Auskunft und Akteneinsicht zu
wissenschaftlichen Zwecken gilt § 476
der Strafprozessordnung mit der Maßga-
be entsprechend, dass auch elektronisch
gespeicherte personenbezogene Daten
übermittelt werden können.

§ 57

Schutz besonderer Daten

(1) Das religiöse oder weltanschauliche
Bekenntnis von Untersuchungsgefange-
nen und personenbezogene Daten, die
anlässlich ärztlicher Untersuchungen er-
hoben worden sind, dürfen in der Anstalt
nicht allgemein kenntlich gemacht wer-
den. Andere personenbezogene Daten
über die Untersuchungsgefangenen dür-
fen innerhalb der Anstalt allgemein
kenntlich gemacht werden, soweit dies
für ein geordnetes Zusammenleben in der
Anstalt erforderlich ist.

(2) Personenbezogene Daten, die in
der Anstalt tätigen Personen im Sinne von
§ 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 des Strafge-
setzbuchs von Untersuchungsgefangenen
als Geheimnis anvertraut oder über Un-
tersuchungsgefangene als Geheimnis
sonst bekannt geworden sind, unterliegen
auch gegenüber der Anstalt und der Auf-
sichtsbehörde der Schweigepflicht. Die in
Satz 1 genannten Personen sind befugt
und verpflichtet, diese Daten gegenüber
der Anstaltsleitung zu offenbaren, soweit
dies für die Sicherheit der Anstalt oder
zur Abwehr von erheblichen Gefahren für
Leben oder Gesundheit von Untersu-
chungsgefangenen oder Dritten unerläss-
lich ist.

(3) Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend für
die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 5 des
Strafgesetzbuchs genannten Personen
außerhalb des Vollzugs, die mit der Un-
tersuchung oder Betreuung von Untersu-
chungsgefangenen beauftragt wurden,
mit der Maßgabe, dass sie zu einer Offen-
barung befugt sind.

(4) Die Untersuchungsgefangenen sind
bei der Aufnahme über die nach Abs. 2
Satz 2 und Abs. 3 bestehenden Offenba-
rungsbefugnisse und Offenbarungspflich-
ten zu unterrichten.

(5) Die nach Abs. 2 und 3 offenbarten
Daten dürfen nur für den Zweck, für den
sie offenbart wurden oder für den eine
Offenbarung zulässig gewesen wäre, und
in dem hierfür unerlässlichen Umfang
verarbeitet werden.

§ 58

Abruf durch die Aufsichtsbehörde, 
gemeinsame Datei, 

Einrichtung automatisierter 
Übermittlungs- und Abrufverfahren

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann
die Aufsichtsbehörde Daten, die in der
Anstalt gespeichert sind, abrufen. 

(2) Daten über die persönlichen Ver-
hältnisse der Untersuchungsgefangenen,
Vollstreckungsdaten, Daten zum Voll-
zugsverlauf und sicherheitsrelevante Da-
ten können in einer von der Aufsichts-
behörde eingerichteten und geführten ge-
meinsamen Datei gespeichert werden.
Die Aufsichtsbehörde darf diese Daten,
soweit erforderlich, verwenden zur über-
geordneten Planung, zur Sicherung der
Qualität des Vollzugs oder zur Durch-
führung von Einzelmaßnahmen. Für die
Anstalten sind die Daten Teil der jeweili-
gen Gefangenenpersonalakte. Eingabe,
Änderung und Löschung der Daten er-
folgt jeweils durch die Anstalt, die für die
Untersuchungsgefangene oder den Un-
tersuchungsgefangenen zuständig ist. Die
Übermittlung und der Abruf personenbe-
zogener Daten aus dieser Datei zu den in
§ 56 Abs. 1 genannten Zwecken sind zu -
lässig, soweit diese Form der Datenüber-
mittlung oder des Datenabrufs unter
Berücksichtigung der schutzwürdigen Be-
lange der betroffenen Personen und der
Erfüllung des Zwecks der Übermittlung
angemessen ist.

(3) Für die Ausgestaltung des Verfah-
rens nach Abs. 2 gilt § 15 des Hessischen
Datenschutzgesetzes.

(4) Durch Staatsvertrag kann mit ande-
ren Ländern und dem Bund ein automati-
sierter Datenverbund nach Maßgabe der
Abs. 2 und 3 eingerichtet werden.

§ 59

Datensicherung

Akten und Dateien mit personenbezo-
genen Daten sind nach Maßgabe des § 10
des Hessischen Datenschutzgesetzes
durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen unbefugten Zugriff zu
schützen. Gefangenenpersonalakten, Ge-
sundheitsakten, Krankenblätter und son-
stige in § 57 Abs. 2 und 3 aufgeführte per-
sonenbezogene Daten sind getrennt von
anderen Unterlagen zu führen und beson-
ders zu sichern.



§ 60

Auskunft an die Betroffenen, 
Akteneinsicht

Die Betroffenen erhalten nach Maßga-
be des § 18 Abs. 3 bis 6 des Hessischen
Datenschutzgesetzes Auskunft oder, so-
weit dies zur Wahrnehmung rechtlicher
Interessen erforderlich ist, Akteneinsicht
hinsichtlich der zu ihrer Person gespei-
cherten Daten. Eine Pflicht zur Benach-
richtigung nach § 18 Abs. 1 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes besteht nicht.

§ 61

Berichtigung, Sperrung und Löschung

(1) Personenbezogene Daten sind nach
Maßgabe des § 19 des Hessischen Daten-
schutzgesetzes zu berichtigen, zu sperren
oder zu löschen, soweit in den nachfol-
genden Abs. keine besonderen Regelun-
gen getroffen sind.

(2) Personenbezogene Daten, die
durch den Einsatz eines elektronischen
Überwachungssystems erhoben wurden
oder hierbei angefallen sind, sind nach
Beendigung der Maßnahme unverzüg-
lich, Videoaufnahmen spätestens 72 Stun-
den nach Ende des Kalendertages, an
dem sie angefallen sind, zu löschen, so-
weit nicht die weitere Aufbewahrung im
Einzelfall zu Beweiszwecken unerlässlich
ist.

(3) Daten, die in der Gefangenenper-
sonalakte oder in anderen zur Person der
Untersuchungsgefangenen geführten Da-
teien und Akten gespeichert sind, sind
nach Ablauf von fünf Jahren seit der Ent-
lassung oder der Verlegung in eine ande-
re Anstalt zu sperren. Hiervon können bis
zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist für
die Gefangenenpersonalakte oder eine
andere zur Person der oder des Untersu-
chungsgefangenen geführten Datei oder
Akte die Angaben über Familienname,
Vorname, Geburtsname, Geburtstag, Ge-
burtsort, Eintritts- und Austrittsdatum
ausgenommen werden, soweit dies für
das Auffinden dieser Datei oder Akte er-
forderlich ist. Gesperrte Daten dürfen nur
verarbeitet, insbesondere übermittelt
werden, soweit dies

1. zur Verhinderung oder Verfolgung von
Straftaten, 

2. für die Durchführung wissenschaftli-
cher Forschungsvorhaben,

3. zur Behebung einer bestehenden Be-
weisnot oder

4. zur Feststellung, Durchsetzung oder
Abwehr von Rechtsansprüchen im Zu-
sammenhang mit dem Vollzug der Un-
tersuchungshaft 

unerlässlich ist. Die Sperrung endet,
wenn die Untersuchungsgefangenen er-
neut zum Vollzug einer Freiheitsentzie-
hung aufgenommen werden oder die Be-
troffenen eingewilligt haben.

(4) Sonstige personenbezogenen Da-
ten, die nicht von Abs. 3 Satz 1 erfasst
werden, sind spätestens fünf Jahre nach

der Entlassung oder der Verlegung der
Untersuchungsgefangenen in eine andere
Anstalt zu löschen.

(5) Erhält die Anstalt von einer nicht
nur vorläufigen Einstellung des Verfah-
rens, einer unanfechtbaren Ablehnung
der Eröffnung des Hauptverfahrens oder
einem rechtskräftigen Freispruch Kennt-
nis, so tritt an die Stelle der in Abs. 3 
Satz 1 oder Abs. 4 genannten Frist eine
Frist von einem Monat ab Kenntniserlan-
gung. In diesen Fällen dürfen gesperrte
Daten nur zu den in Abs. 3 Satz 3 Nr. 3
und 4 genannten Zwecken verarbeitet
werden. 

(6) Bei der Aufbewahrung von Dateien
und Akten mit nach Abs. 3 gesperrten
Daten dürfen folgende Fristen nicht über-
schritten werden:

Gefangenenpersonalakten, 
Gesundheitsakten und 
Krankenblätter 20 Jahre, 

Gefangenenbücher 30 Jahre.

Dies gilt nicht, wenn aufgrund von Tatsa-
chen anzunehmen ist, dass die Aufbe-
wahrung für die in Abs. 3 Satz 2 genann-
ten Zwecke weiterhin erforderlich ist. Die
Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem auf
das Jahr der Weglegung folgenden Ka-
lenderjahr. Die Vorschriften des Hessi-
schen Archivgesetzes vom 18. Oktober
1989 (GVBl. I S. 270), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Juli 2007 (GVBl. I 
S. 380), bleiben unberührt.

Dreizehnter Abschnitt

Anstalten

§ 62

Vollstreckungsplan, Trennungsgrundsätze

(1) Die örtliche und sachliche Zustän-
digkeit der Anstalten wird im Voll-
streckungsplan durch die Aufsichtsbehör-
de nach allgemeinen Merkmalen gere-
gelt.

(2) Untersuchungsgefangene werden
von Gefangenen anderer Haftarten, na-
mentlich von Strafgefangenen, getrennt
untergebracht. Ausnahmen sind zulässig

1. mit Zustimmung der einzelnen Unter-
suchungsgefangenen,

2. zur Umsetzung einer verfahrenssi-
chernden Anordnung,

3. aus Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt oder

4. wenn die geringe Anzahl der Untersu-
chungsgefangenen eine getrennte Un-
terbringung nicht zulässt. 

(3) Junge Untersuchungsgefangene
werden von den übrigen Untersuchungs-
gefangenen und von Gefangenen anderer
Haftarten getrennt untergebracht. Hier-
von kann aus den in Abs. 2 genannten
Gründen abgewichen werden, wenn eine
Vollzugsgestaltung nach den §§ 43 bis 53
gewährleistet bleibt und schädliche Ein-
flüsse auf die jungen Untersuchungsge-
fangenen nicht zu befürchten sind.
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(4) Gemeinsame Maßnahmen, insbe-
sondere gemeinsame Arbeit und eine ge-
meinsame Berufs- und Schulausbildung,
sind zulässig.

(5) Männliche und weibliche Untersu-
chungsgefangene werden getrennt unter-
gebracht. 

§ 63

Belegungsfähigkeit, Räume

(1) Die Aufsichtsbehörde setzt die Be-
legungsfähigkeit für jede Anstalt fest. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass eine aus-
reichende Anzahl von Plätzen für Arbeit
und Bildung sowie von Räumen für Seel -
sorge, Freizeit, Sport und Besuche zur
Verfügung steht.

(2) Hafträume dürfen nicht mit mehr
Personen als vorgesehen belegt werden.
Ausnahmen hiervon sind nur vorüberge-
hend und nur mit Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde zulässig.

(3) Räume für den Aufenthalt während
der Ruhe- und Freizeit sowie Gemein-
schafts- und Besuchsräume müssen eine
hinreichende Grundfläche und lichte
Höhe haben und ausreichend mit Hei-
zung, Lüftung und Fensterfläche ausge-
stattet sein. Sie sind zweckentsprechend
auszugestalten.

§ 64

Arbeitsbetriebe, Einrichtungen zur 
Bildung und Beschäftigung

(1) In den Anstalten sollen Arbeitsbe-
triebe und Einrichtungen zur beruflichen
und schulischen Bildung sowie zur ar-
beitstherapeutischen Beschäftigung vor-
gehalten werden.

(2) Bildung und Beschäftigung können
auch durch nicht staatliche Stellen orga-
nisiert und durchgeführt werden. 

§ 65

Unterbringung von Untersuchungs-
gefangenen mit Kindern

(1) Nicht schulpflichtige Kinder von
Untersuchungsgefangenen können mit
Einwilligung der Inhaberin oder des Inha-
bers des Aufenthaltbestimmungsrechts
mit ihnen gemeinsam in einer Justizvoll-
zugsanstalt untergebracht werden, wenn
dies dem Kindeswohl entspricht. Vor der
Unterbringung ist das Jugendamt zu
hören.

(2) Die Unterbringung erfolgt auf Kos -
ten der für das Kind Unterhaltspflichti-
gen. Von der Geltendmachung des Kos -
tenersatzanspruchs kann abgesehen wer-
den, wenn hierdurch die gemeinsame Un-
terbringung gefährdet würde.

§ 66

Anstaltsleitung

(1) Die Anstaltsleitung (Anstaltsleiterin
oder Anstaltsleiter) vertritt die Anstalt
nach außen und trägt die Verantwortung

für den gesamten Vollzug. Sie kann be-
stimmte Entscheidungsbefugnisse auf an-
dere Vollzugsbedienstete übertragen. Die
Aufsichtsbehörde kann sich die Zustim-
mung zur Übertragung vorbehalten.

(2) Für jede Anstalt ist eine Beamtin
oder ein Beamter des höheren Dienstes
zur hauptamtlichen Leitung zu bestellen.
Aus besonderen Gründen kann eine An-
stalt auch von einer Beamtin oder einem
Beamten des gehobenen Dienstes geleitet
werden.

§ 67

Vollzugsbedienstete

(1) Die Aufgaben der Anstalt werden
von Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbe-
amten wahrgenommen. Aus besonderen
Gründen können sie auch anderen Be-
diensteten sowie nebenamtlich bestellten
oder vertraglich verpflichteten Personen
übertragen werden. Nicht hoheitliche
Aufgaben können vertraglich verpflichte-
ten Personen übertragen werden.

(2) Die Anstalten werden mit dem für
den Vollzug der Untersuchungshaft erfor-
derlichen Personal ausgestattet. Fortbil-
dungen für die Bediensteten sind regel-
mäßig durchzuführen.

(3) Alle im Untersuchungshaftvollzug
Tätigen arbeiten zusammen und wirken
daran mit, dessen Aufgaben zu erfüllen.

(4) Das Personal für den Vollzug der
Untersuchungshaft an jungen Untersu-
chungsgefangenen muss für dessen erzie-
herische Gestaltung persönlich geeignet
und fachlich qualifiziert sein. Die Be -
diens teten werden den Abteilungen und
Wohngruppen sowie den Ausbildungs-
und Arbeitsstätten zugeordnet. Eine er-
zieherische Betreuung in den Wohngrup-
pen soll auch in der ausbildungs- und ar-
beitsfreien Zeit der jungen Untersu-
chungsgefangenen in dem erforderlichen
Umfang gewährleistet werden.

§ 68

Seelsorgerinnen und Seelsorger

(1) Die Seelsorgerin oder der Seelsor-
ger wird im Einvernehmen mit der Religi-
onsgemeinschaft im Hauptamt bestellt
oder vertraglich verpflichtet.

(2) Wenn die geringe Zahl der An-
gehörigen einer Religionsgemeinschaft
eine Seelsorge nach Abs. 1 nicht rechtfer-
tigt, ist die seelsorgerische Betreuung auf
andere Weise zu ermöglichen.

(3) Mit Zustimmung der Anstaltslei-
tung kann sich die Anstaltsseelsorge
außenstehender Personen bedienen und
sie insbesondere zur Mitwirkung an Got -
tesdiensten und anderen religiösen Ver-
anstaltungen hinzuziehen.

§ 69

Mitwirkung der Untersuchungs-
gefangenen

Den Untersuchungsgefangenen soll er-
möglicht werden, an sie gemeinsam be-



treffenden Angelegenheiten der Anstalt
mitzuwirken. Sie können hierzu Vorschlä-
ge und Anregungen an die Anstaltslei-
tung herantragen.

§ 70

Hausordnung

(1) Die Anstaltsleitung erlässt eine
Hausordnung. 

(2) In die Hausordnung sind insbeson-
dere Regelungen aufzunehmen über Be-
suchszeit, Häufigkeit und Dauer des Be-
suchs sowie Ausbildungs- und Arbeits-
zeit, Freizeit und Ruhezeit.

Vierzehnter Abschnitt

Aufsicht über die Anstalten, Beiräte

§ 71

Aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsicht über die Anstalten
führt das für Strafvollstreckungs- und
Strafvollzugsrecht zuständige Ministeri-
um.

(2) Die Aufsichtsbehörde bestimmt die
Leitlinien des Vollzugs und sorgt in Zu-
sammenarbeit mit den Anstalten für die
Qualitätssicherung.

§ 72

Beiräte

(1) Bei den Anstalten sind ehrenamtli-
che Beiräte zu bilden. Vollzugsbedienste-
te dürfen nicht Mitglieder der Beiräte
sein. Die für Strafvollstreckungs- und
Strafvollzugsrecht zuständige Ministerin
oder der hierfür zuständige Minister wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung die
Bestellung, die Amtszeit und die Abberu-
fung der Mitglieder zu regeln.

(2) Der Beirat wirkt bei der Gestaltung
des Vollzugs und bei der Betreuung der
Untersuchungsgefangenen mit. Er unter-
stützt die Anstaltsleitung durch Anregun-
gen.

(3) Der Beirat kann insbesondere Wün-
sche, Anregungen und Beanstandungen
entgegennehmen. Er kann sich über die
Unterbringung, Verpflegung, ärztliche
Versorgung, Betreuung, Bildung sowie
Beschäftigung unterrichten. Hierzu kön-
nen die Mitglieder des Beirats die Anstalt
und ihre Einrichtungen besichtigen und
die Untersuchungsgefangenen in ihren
Räumen aufsuchen. 

(4) Die Mitglieder des Beirats sind,
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit,
verpflichtet, über alle im Rahmen ihrer
Tätigkeit bekannt gewordenen Angele-
genheiten Verschwiegenheit zu bewah-
ren. Dies gilt nicht für Mitteilungen, die
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich
sind, oder über Tatsachen, die offenkun-
dig sind oder ihrer Bedeutung nach kei-
ner Geheimhaltung bedürfen.

Fünfzehnter Abschnitt

Schlussvorschriften

§ 73

Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können ein-
geschränkt werden die Grundrechte auf 

1. die körperliche Unversehrtheit (Art. 2
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes und
Art. 3 der Verfassung des Landes Hes-
sen),

2. die Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2
Satz 2 des Grundgesetzes und Art. 5
der Verfassung des Landes Hessen),

3. das Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis (Art. 10 Abs. 1 des Grundge-
setzes und Art. 12 der Verfassung des
Landes Hessen) sowie 

4. das Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 Satz 1
des Grundgesetzes und Art. 4 der Ver-
fassung des Landes Hessen).

§ 74

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des
vierten Monats, der auf die Verkündung
folgt, in Kraft. Es tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2015 außer Kraft.

Artikel 33)

Änderung des Hessischen 
Jugendstrafvollzugsgesetzes

Das Hessische Jugendstrafvollzugsge-
setz vom 19. November 2007 (GVBl. I 
S. 758) wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt
gefasst: 

„Leitlinien der Förderung, Maß-
nahmen“.

b) Nach der Angabe „§ 27  Schuli-
sche und berufliche Aus- und Wei-
terbildung, Arbeit“ wird die Anga-
be „§ 27a Ablösung“ eingefügt.

c) Die Angabe zu § 38 wird wie folgt
gefasst: 

„Zusätzliche Anerkennung von
Ausbildung und Arbeit“.

d) Die Angabe zu § 45 wird wie folgt
gefasst: 

„Absuchung, Durchsuchung“.

e) Die Angabe zu § 62 wird wie folgt
gefasst: 

„Abruf durch die Aufsichtsbehör-
de, gemeinsame Datei, Einrich-
tung automatisierter Übermitt-
lungs- und Abrufverfahren“.
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2. In § 1 wird die Angabe „13. April
2007 (BGBl. I S. 513)“ durch „29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2280)“ ersetzt.

3. In § 3 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„92 Abs. 2“ durch „89b Abs. 1“ er-
setzt.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

„Leitlinien der Förderung, Maß-
nahmen“.

b) Als Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Für den Widerruf und die
Rücknahme von Maßnahmen
nach diesem Gesetz gelten die 
§§ 48 bis 49a des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes ent-
sprechend, soweit dieses Gesetz
keine abweichende Regelung ent-
hält.“

5. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „in ei-
ner für sie verständlichen Sprache“
gestrichen.

b) In Satz 3 werden die Worte „auf
Verlangen“ gestrichen.

6. § 11 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Gefangene dürfen befristet
dem Gewahrsam einer Strafverfol-
gungsbehörde überlassen werden,
wenn dies zur Erfüllung der Aufga-
ben dieser Behörde erforderlich ist
(Ausantwortung).“

7. In § 13 Abs. 3 Nr. 4 wird das Wort
„Bezugsperson“ durch die Worte
„von der Anstalt bestimmten Person“
ersetzt.

8. In § 16 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort
„freiwilligen“ durch das Wort „frei-
en“ ersetzt.

9. In § 17 Abs. 1 Satz 2 wird nach den
Worten „Sonntag oder einen“ das
Wort „anderen“ gestrichen.

10. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird nach den
Worten „die ihnen von der“ das
Wort „jeweiligen“ eingefügt.

b) Abs. 4 wird aufgehoben.

11. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird nach der Absatzbe-
zeichnung „(1)“ folgender Satz
eingefügt: „Die Gefangenen erhal-
ten Verpflegung durch die An-
stalt.“

b) In Abs. 2 Satz 1 wird nach der An-
gabe „Taschengeld (§ 40)“ die An-
gabe „oder insoweit zweckgebun-
denem Eigengeld (§ 43 Abs. 2)“
eingefügt.

12. An § 23 Abs. 1 wird folgender Satz 3
angefügt:

„Die Gefangenen haben an Maßnah-
men zum allgemeinen Gesundheits-
schutz und zur Hygiene mitzuwir-
ken.“

13. In § 24 Abs. 2 wird die Angabe 
„7. September 2007 (BGBl. I 
S. 2246)“ durch „14. April 2010 
(BGBl. I S. 410)“ ersetzt.

14. In § 25 Abs. 3 werden die Worte
„dem ärztlichen Dienst und unter
dessen“ durch „einem Arzt oder einer
Ärztin und unter dessen oder deren“
ersetzt.

15. Nach § 27 wird als § 27a eingefügt:

„§ 27a

Ablösung

(1) Gefangene können von einer
zugewiesenen Maßnahme nach § 27
Abs. 2 abgelöst werden, wenn

1. sie den Anforderungen nicht ge-
wachsen sind,

2. sie die Aufnahme oder Ausübung
der Beschäftigung verweigern,

3. dies zur Erreichung des Erzie-
hungsziels unerlässlich ist oder

4. dies aus Gründen der Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt uner -
läss lich ist.

(2) Werden Gefangene nach Abs. 1
Nr. 2 oder aufgrund ihres Verhaltens
nach Abs. 1 Nr. 4 abgelöst, gelten sie
für drei Monate als verschuldet ohne
Beschäftigung.“

16. § 29 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Den Gefangenen ist Gelegen-
heit zu geben, am Fernseh- und Hör-
funkempfang teilzunehmen.“

17. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Als Abs. 3 und 4 werden eingefügt:

„(3) Besuche von und Schrift-
verkehr mit Verteidigerinnen und
Verteidigern und Beiständen nach
§ 69 des Jugendgerichtsgesetzes
sind zu gewährleisten und alle
Kontakte mit ihnen dürfen nicht
überwacht werden. § 148 Abs. 2
und § 148a der Strafprozessord-
nung bleiben unberührt. Zu ge-
statten sind auch Besuche von und
Schriftverkehr mit Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälten sowie
Notarinnen und Notaren in einer
die Gefangenen betreffenden
Rechtssache.

(4) Nicht überwacht werden
auch Kontakte mit den in § 119
Abs. 4 Satz 2 der Strafprozessord-
nung genannten Personen und
Stellen, soweit

1. bei mündlicher Kommunikation
die Identität der Kontaktperson
zweifelsfrei feststeht,

2. ausgehende Schreiben an den
jeweiligen Dienstsitz gerichtet
sind und den Absender zutref-
fend angeben oder

3. bei eingehenden Schreiben be-
gründete Zweifel an der Iden-
tität des Absenders nicht vorlie-
gen oder auf andere Weise als



durch Überwachung aus-
geräumt werden können.“

b) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 5.

18. § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt ge -
fasst:

„Aus Gründen der Sicherheit kann
ein Besuch, auch in den Fällen des
§ 32 Abs. 3 und 4, davon abhängig
gemacht werden, dass sich die Be-
sucherin oder der Besucher absu-
chen oder durchsuchen lässt.“

b) Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt ge -
fasst:

„Abgesehen von den Fällen des 
§ 32 Abs. 3 und 4 dürfen Besuche
aus erzieherischen Gründen oder
aus Gründen der Sicherheit oder
Ordnung der Anstalt offen über-
wacht werden.“

c) In Abs. 4 Satz 7 werden nach den
Worten „Beiständen nach § 69 des
Jugendgerichtsgesetzes“ die Worte
„sowie Personen nach § 32 Abs. 4“
eingefügt.

d) Abs. 5 Satz 2 wird durch folgende
Sätze ersetzt:

„Aufzeichnungen sind zulässig, so-
weit dies für die Sicherheit und
Ordnung der Anstalt erforderlich
ist. Die betroffenen Personen sind
auf Maßnahmen nach Satz 1 und 2
vorher hinzuweisen.“

e) § 33 Abs. 6 wird aufgehoben.

19. § 34 wird wie folgt gefasst:

„§ 34

Schriftwechsel

(1) Die Gefangenen haben das
Recht, Schreiben abzusenden und zu
empfangen. Sie haben Absendung
und Empfang ihrer Schreiben durch
die Anstalt vermitteln zu lassen, so-
weit nichts anderes gestattet ist.

(2) Abgesehen von den Fällen des
§ 32 Abs. 3 und 4 darf der Schrift-
wechsel überwacht werden, soweit es
aus erzieherischen Gründen oder aus
Gründen der Sicherheit oder Ord-
nung der Anstalt erforderlich ist. Be-
steht der Verdacht, dass ein Schrei-
ben, das nach § 32 Abs. 3 und 4 kei-
ner Überwachung unterliegt, un-
zulässige Einlagen enthält, so wird
dieses mit dem Einverständnis und im
Beisein der Gefangenen einer Sicht-
kontrolle ohne Kenntnisnahme des
gedanklichen Inhalts unterzogen, an-
dernfalls an den Absender zurückge-
sandt oder den Gefangenen zurück-
gegeben.

(3) Eingehende und ausgehende
Schreiben sind umgehend, fristge-
bundene unverzüglich weiterzuleiten.
Davon abweichend soll die Anstalts-
leitung Schreiben anhalten, wenn

1. das Erziehungsziel oder die Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt
gefährdet würde,

2. der Inhalt des Schreibens einen
Straf- oder Bußgeldtatbestand er-
füllt oder im Falle der Weiterlei-
tung erfüllen würde,

3. sie grob unrichtige oder erheblich
entstellende Darstellungen von
Anstaltsverhältnissen enthalten,

4. sie in Geheimschrift, unlesbar, un-
verständlich oder ohne zwingen-
den Grund in einer fremden Spra-
che abgefasst sind.

Ausgehenden Schreiben, die unrich-
tige Darstellungen enthalten, kann
ein Begleitschreiben beigefügt wer-
den, wenn die Gefangenen auf der
Absendung bestehen. Ist ein Schrei-
ben angehalten worden, wird das den
Gefangenen mitgeteilt. Angehaltene
Schreiben werden an die Absender
zurückgegeben oder, sofern dies un-
möglich oder aus besonderen Grün-
den untunlich ist, von der Anstalt ver-
wahrt.“

20. § 35 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe
„und 6“ gestrichen.

b) In Abs. 2 Satz 2 werden die Worte
„des Gesprächs“ durch die Worte
„der Überwachung“ ersetzt.

c) Als Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Gefangenen ist der Besitz
und Betrieb von Mobilfunkend-
geräten und sonstigen Telekom-
munikationsanlagen auf dem
Gelände der Anstalt untersagt.
Die Anstalt darf technische Geräte
zur Störung oder Unterdrückung
von Frequenzen betreiben, die der
Herstellung unerlaubter Telekom-
munikation auf dem Anstalts-
gelände, insbesondere des Mobil-
funkverkehrs, dienen. Sie hat
hierbei die von der Bundesnetz -
agentur nach § 55 Abs. 1 Satz 5
des Telekommunikationsgesetzes
vom 22. Juni 2004 (BGBl. I 
S. 1190), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Februar 2010 
(BGBl. I S. 78), festgelegten Rah-
menbedingungen zu beachten.
Frequenznutzungen außerhalb des
Geländes der Anstalten dürfen
nicht erheblich gestört werden.“

21. § 36 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst:

„Sie dürfen vernichtet werden, wenn
bei der Versendung oder Aufbewah-
rung Personen verletzt oder Sach-
schäden verursacht werden können
oder wenn sie leicht verderblich
sind.“

22. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:
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„Die für Strafvollstreckungs- und
Strafvollzugsrecht zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zuständige
Minister wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung entsprechende
Vergütungsstufen festzusetzen.“

b) Als Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Soweit Beiträge zur Ar-
beitslosenversicherung zu entrich-
ten sind, kann vom Arbeitsentgelt
oder der Ausbildungsbeihilfe ein
Betrag einbehalten werden, der
dem Anteil der Gefangenen am
Beitrag entsprechen würde, wenn
sie diese Bezüge als Arbeitnehme-
rin oder Arbeitnehmer erhielten.“

23. § 38 wird wie folgt gefasst:

„§ 38

Zusätzliche Anerkennung von 
Ausbildung und Arbeit

(1) Als zusätzliche Anerkennung
neben der Vergütung nach § 37 kön-
nen Gefangene auf Antrag eine

1. weitere Freistellung nach Abs. 2
Satz 1,

2. Freistellung aus der Haft nach
Abs. 2 Satz 2 oder

3. Vorverlegung des Entlassungszeit-
punkts nach Abs. 2 Satz 3

erhalten. Stellen die Gefangenen kei-
nen Antrag, findet Nr. 3 Anwendung.
Darüber hinaus können sie auf An-
trag einen Erlass von Verfahrenskos -
ten

1. nach Abs. 5 Nr. 1 und

2. durch Schadenswiedergutmachung
nach Abs. 5 Nr. 2

erhalten. 

(2) Unabhängig von einer Freistel-
lung nach § 27 Abs. 8 erhalten Gefan-
gene für jeweils drei Monate zusam-
menhängender Ausübung einer Tä -
tigkeit nach § 27 Abs. 2 eine Freistel-
lung von zwei Werktagen. Diese Frei-
stellung kann in Form von Freistel-
lung aus der Haft (§ 13 Abs. 3 Nr. 5)
gewährt werden; § 13 Abs. 2 und 4
sowie § 14 gelten entsprechend.
Nicht in Anspruch genommene Frei-
stellungstage nach Abs. 1 werden auf
den Entlassungszeitpunkt angerech-
net.

(3) Eine Vorverlegung nach Abs. 1
Satz 1 Nr. 3 ist ausgeschlossen, wenn

1. sie im Falle einer Aussetzung der
Vollstreckung des Restes einer Ju-
gendstrafe zur Bewährung wegen
der von der Entscheidung des Ge-
richts bis zur Entlassung verblei-
benden Zeit nicht mehr möglich
ist,

2. dies vom Gericht nach § 454 
Abs. 1 Satz 5 der Strafprozessord-
nung angeordnet wird, 

3. nach § 456a Abs. 1 der Strafpro-
zessordnung von der Vollstre -
ckung abgesehen wird,

4. die Gefangenen im Gnadenwege
aus der Haft entlassen werden.

(4) In den Fällen des Abs. 3 erhal-
ten die Gefangenen bei ihrer Entlas-
sung zusätzlich eine Ausgleichsent-
schädigung in Höhe von 15 vom Hun-
dert der Bezüge, die sie für die geleis -
tete Tätigkeit, die Grundlage für die
Gewährung der Freistellungstage ge-
wesen ist, erhalten haben. 

(5) Gefangene erwerben einen An-
spruch auf Erlass der von ihnen zu
tragenden Kosten des Strafverfahrens
im Sinne von § 464a der Strafprozess-
ordnung, soweit diese dem Land Hes-
sen zustehen, wenn sie

1. jeweils sechs Monate zusammen-
hängend eine Tätigkeit nach § 27
Abs. 3 ausgeübt haben in Höhe
der von ihnen in diesem Zeitraum
erzielten monatlichen Vergütung,
höchstens aber fünf vom Hundert
der zu tragenden Kosten, oder

2. unter Vermittlung der Anstalt von
ihrer Vergütung nach § 37 Scha-
denswiedergutmachung leisten in
der Höhe der Hälfte der geleiste-
ten Zahlungen.

(6) Für Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5
Nr. 1 gilt § 27 Abs. 8 Satz 3 bis 5 ent-
sprechend.“

24. In § 41 Abs. 4 wird die Angabe „Ver-
ordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407)“ durch „Gesetz vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2274)“ er-
setzt.

25. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
„2. ohne Verschulden eine Tätig-

keit nach § 27 Abs. 3 nicht
ausüben oder hierzu nicht ver-
pflichtet sind.“

b) Abs. 2 Nr. 3 wird gestrichen.
c) Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt ge -

fasst:
„Die Aufsichtsbehörde stellt den
Betrag jährlich fest.“

d) Als Abs. 5 wird angefügt:
„(5) Gefangene können an den

über die Grundversorgung der
Anstalt hinausgehenden Kosten
des Justizvollzugs angemessen
beteiligt werden. Dies gilt insbe-
sondere für die Betriebskosten der
in ihrem Besitz befindlichen selbst
genutzten Gegen stände und
Geräte. Sie haben ferner die Kos -
ten zu tragen, die durch die Inan-
spruchnahme gewünschter Leis -
tungen der Anstalt oder von ihr
vermittelter Leistungen Dritter
ent stehen.“

26. § 43 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Gesetzestext wird
Abs. 1.



b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Für die Gefangenen kann
zweimal jährlich zu besonderen
Anlässen Geld zum Zweck eines
Sondereinkaufs einbezahlt wer-
den; darüber hinaus kann die 
Anstaltsleitung zweckgebundene
Einzahlungen Dritter für Ausga-
ben gestatten, die der medizini-
schen Versorgung, der Gewähr -
leis tung der Informationsfreiheit
oder der Erreichung des Erzie-
hungsziels dienen (zweckgebun-
denes Eigengeld).“

27. § 44 Abs. 2 Satz 2 und 3 werden wie
folgt gefasst:

„Zur Gewährleistung von Sicherheit
und Ordnung kann eine offene opti-
sche Überwachung der Gefangenen
außerhalb der Hafträume mit techni-
schen Hilfsmitteln erfolgen. § 33 Abs. 5
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“

28. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

„Absuchung, Durchsuchung“.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 und 2 werden wie folgt
gefasst:

„Gefangene, ihre Sachen und
die Hafträume dürfen, auch
mit technischen oder sonsti-
gen Hilfsmitteln, abgesucht
oder durchsucht werden. Die
Durchsuchung Gefangener
darf nur von Personen glei-
chen Geschlechts vorgenom-
men werden.“

bb) In Satz 4 wird die Angabe 
„34 Abs. 3“ durch „34 Abs. 2
Satz 2“ ersetzt.

c) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Bei der Durchsuchung von
Hafträumen nach Abs. 1 Satz 1
dürfen Unterlagen, die von Gefan-
genen als Schreiben von Personen
nach § 32 Abs. 3 und 4 gekenn-
zeichnet sind, einer Sichtkontrolle
auf verbotene Gegenstände ohne
Kenntnisnahme des Inhalts unter-
zogen werden.“

29. In § 48 werden nach den Worten
„oder auf deren Veranlassung hin“
die Worte „im Rahmen der Nacheile“
eingefügt.

30. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Auch bei einer Aus-
führung, Vorführung oder beim
Transport ist die Fesselung zuläs-
sig, es sei denn, es besteht keine
Fluchtgefahr.“

b) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) Nach der Absatzbezeichnung
„(6)“ wird folgender Satz ein-
gefügt:

„Für die Beobachtung der Ge-
fangenen durch technische
Hilfsmittel nach Abs. 2 Nr. 2
gilt § 33 Abs. 5 Satz 2 und 3
entsprechend.“

bb) In dem neuen Satz 2 wird die
Angabe „nach Abs. 2 Nr. 2“
gestrichen.

31. § 50 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt ge -
fasst:

„Vor der Anordnung ist eine Stel-
lungnahme des ärztlichen oder
psychologischen Dienstes einzuho-
len, wenn hierzu begründeter An-
lass besteht.“

b) In Abs. 4 Satz 2 werden nach den
Worten „Beteiligung des ärztli-
chen“ die Worte „oder des psycho-
logischen“ eingefügt.

c) Als Abs. 5 wird angefügt:

„(5) Besondere Sicherungsmaß-
nahmen nach § 49 Abs. 2 Nr. 5
und 6 sind der Aufsichtsbehörde
unverzüglich zu berichten, wenn
sie länger als drei Tage aufrechter-
halten werden.“

32. § 51 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Bei der Geltendmachung dieser For-
derungen kann auch ein den dreifa-
chen Tagessatz der Eckvergütung 
(§ 38 Abs. 2) übersteigender Teil des
Hausgelds (§ 40) in Anspruch genom-
men werden.“

33. § 52 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Für das Handeln auf Anord-
nung ist § 97 des Strafvollzugsgeset-
zes entsprechend anzuwenden.“

34. § 55 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird folgende Nr. 5 ein-
gefügt:

„5. unerlaubt Betäubungsmittel
oder andere berauschende
Stoffe konsumieren,“

b) Die bisherige Nr. 5 von Abs. 2 wird
Nr. 6.

c) In Abs. 3 Nr. 4 werden die Worte
„des Hörfunkempfangs bis zu vier
Wochen,“ gestrichen.

c) In Abs. 3 wird Nr. 7 wie folgt ge-
fasst:

„7. die Beschränkung oder der
Entzug von Ausgangsstunden
bei der Gewährung von voll-
zugsöffnenden Maßnahmen
bis zu drei Monaten und“

35. § 56 Abs. 2 Satz 6 wird wie folgt ge-
fasst:

„§ 50 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entspre-
chend.“

36. § 60 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird die Angabe „§ 12
Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 des Hessi-
schen Datenschutzgesetzes oder
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des Abs. 1 Nr. 1 und 2“ durch 
„§ 12 Abs. 2 Nr. 1, 3 oder 4 des
Hessischen Datenschutzgesetzes
oder des Abs. 1 Nr. 1 oder 2“ er-
setzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Anstalt oder Aufsichts-
behörde kann auf Antrag mitteilen,
ob sich jemand in Haft befindet so-
wie ob und wann die Entlassung
voraussichtlich bevorsteht, soweit

1. dies zur Erfüllung der Aufgaben
einer öffentlichen Stelle erfor-
derlich ist oder 

2. eine Person oder nicht öffentli-
che Stelle ein berechtigtes In-
teresse an dieser Mitteilung
glaubhaft darlegt und keine
überwiegenden schutzwürdigen
Belange der Gefangenen entge-
genstehen.

Weiterhin können unter den Vor-
aussetzungen des Satzes 1 auf
schriftlichen Antrag Auskünfte
auch über die Vermögensverhält-
nisse der Gefangenen oder ihre
Entlassungsadresse erteilt werden,
wenn dies zur Feststellung oder
Durchsetzung von Rechtsan-
sprüchen im Zusammenhang mit
der Straftat erforderlich ist. Unter
den Voraussetzungen von § 406d
Abs. 2 und 3 der Strafprozessord-
nung können Mitteilungen über
die erstmalige Gewährung von
vollzugsöffnenden Maßnahmen 
(§ 13) auch durch die Anstalt erfol-
gen. Die Gefangenen werden vor
Mitteilungen nach Satz 1 bis 3
gehört, es sei denn, es ist zu besor-
gen, dass dadurch die Verfolgung
des Interesses der Antragsteller
vereitelt oder wesentlich erschwert
werden würde. Ist die Anhörung
unterblieben, werden die betroffe-
nen Gefangenen über die Mittei-
lung der Anstalt oder Aufsichts-
behörde nachträglich unterrich-
tet.“

c) Als Abs. 7 wird angefügt:

„(7) Die Verantwortung für die
Zulässigkeit der Übermittlung
trägt die übermittelnde Anstalt
oder Aufsichtsbehörde. Erfolgt die
Übermittlung auf Ersuchen einer
öffentlichen Stelle, trägt diese die
Verantwortung. In diesem Fall
prüft die übermittelnde Anstalt
oder Aufsichtsbehörde nur, ob das
Übermittlungsersuchen im Rah-
men der Aufgaben des Empfän-
gers liegt und die Abs. 2 und 6 der
Übermittlung nicht entgegenste-
hen, es sei denn, dass besonderer
Anlass zur Prüfung der Zulässig-
keit der Übermittlung besteht.“

37. § 61 Abs. 2 und 3 wird wie folgt ge-
fasst:

„(2) Personenbezogene Daten, die
in der Anstalt tätigen Personen im
Sinne von § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5

des Strafgesetzbuchs von Gefange-
nen als Geheimnis anvertraut oder
über Gefangene als Geheimnis sonst
bekannt geworden sind, unterliegen
auch gegenüber der Anstalt und der
Aufsichtsbehörde der Schweige-
pflicht. Die in Satz 1 genannten Per-
sonen sind befugt und verpflichtet,
diese Daten gegenüber der Anstalts-
leitung zu offenbaren, soweit dies für
die Sicherheit der Anstalt oder zur
Abwehr von erheblichen Gefahren
für Leben oder Gesundheit von Ge-
fangenen oder Dritten unerlässlich
ist.

(3) Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend
für die in § 203 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 
und 5 des Strafgesetzbuchs genann-
ten Personen außerhalb des Vollzugs,
die mit der Untersuchung, Behand-
lung oder Betreuung von Gefangenen
beauftragt wurden, mit der Maßgabe,
dass sie zu einer Offenbarung befugt
sind.“

38. § 62 wird wie folgt gefasst:

„§ 62

Abruf durch die Aufsichtsbehörde, 
gemeinsame Datei, Einrichtung 

automatisierter Übermittlungs- und
Abrufverfahren

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben
kann die Aufsichtsbehörde Daten, die
in der Anstalt gespeichert sind, abru-
fen. 

(2) Daten über die persönlichen
Verhältnisse der Gefangenen, Voll-
streckungsdaten, Daten zum Voll-
zugsverlauf und sicherheitsrelevante
Daten können in einer von der Auf-
sichtsbehörde eingerichteten und ge-
führten gemeinsamen Datei gespei-
chert werden. Die Aufsichtsbehörde
darf diese Daten, soweit erforderlich,
verwenden zur übergeordneten Pla-
nung, zur Sicherung der Qualität des
Vollzugs oder zur Durchführung von
Einzelmaßnahmen. Für die Anstalten
sind die Daten Teil der jeweiligen Ge-
fangenenpersonalakte. Eingabe, Än-
derung und Löschung der Daten er-
folgt jeweils durch die Anstalt, die für
die Gefangene oder den Gefangenen
zuständig ist. Die Übermittlung und
der Abruf personenbezogener Daten
aus dieser Datei zu den in § 60 Abs. 1
genannten Zwecken sind zulässig, so-
weit diese Form der Datenübermitt-
lung oder des Datenabrufs unter
Berücksichtigung der schutzwürdigen
Belange der betroffenen Personen
und der Erfüllung des Zwecks der
Übermittlung angemessen ist.

(3) Für die Ausgestaltung des Ver-
fahrens nach Abs. 2 gilt § 15 des Hes-
sischen Datenschutzgesetzes.

(4) Durch Staatsvertrag kann mit
anderen Ländern und dem Bund ein
automatisierter Datenverbund nach
Maßgabe der Abs. 2 und 3 eingerich-
tet werden.“



39. § 63 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Gefangenenpersonalakten, Gesund-
heitsakten, Krankenblätter und sons -
tige in § 61 Abs. 2 und 3 aufgeführte
personenbezogene Daten sind ge-
trennt von anderen Unterlagen zu
führen und besonders zu sichern.“

40. In § 65 Abs. 1 wird das Wort „und“
durch „oder“ ersetzt.

41. In § 68 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe
„§ 92 Abs. 2“ durch „§ 89b Abs. 1“
ersetzt.

42. § 70 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Nicht schulpflichtige Kinder
von Gefangenen können mit Einwilli-
gung der Inhaberin oder des Inhabers
des Aufenthaltbestimmungsrechts mit
ihnen gemeinsam in einer Justizvoll-
zugsanstalt untergebracht werden,
wenn dies dem Kindeswohl ent-
spricht. Vor der Unterbringung ist das
Jugendamt zu hören.“

43. § 76 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Aufsicht über die Anstal-
ten führt das für Strafvollstreckungs-
und Strafvollzugsrecht zuständige
Ministerium.“

44. § 77 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 4 wird wie folgt ge -
fasst:

„Die für Strafvollstreckungs- und
Strafvollzugsrecht zuständige Mi-
nisterin oder der hierfür zuständige
Minister wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die Bestellung,
die Amtszeit und die Abberufung
der Mitglieder zu regeln.“

b) Abs. 3 Satz 4 wird aufgehoben.

45. § 78 wird wie folgt gefasst:

„§ 78

Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können
eingeschränkt werden die Grund-
rechte auf 

1. die körperliche Unversehrtheit
(Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundge-
setzes und Art. 3 der Verfassung
des Landes Hessen),

2. die Freiheit der Person (Art. 2 
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes
und Art. 5 der Verfassung des Lan-
des Hessen),

3. das Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnis (Art. 10 Abs. 1 des Grund-
gesetzes und Art. 12 der Verfas-
sung des Landes Hessen) sowie

4. das Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 des Grundgesetzes und 
Art. 4 der Verfassung des Landes
Hessen).“

46. In § 79 Abs. 2 wird die Angabe
„2012“ durch „2015“ ersetzt.

Artikel 44)

Änderung des Maßregelvollzugsgesetzes

Das Maßregelvollzugsgesetz vom 
3. Dezember 1981 (GVBl. I S. 414, 440),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Juli
2007 (GVBl. I S. 402), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Gesetzestext wird
Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Es gilt entsprechend für den
Vollzug der einstweiligen Unter-
bringung nach § 126a der Strafpro-
zessordnung, soweit nicht Rück-
sichten auf das Verfahren entge-
genstehen oder anderes bestimmt
ist.“

2. In § 2 Satz 1 wird nach den Worten
„Die Maßregeln“ die Angabe „und die
einstweiligen Unterbringungen nach 
§ 126a der Strafprozessordnung“ ein-
gefügt.

Artikel 5

Übergangsbestimmungen

Bis zum Inkrafttreten einer Verord-
nung nach § 37 Abs. 3 des Hessischen Ju-
gendstrafvollzugsgesetzes, § 38 Abs. 3
des Hessischen Strafvollzugsgesetzes so-
wie § 21 Abs. 3 des Hessischen Untersu-
chungshaftvollzugsgesetzes gilt die Straf-
vollzugsvergütungsordnung vom 11. Ja-
nuar 1977 (BGBl. I S. 57), geändert durch
Gesetz vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I
S. 2894), entsprechend.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des
vierten Monats, der auf die Verkündung
folgt, in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 28. Juni 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e r  J u s t i z ,  f ü r  I n t e g r a t i o n  
u n d  E u r o p a

H a h n
4) Ändert GVBl. II 352-3
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Aufgrund

1. des § 199 Abs. 2 Nr. 1, 3, 4 und 7 des
Baugesetzbuches in der Fassung vom
23. September 2004 (BGBl. I S. 2415),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585),

2. des § 2 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen
Verwaltungskostengesetzes in der Fas-
sung vom 12. Januar 2004 (GVBl. I 
S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 9. Juli 2009 (GVBl. I S. 253),

wird verordnet:

Artikel 1

Die Hessische Verordnung zur Durch-
führung des Baugesetzbuches vom 
17. April 2007 (GVBl. I S. 259), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 28. Ok-
tober 2008 (GVBl. I S. 924), wird wie folgt
geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) In der Angabe zu § 5 werden die
Worte „Gutachterinnen und Gut-
achtern“ durch „Mitgliedern des
Gutachterausschusses“ ersetzt.

b) In der Angabe zu § 15 wird das
Wort „Grundstücksmarktbericht“
durch „Immobilienmarktbericht“
ersetzt.

c) In den Angaben zu den §§ 3, 4
und 20 werden die Worte „Gut-
achterinnen und Gutachter“ je-
weils durch „Mitglieder des Gut-
achterausschusses“ ersetzt.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden die
Worte „Friedberg (Hessen)“ und
das darauf folgende Komma ge-
strichen.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte
„Grundstückswerte und sonstige
Wertermittlungen“ durch das Wort
„Immobilienwerte“ ersetzt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Worte „Gut-
achterinnen und Gutachtern“
durch das Wort „Mitgliedern“ er-
setzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte
„Grundstückswerten und sonsti-
gen Wertermittlungen“ durch das
Wort „Immobilienwerten“ ersetzt.

4. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die
Worte „Gutachterinnen und Gut-
achter“ durch „Mitglieder des
Gutachterausschusses“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe
„der Personen nach § 2 Abs. 4“
durch „des Mitglieds nach § 2
Abs. 4 und dessen Vertretung“ er-
setzt.

c) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe
„die Gutachterinnen und Gutach-
ter nach § 2 Abs. 4“ durch „das
Mitglied nach § 2 Abs. 4 und des-
sen Vertretung“ ersetzt.

d) Als neuer Abs. 4 wird eingefügt:

„(4) Legen die vorschlagsbe-
rechtigten Stellen nach Abs. 2
Satz 1 innerhalb von sechs Wo-
chen nach Beendigung der Amts-
zeit des vorsitzenden Mitglieds
des Gutachterausschusses keinen
Vorschlag für dessen Nachfolge
vor, so bestellt die Präsidentin
oder der Präsident des Hessischen
Landesamtes für Bodenmanage-
ment und Geoinformation das vor-
sitzende Mitglied nach eigener
Auswahl. Bestellt die Präsidentin
oder der Präsident des Hessischen
Landesamtes für Bodenmanage-
ment und Geoinformation die als
vorsitzendes Mitglied des Gutach-
terausschusses vorgeschlagene
Person nicht, weil die Bestellungs-
voraussetzungen nach Abs. 5 und
§ 2 Abs. 2 nicht erfüllt sind, so le-
gen die vorschlagsberechtigten
Stellen nach Abs. 2 Satz 1 auf Ver-
langen der Präsidentin oder des
Präsidenten des Hessischen Lan-
desamtes für Bodenmanagement
und Geoinformation innerhalb von
sechs Wochen einen neuen Vor-
schlag vor. Liegt innerhalb der in
Satz 2 genannten Frist kein Vor-
schlag vor oder wird eine Person
vorgeschlagen, die die Bestel-
lungsvoraussetzungen nach Abs. 5
und § 2 Abs. 2 nicht erfüllt, so be-
stellt die Präsidentin oder der Prä-
sident des Hessischen Landesam-
tes für Bodenmanagement und
Geoinformation das vorsitzende
Mitglied des Gutachterausschus-
ses nach eigener Auswahl.“

e) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5
und wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nr. 1 wer-
den die Worte „Gutachterin
oder Gutachter“ durch „Mit-
glied des Gutachterausschus-
ses“ ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird die Angabe 
„21. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 3316)“ durch „21. August
2009 (BGBl. I S. 2870)“ er-
setzt.*) Ändert GVBl. II 361-116

Dritte Verordnung 
zur Änderung der Hessischen Verordnung zur Durchführung 

des Baugesetzbuches*)

Vom 29. Juni 2010
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5. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die
Worte „Gutachterinnen und Gut-
achter“ durch „Mitglieder des
Gutachterausschusses“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„Gutachterinnen und Gut-
achter“ durch „übrigen Mit-
glieder“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Worte
„die Gutachterinnen und
Gutachter“ durch das Wort
„sie“ ersetzt.

cc) In Satz 3 wird die Angabe „in
der Fassung vom 28. Juli 2005
(GVBl. I S. 591)“ gestrichen.

6. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die
Worte „Gutachterinnen und Gut-
achtern“ durch „Mitgliedern des
Gutachterausschusses“ ersetzt.

b) In Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe
„und 3 Abs. 4“ durch „oder 3 
Abs. 5“ ersetzt.

7. In § 6 Abs. 3 Satz 2 werden nach der
Angabe „(GVBl. I S. 107)“ ein Kom-
ma und die Angabe „geändert durch
Gesetz vom 6. September 2007
(GVBl. I S. 548),“ eingefügt.

8. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 5 wird das Wort „Grund-
stücksmarktberichts“ durch „Im-
mobilienmarktberichts“ ersetzt.

b) Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

„6. Bodenrichtwerte für die Mit-
teilung nach § 15 Abs. 3 und
für einen Datenabruf nach 
§ 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 8 aufzu-
bereiten sowie ihre Bekannt-
gabe nach § 14 Abs. 6 Satz 2
zu veranlassen,“

9. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird das Wort
„Grundstückswerte“ durch „Im-
mobilienwerte“ ersetzt.

b) Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert:

aa) In Nr. 4 wird das Wort
„Grundstücksmarktbericht“
durch „Immobilienmarktbe-
richt“ ersetzt.

bb) In Nr. 7 wird die Angabe 
„§ 15 Abs. 4“ durch „§ 15
Abs. 3“ ersetzt.

10. In § 11 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 
Satz 4 werden die Worte „Gutachte-
rinnen und Gutachter“ jeweils durch
„Mitglieder des Gutachterausschus-
ses“ ersetzt.

11. In § 12 Abs. 2 wird die Angabe 
„12. August 2005 (BGBl. I S. 2354)“
durch „19. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2794)“ ersetzt.

12. In § 13 Abs. 5 wird die Angabe 
„10. November 2006 (BGBl. I 
S. 2587)“ durch „17. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2586)“ ersetzt.

13. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort
„Grundstücksmarktbericht“ durch
„Immobilienmarktbericht“ ersetzt.

b) Abs. 3 und 4 werden wie folgt ge-
fasst:

„(3) Die Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses teilt die ge-
neralisierten Bodenwerte der zen-
tralen Geschäftsstelle nach Maß-
gabe des § 10 Abs. 2 bis zum 
30. April mindestens jedes gera-
den Kalenderjahres mit. Diese er-
stellt daraus eine Übersicht für das
Land Hessen und veröffentlicht
sie bis zum 31. Juli des jeweiligen
Jahres. Die Fundstelle der Veröf-
fentlichung ist im Staatsanzeiger
für das Land Hessen bekannt zu
machen.

(4) Der Gutachterausschuss
trifft in seinem Zuständigkeitsbe-
reich Feststellungen über den Im-
mobilienmarkt, insbesondere über
Umsatz- und Preisentwicklung,
und fasst diese jährlich bis zum
30. April für das vorangegangene
Kalenderjahr in einer Übersicht
über den Immobilienmarkt (Immo-
bilienmarktbericht) zusammen. In
geeigneten Fällen können die Im-
mobilienmarktberichte mehrerer,
insbesondere benachbarter Zu-
ständigkeitsbereiche, zusammen-
gefasst werden. Der Immobilien-
marktbericht ist der zentralen Ge-
schäftsstelle nach Fertigstellung
zu übersenden. Diese erstellt ei-
nen Immobilienmarktbericht für
das Land Hessen und veröffent-
licht ihn bis zum 31. Juli des je-
weiligen Jahres.“

14. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte
„Gutachterinnen oder Gutachter“
durch das Wort „Mitglieder“ er-
setzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 werden die Worte
„Gutachterinnen oder Gutach-
tern“ durch das Wort „Mitglie-
dern“ ersetzt.

15. In § 17 Abs. 6 wird die Angabe 
„13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878)“
durch „8. April 2010 (BGBl. I S. 386)“
ersetzt.

16. In § 18 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort
„Grundstücksmarktberichte“ durch
„Immobilienmarktberichte“ ersetzt.

17. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„Gutachterinnen und Gut-
achter“ durch „Mitglieder des
Gutachterausschusses“ und
die Angabe „22. Dezember
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2006 (BGBl. I S. 3416)“ durch
„30. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2449)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „in
der Fassung vom 27. August
1976 (GVBl. I S. 390), zuletzt
geändert durch Gesetz vom
17. Oktober 2005 (GVBl. I 
S. 674)“ durch „vom 9. Okto-
ber 2009 (GVBl. I S. 397)“ er-
setzt.

b) In der Überschrift und in Abs. 1
Satz 3 werden die Worte „Gutach-
terinnen und Gutachter“ jeweils
durch „Mitglieder des Gutachter-
ausschusses“ ersetzt.

18. In § 24 Abs. 2 werden die Worte
„Gutachterinnen und Gutachter“
durch „Mitglieder des Gutachteraus-
schusses“ ersetzt.

19. Die Anlage (Kostenverzeichnis) wird
wie folgt geändert:

a) In Nr. 31 Spalte 2 wird das Wort
„Grundstücksmarktberichte“ durch

„Immobilienmarktberichte“ er-
setzt.

b) In Nr. 311 Spalte 2 wird das Wort
„Grundstücksmarktbericht“ durch
„Immobilienmarktbericht“ und in
Spalte 4 wird die Zahl „75“ durch
„50“ ersetzt.

c) In Nr. 312 Spalte 2 wird das Wort
„Grundstücksmarktbericht“ durch
„Immobilienmarktbericht“ und in
Spalte 4 wird die Angabe „15 bis
50“ durch „25 bis 100“ ersetzt.

d) In Nr. 313 Spalte 2 werden die
Worte „den Grundstücksmarktbe-
richten“ durch „dem Immobilien-
marktbericht“ ersetzt.

e) In Nr. 33 Spalte 2 wird das Wort
„CD-ROM“ durch „Datenträger“
ersetzt und in Spalte 4 die Angabe
„100 bis 800“ eingefügt.

f) Die Nr. 331 bis 333 werden aufge-
hoben. 

g) Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

Nr. Gegenstand Bemessungs- Gebühr
grundlage EUR

1 2 3 4

4 Online Direktabruf von Auskünften, 
Produkten und Dienstleistungen nach 
Nr. 2 und 3

41 Der Direktabruf von Bodenrichtwertkarten 
im Rasterdatenformat (maximal 150 dpi) ist 
kostenfrei.

42 sonstige Online-Direktabrufe von Auskünf- 50 bis 90 v. H. 
ten, Produkten und Dienstleistungen nach Nr. 2 und 

Nr. 3

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 29. Juni 2010

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

K o c h f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  
u n d  L a n d e s e n t w i c k l u n g  

P o s c h
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